
    

Gesetzentwurf 

der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung verbrauchergerechter Angebote 
im Rechtsdienstleistungsmarkt 

A. Problem und Ziel 

Im Rechtsdienstleistungsrecht besteht aufgrund der jüngeren Entwicklungen im Markt für 
Rechtsdienstleistungen an verschiedenen Stellen Bedarf an einer Anpassung des Rechts-
rahmens. Dies betrifft zunächst die Befugnisse von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwäl-
ten, bestimmte Vergütungsmodelle anzubieten. Bisher ist diesen die Vereinbarung von Er-
folgshonoraren nur in sehr engen Grenzen erlaubt und die Übernahme von Verfahrenskos-
ten vollständig untersagt. Dies gilt für nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Rechts-
dienstleistungsgesetzes (RDG) registrierte Inkassodienstleister nicht, weshalb deren Leis-
tungen insbesondere für die Durchsetzung geringwertiger Forderungen vermehrt nachge-
fragt werden. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Rechtslage beim Vergleich zwischen 
Inkassodienstleistern und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten als inkohärent dar. Ein 
Ziel des Entwurfs ist es daher, einen kohärenten Regelungsrahmen für Inkassodienstleis-
tungen zu schaffen. Die Dienstleistungen von Inkassodienstleistern werden zudem in zu-
nehmendem Maße auch von Verbraucherinnen und Verbrauchern nachgefragt. Für die 
Konstellation, dass eine Verbraucherin oder ein Verbraucher einen Inkassodienstleister mit 
einer Forderungsdurchsetzung beauftragt, bestehen bisher keine verbraucherschützenden 
Regelungen im RDG. Diese Lücke wird durch den Umstand verschärft, dass für Verbrau-
cherinnen und Verbraucher tätige Inkassodienstleister häufig als sogenannte Legal-Tech-
Unternehmen auftreten und dabei ihre Leistungen nach einem standardisierten Prozess 
erbringen. Hierbei weichen sie zum Teil erheblich von dem klassischen Bild eines Inkasso-
dienstleisters ab. Der Entwurf zielt daher auch auf eine Erhöhung der Transparenz und 
Verständlichkeit dieser Geschäftsmodelle ab. Schließlich haben sich durch das Abweichen 
der Legal-Tech-Unternehmen vom klassischen Berufsbild eines Inkassodienstleisters bei 
der Anwendung von § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 RDG in der Praxis rechtliche Unsicherhei-
ten gezeigt, die durch den Entwurf abgebaut werden sollen. 

B. Lösung 

Mit dem Entwurf soll den genannten Problemen abgeholfen werden. Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten soll künftig gestattet werden, in größerem Umfang Erfolgshonorare zu 
vereinbaren und Verfahrenskosten zu übernehmen. Insbesondere sollen sie für den Be-
reich der außergerichtlichen Forderungseinziehung den Inkassodienstleistern gleichgestellt 
werden. Damit entsteht ein kohärentes Regelungsgefüge. 

Um der gesteigerten Bedeutung von Inkassodienstleistungen im Verbraucherbereich Rech-
nung zu tragen, sollen Inkassodienstleister, die für Verbraucherinnen und Verbraucher tätig 
werden, künftig spezielle Informationspflichten beachten müssen, die ihre Dienstleistungen 
transparenter machen. 

Zur Stärkung der Rechtssicherheit soll zudem der Begriff der Inkassodienstleistung klarer 
gefasst werden und das Verfahren zur Registrierung als Inkassodienstleister ausgebaut 
werden. Künftig sollen Antragsteller bereits dort Angaben dazu machen, welche Tätigkeiten 
sie erbringen wollen. Damit soll der Aufsichtsbehörde eine eingehende Vorabprüfung der 
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Vereinbarkeit der angestrebten Tätigkeit mit einer Registrierung als Inkassodienstleister er-
möglicht werden. Dies soll dazu führen, dass dann, wenn die zuständigen Behörden be-
stimmte Geschäftsmodelle geprüft haben, eine möglichst hohe Übereinstimmung in der ei-
nerseits verwaltungsrechtlichen und andererseits zivilrechtlichen Beurteilung der Zulässig-
keit besteht. Schließlich sollen mit der Änderung in § 4 RDG dort bestehende Auslegungs-
schwierigkeiten vermindert werden. 

C. Alternativen 

Keine. 

Die Herstellung einer Kohärenz beim Erfolgshonorar zwischen Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten einerseits und Inkassodienstleistern andererseits ist europarechtlich zwin-
gend. Dabei würde eine Einführung von Erfolgshonorarverboten für Inkassodienstleister 
deren oft verbraucherfreundliche Angebote in vielen Fällen unmöglich machen und auch 
europarechtlich nicht zu rechtfertigen sein. Würde davon abgesehen, für die außergericht-
liche Geltendmachung von Forderungen bis zu 2 000 Euro Erfolgshonorare zu erlauben, 
könnte dem zu beobachtenden immer stärkeren rationalen Desinteresse der Bürgerinnen 
und Bürger an einer Rechtsdurchsetzung in diesem Bereich nicht begegnet werden. 
Schließlich besteht auch für die Anknüpfung der Erfolgshonorarverbote an die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Auftraggeberinnen und Auftraggeber kein objektiver Grund, der eu-
roparechtlich gerechtfertigt werden könnte. 

Ohne die für Inkassodienstleister vorgesehenen Informationspflichten blieben deren Ange-
bote für Verbraucherinnen und Verbraucher oft intransparent. Darüber hinaus bestehen bei 
den Angeboten der Legal-Tech-Unternehmen jedoch keine derartigen Mängel, die vor dem 
Hintergrund des Artikels 12 des Grundgesetzes und der europarechtlichen Vorgaben wei-
tergehende grundlegende Einschränkungen rechtfertigen könnten. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft beträgt einmalig 92 049 Euro und jährlich 27 176 
Euro. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Der gesamte Erfüllungsaufwand entfällt auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten.  
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E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Der einmalige Erfüllungsaufwand für die Verwaltung beträgt 38 115 Euro. Der jährliche Er-
füllungsaufwand beträgt 11 253 Euro. 

F. Weitere Kosten 

Keine. Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf 
das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung verbrauchergerechter Angebote 
im Rechtsdienstleistungsmarkt*) 

Vom … 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung 

§ 49b Absatz 2 Satz 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 303-8, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3320) geändert worden ist, wird 
wie folgt gefasst: 

„Vereinbarungen, durch die sich der Rechtsanwalt verpflichtet, Gerichtskosten, Verwal-
tungskosten oder Kosten anderer Beteiligter zu tragen, sind nur zulässig, soweit in der An-
gelegenheit ein Erfolgshonorar nach § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 des Rechts-
anwaltsvergütungsgesetzes vereinbart wird.“ 

Artikel 2 

Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes 

Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3320) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 4 wie folgt gefasst: 

„§ 4 Unterschreitung der gesetzlichen Vergütung“. 

2. § 3a wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) In der Vereinbarung kann es dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer 
überlassen werden, die Vergütung nach billigem Ermessen festzusetzen. Ist die 
Festsetzung der Vergütung dem Ermessen eines Vertragsteils überlassen, so gilt 
die gesetzliche Vergütung als vereinbart.“ 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und die Angabe „§ 4 Abs. 3 Satz 1“ wird je-
weils durch die Wörter „Absatz 2 Satz 1“ ersetzt. 

                                                
*) Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 

September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1). 
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c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 4 

Unterschreitung der gesetzlichen Vergütung“. 

b) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Ist Gegenstand der außergerichtlichen Angelegenheit eine Inkassodienstleistung 
(§ 2 Absatz 2 Satz 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes) oder liegen die Voraus-
setzungen für die Bewilligung von Beratungshilfe vor, gilt Satz 2 nicht und kann der 
Rechtsanwalt ganz auf eine Vergütung verzichten.“ 

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Ist Gegenstand der Angelegenheit eine Inkassodienstleistung in einem der 
in § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 der Zivilprozessordnung genannten Verfahren, 
kann eine niedrigere als die gesetzliche Vergütung vereinbart werden oder kann 
der Rechtsanwalt ganz auf eine Vergütung verzichten.“ 

d) Absatz 3 wird aufgehoben. 

4. § 4a wird wie folgt gefasst: 

„§ 4a 

Erfolgshonorar 

(1) Ein Erfolgshonorar (§ 49b Absatz 2 Satz 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung) 
darf nur vereinbart werden, wenn 

1. sich der Auftrag auf eine Geldforderung von höchstens 2 000 Euro bezieht, 

2. eine Inkassodienstleistung außergerichtlich oder in einem der in § 79 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 4 der Zivilprozessordnung genannten Verfahren erbracht wird 
oder 

3. der Auftraggeber im Einzelfall bei verständiger Betrachtung ohne die Vereinbarung 
eines Erfolgshonorars von der Rechtsverfolgung abgehalten würde. 

Für die Beurteilung nach Satz 1 Nummer 3 bleibt die Möglichkeit, Beratungs- oder Pro-
zesskostenhilfe in Anspruch zu nehmen, außer Betracht. 

(2) In anderen als den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten Angelegenheiten 
darf nur dann vereinbart werden, dass für den Fall des Misserfolgs keine oder eine 
geringere als die gesetzliche Vergütung zu zahlen ist, wenn für den Erfolgsfall ein an-
gemessener Zuschlag auf die gesetzliche Vergütung vereinbart wird. 

(3) In eine Vereinbarung über ein Erfolgshonorar sind aufzunehmen: 

1. die Angabe, welche Vergütung bei Eintritt welcher Bedingungen verdient sein soll, 
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2. die Angabe, ob und gegebenenfalls welchen Einfluss die Vereinbarung auf die ge-
gebenenfalls vom Auftraggeber zu zahlenden Gerichtskosten, Verwaltungskosten 
und die von diesem zu erstattenden Kosten anderer Beteiligter haben soll, 

3. die wesentlichen Gründe, die für die Bemessung des Erfolgshonorars bestimmend 
sind, und 

4. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 die voraussichtliche gesetzliche Vergü-
tung und gegebenenfalls die erfolgsunabhängige vertragliche Vergütung, zu der 
der Rechtsanwalt bereit wäre, den Auftrag zu übernehmen.“ 

5. In § 4b Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1 und 2“ durch die Wörter „Absatz 1 und 3 Num-
mer 1 und 4“ ersetzt. 

Artikel 3 

Änderung des Rechtsdienstleistungsgesetzes 

Das Rechtsdienstleistungsgesetz vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2840), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3320) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Der Angabe zu § 13a werden die Wörter „gegenüber Privatpersonen“ angefügt. 

b) Nach der Angabe zu § 13e wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 13f Darlegungs- und Informationspflichten bei Inkassodienstleistungen für Verbraucher“. 

2. In § 2 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „wird“ ein Komma und die Wörter „ein-
schließlich der auf die Einziehung bezogenen rechtlichen Prüfung und Beratung“ ein-
gefügt. 

3. Dem § 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Eine solche Gefährdung ist nicht schon deshalb anzunehmen, weil aufgrund eines 
Vertrags mit einem Prozessfinanzierer Berichtspflichten gegenüber dem Prozessfinan-
zierer bestehen.“ 

4. Dem § 5 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  

„Andere Tätigkeit im Sinne des Satzes 1 kann auch eine andere Rechtsdienstleistung 
sein.“ 

5. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Zur Prüfung der Voraussetzungen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 
§ 12 Absatz 1 Nummer 2 sowie § 5 Absatz 1 ist mit dem Antrag auf Registrierung 
einer Inkassodienstleistung eine inhaltliche Darstellung der beabsichtigten Tätig-
keiten beizufügen. Diese muss insbesondere Angaben dazu enthalten, 

1. auf welchen Rechtsgebieten die Tätigkeiten erbracht werden sollen und 
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2. ob und gegebenenfalls welche weiteren Tätigkeiten als Nebenleistungen er-
bracht werden sollen.“ 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und folgender Satz wird angefügt: 

„Erachtet die zuständige Behörde eine Nebenleistung, zu der Angaben nach Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 2 erfolgt sind, als nicht zulässig, so hat sie dies dem An-
tragsteller spätestens mit der Registrierung der Inkassodienstleistung mitzuteilen.“ 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

„(5) Inkassodienstleister, die Tätigkeiten auf anderen als bereits zuvor mitge-
teilten Rechtsgebieten erbringen wollen, haben diese Tätigkeiten unverzüglich der 
zuständigen Behörde in Textform mitzuteilen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn an-
dere als bereits zuvor mitgeteilte Nebenleistungen erbracht werden sollen. Erach-
tet die zuständige Behörde eine nach Satz 2 mitgeteilte Nebenleistung als nicht 
zulässig, so hat sie dies dem Inkassodienstleister innerhalb von zwei Monaten mit-
zuteilen.“ 

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6. 

6. Der Überschrift zu § 13a werden die Wörter „gegenüber Privatpersonen“ angefügt. 

7. Nach § 13e wird folgender § 13f eingefügt: 

„§ 13f 

Darlegungs- und Informationspflichten bei Inkassodienstleistungen für Verbraucher 

(1) Inkassodienstleister, die für einen Verbraucher tätig werden, müssen diesem 
vor Abgabe seiner Vertragserklärung über eine Inkassodienstleistung folgende Infor-
mationen in klarer und verständlicher Weise zur Verfügung stellen: 

1. falls ein Erfolgshonorar vereinbart werden soll, 

a) einen Hinweis darauf, welche anderen Möglichkeiten zur Durchsetzung der 
Forderung bestehen, insbesondere wenn diese im Erfolgsfall eine vollständige 
Kompensation des Schadens ermöglichen, 

b) die Angabe, welche Vergütung bei Eintritt welcher Bedingungen verdient sein 
soll, 

c) die Angabe, ob und gegebenenfalls welchen Einfluss die Vereinbarung auf die 
gegebenenfalls von dem Verbraucher zu zahlenden Gerichtskosten, Verwal-
tungskosten und die von diesem zu erstattenden Kosten anderer Beteiligter 
haben soll, 

d) die wesentlichen Gründe, die für die Bemessung des Erfolgshonorars bestim-
mend sind, insbesondere im Hinblick auf die Erfolgsaussichten der Rechts-
durchsetzung, den Aufwand des Inkassodienstleisters und die Möglichkeit, die 
Kosten für die Inkassotätigkeit vom Schuldner ersetzt zu erhalten, 

e) falls bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung eine Vergütung fällig wird, ei-
nen Hinweis hierauf, 
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2. falls Kostenrisiken durch einen Prozessfinanzierer abgesichert werden sollen, ei-
nen Hinweis hierauf und auf die mit dem Prozessfinanzierer im Hinblick auf die 
Prozessführung getroffenen Vereinbarungen, 

3. falls der Inkassodienstleister berechtigt sein soll, mit dem Schuldner einen Ver-
gleich zu schließen, einen Hinweis hierauf und insbesondere Erläuterungen dazu, 

a) ob der Vergleichsschluss der vorherigen Zustimmung des Verbrauchers be-
darf oder ob und unter welchen Voraussetzungen er von ihm widerrufen wer-
den kann, 

b) wie sich die Ablehnung oder der Widerruf eines Vergleichsschlusses durch 
den Verbraucher auf die Vergütung des Inkassodienstleisters und das weitere 
Verfahren auswirkt, 

c) wie sich ein Vergleichsschluss auf die Vergütung des Inkassodienstleisters 
auswirkt, 

d) welche Auswirkungen es auf einen Vergleichsschluss haben kann, wenn For-
derungen mehrerer Personen zum Gegenstand eines Vergleichs gemacht 
werden sollen, sofern dies beabsichtigt ist, 

4. die Bezeichnung, Anschrift und elektronische Erreichbarkeit der für den Inkasso-
dienstleister zuständigen Aufsichtsbehörde. 

(2) Inkassodienstleister, die für Verbraucher tätig werden, müssen Verbrauchern, 
für die sie im Einzelfall nicht tätig werden wollen, die hierfür wesentlichen Gründe mit 
der Ablehnung der Tätigkeit in Textform mitteilen. In der Mitteilung ist darauf hinzuwei-
sen, ob eine rechtliche Prüfung stattgefunden hat und ob diese ganz oder teilweise 
automatisiert vorgenommen wurde. Die Mitteilung ist mit einem Hinweis darauf zu ver-
binden, dass die Ablehnung der Tätigkeit andere Möglichkeiten zur Durchsetzung der 
Forderung unberührt lässt.“ 

8. § 14 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „Abs. 3 Satz 1“ durch die Angabe „Absatz 4 Satz 1 
oder Mitteilungen nach § 13 Absatz 5 Satz 1 oder 2“ ersetzt. 

b) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 13a“ durch die Wörter „den §§ 13a oder 13f“ er-
setzt. 

9. In § 15 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz 4“ er-
setzt. 

10. In § 20 Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz 4“ 
ersetzt und werden nach den Wörtern „Absatz 7 Satz 2,“ die Wörter „entgegen § 13 
Absatz 5 Satz 1 oder 2“ eingefügt. 

Artikel 4 

Änderung der Rechtsdienstleistungsverordnung 

Dem § 2 Absatz 1 der Rechtsdienstleistungsverordnung vom 19. Juni 2008 (BGBl. I 
S. 1069), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3320) geändert worden ist, wird folgender Satz angefügt:  



 - 9 -   

„Insbesondere in Fällen, in denen bei Inkassodienstleistungen Tätigkeiten auf in § 11 Ab-
satz 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes nicht genannten Rechtsgebieten erbracht wer-
den sollen, kann die zuständige Behörde über den Sachkundelehrgang nach Satz 1 hin-
ausgehende Nachweise der theoretischen Sachkunde wie die in den Sätzen 2 und 3 ge-
nannten Zeugnisse verlangen.“ 

Artikel 5 

Änderung des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungs-
gesetz 

Dem Einführungsgesetz zum Rechtsdienstleistungsgesetz vom 12. Dezember 2007 
(BGBl. I S. 2840, 2846), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3320) geändert worden ist, wird folgender § 7 angefügt: 

„§ 7 

Übergangsvorschrift zu § 13 Absatz 2 des Rechtsdienstleistungsgesetzes 

Registrierte Personen im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Rechtsdienst-
leistungsgesetzes, die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 9 die-
ses Gesetzes] registriert wurden und Tätigkeiten auf in § 11 Absatz 1 des Rechtsdienstleis-
tungsgesetzes nicht genannten Rechtsgebieten oder als Nebenleistungen zur Inkasso-
dienstleistung erbringen, haben der für sie zuständigen Aufsichtsbehörde bis zum … [ein-
setzen: Datum des ersten Tages des neunten auf das Datum des Inkrafttretens nach Arti-
kel 9 dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats] eine inhaltliche Darstellung der von 
ihnen ausgeübten Tätigkeiten zu übermitteln. Diese muss insbesondere Angaben dazu ent-
halten, 

1. auf welchen Rechtsgebieten die Tätigkeiten erbracht werden und 

2. welche Tätigkeiten als Nebenleistungen erbracht werden. 

Erachtet die zuständige Behörde eine nach Satz 2 Nummer 2 mitgeteilte Nebenleistung als 
nicht zulässig, so hat sie dies der registrierten Person innerhalb von vier Monaten mitzutei-
len.“ 

Artikel 6 

Änderung der Patentanwaltsordnung 

§ 43b Absatz 2 der Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966 (BGBl. I S. 557), 
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1403) geändert wor-
den ist, wird wie folgt gefasst: 

„(2) Ein Erfolgshonorar darf nur vereinbart werden, wenn der Auftraggeber im Einzelfall 
bei verständiger Betrachtung ohne die Vereinbarung eines Erfolgshonorars von der Rechts-
verfolgung abgehalten würde.“ 
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Artikel 7 

Änderung des Steuerberatungsgesetzes 

In § 9a Absatz 2 Satz 1 des Steuerberatungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. November 1975 (BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch Artikel 37 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, werden die Wörter „auf-
grund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse“ gestrichen. 

Artikel 8 

Änderung der Wirtschaftsprüferordnung 

In § 55a Absatz 2 der Wirtschaftsprüferordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. November 1975 (BGBl. I S. 2803), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. 
Juni 2020 (BGBl. I S. 1403) geändert worden ist, werden die Wörter „aufgrund seiner wirt-
schaftlichen Verhältnisse“ gestrichen. 

Artikel 9 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am … [einsetzen: Datum des ersten Tages des zweiten auf die 
Verkündung folgenden Quartals] in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt gibt es mittlerweile zahlreiche sogenannte Legal-
Tech-Unternehmen, die Verbraucherinnen und Verbrauchern Angebote zur Durchsetzung 
ihrer Forderungen machen. Diese Unternehmen werden häufig als registrierte Inkasso-
dienstleister nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) tätig. Das bisher nur auf die 
Fälle des „klassischen Inkassos“ ausgerichtete RDG sieht für diese neuen Anbieter bisher 
aber keine spezifischen Regelungen vor. Insbesondere gibt es keine Regelungen zum 
Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die als Gläubiger einer Forderung ein sol-
ches Unternehmen mit der Durchsetzung ihrer Rechte beauftragen. Dem hier entstandenen 
Schutzbedarf will der Entwurf Rechnung tragen. Zugleich soll die Rechtssicherheit durch 
eine Stärkung der aufsichtsbehördlichen Prüfungstätigkeit vor der Registrierung erhöht wer-
den. 

Inkassodienstleister können für ihre Leistungen ein Erfolgshonorar vereinbaren. Zugleich 
ist es ihnen möglich, als Prozessfinanzierer aufzutreten, indem sie sich verpflichten, für den 
Fall des Misserfolgs Gerichtskosten, Verwaltungskosten oder Kosten anderer Beteiligter zu 
übernehmen. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind in ihrer Berufsausübung hinge-
gen nach den Bestimmungen der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) und des Rechts-
anwaltsvergütungsgesetzes (RVG) dahingehend beschränkt, dass sie Erfolgshonorare nur 
in Ausnahmefällen vereinbaren dürfen und ihnen die Prozessfinanzierung vollständig un-
tersagt ist. Dadurch haben Inkassodienstleister derzeit zumindest in bestimmten Bereichen 
erhebliche Wettbewerbsvorteile. 

Mit den beabsichtigten Neuregelungen soll daher insbesondere Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten die Möglichkeit eröffnet werden, unter den gleichen Bedingungen Rechts-
dienstleistungen anzubieten wie registrierte Inkassodienstleister. Zugleich soll den Recht-
suchenden in bestimmten weiteren Bereichen, in denen dies sachgerecht erscheint, der 
Zugang zu einer erfolgsabhängig vergüteten Vertretung durch Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte erleichtert werden. Im Übrigen soll der bisherige durch die Beschränkungen 
bei der Vereinbarung von Erfolgshonoraren und Kostenübernahmen bestehende Schutz 
der Unabhängigkeit der Anwaltschaft als Organ der Rechtspflege erhalten bleiben. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

1. Ausgangslage 

a. Neue Angebote auf dem Markt für Inkassodienstleistungen durch Legal-Tech-Un-
ternehmen 

Der Markt für Rechtsdienstleistungen hat sich den letzten Jahren stetig differenziert. War 
der Rechtsdienstleistungsmarkt früher vor allem von den Angeboten der Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte geprägt, treten in den letzten Jahren ergänzend hierzu neue Ak-
teure in Erscheinung, um Bürgerinnen und Bürgern weitere Zugänge zu rechtlicher Vertre-
tung und Beratung im außergerichtlichen Bereich zu ermöglichen. Hierzu zählen unter an-
derem Verbraucherschlichtungsstellen, zur Durchsetzung von Verbraucherforderungen be-
fugte Verbände wie auch sogenannte Legal-Tech-Unternehmen. Der Rechtsdienstleis-
tungssektor reagiert damit zum einen auf die vom Gesetzgeber geschaffenen rechtlichen 
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Möglichkeiten, Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern gerichtlich oder außer-
gerichtlich durchzusetzen, und zum anderen auf das Bedürfnis der Rechtsuchenden nach 
einem einfachen und niedrigschwelligen Zugang zum Recht. 

Trotz des weiterhin hohen Vertrauens, das die Bürgerinnen und Bürger in die Arbeit der 
Gerichte haben, scheinen viele Bürgerinnen und Bürger jedoch insbesondere bei geringe-
ren Streitwerten vor der Inanspruchnahme von Rechtsschutz zurückzuscheuen. Nach einer 
Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD) für den Rechtschutzversicherer 
Roland Rechtschutzversicherungs-AG würden Bürgerinnen und Bürger im Durchschnitt 
erst bei einem Streitwert von 1 840 Euro gerichtlichen Rechtsschutz suchen (vergleiche 
ROLAND Rechtsreport 2020, S. 24, Schaubild 15; bei Personen mit niedrigerem Einkom-
men liegt dieser Wert niedriger). Zudem hatten etwa 25 Prozent der in der Studie Befragten 
in den vergangenen fünf Jahren zwar einen Bedarf an rechtlichem Beistand, haben diesen 
jedoch bewusst nicht ergriffen (vergleiche ROLAND Rechtsreport 2020, S. 23, Schaubild 
14). Und in einer Studie aus dem Jahr 2013 von Forsa, in Auftrag gegeben vom Gesamt-
verband der deutschen Versicherungswirtschaft, gaben 71 Prozent der Befragten an, Angst 
vor den möglichen Kosten eines Rechtsstreits zu haben (vergleiche Studie „Ängste und 
Erwartungen von Verbrauchern bei rechtlichen Auseinandersetzungen“, S. 10). Das Bun-
desverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zum Verbot anwaltlicher Erfolgshonorare 
bereits darauf verwiesen, dass „nicht wenige Betroffene das Kostenrisiko auf Grund ver-
ständiger Erwägungen scheuen und daher von der Verfolgung ihrer Rechte absehen wer-
den“ (Beschluss vom 12.12.2006, 1 BvR 2576/04, Rn. 100 – juris). 

Ein Blick auf die möglichen Kostenrisiken der Rechtsverfolgung machen die Bedenken der 
Rechtsuchenden nachvollziehbar. Bei vergleichsweise geringen Streitwerten können die 
Kosten für die Tätigkeit einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts für Rechtsuchende 
unverhältnismäßig erscheinen. Bei einer außergerichtlichen Tätigkeit für die Durchsetzung 
einer Forderung von 100 Euro entstehen ab 2021 (einschließlich Auslagenpauschale und 
Mehrwertsteuer) bei Anwendung der Gebührensätze nach dem RVG Rechtsanwaltsgebüh-
ren von mindestens 90,96 Euro. Hier liegt es sehr nahe, insbesondere bei einer unsicheren 
Rechtslage oder bei einer zweifelhaften Zahlungsfähigkeit des Schuldners auf die Durch-
setzung der Forderung zu verzichten. Bei einer Forderung von über 500 bis 1 000 Euro 
belaufen sich die Kosten für die außergerichtliche Vertretung auf mindestens 159,94 Euro, 
bei einer Forderung von 2 000 Euro sind es 280,60 Euro. Hier liegen insbesondere bei einer 
gerichtlichen Geltendmachung die dann in die Betrachtung einzubeziehenden Prozesskos-
ten, das heißt die eigenen Anwaltskosten, die fremden Anwaltskosten und die Gerichtskos-
ten, in einer Größenordnung, die die Hemmung, die eigenen Ansprüche durchzusetzen, 
rational erscheinen lässt. Bei einem Streitwert von über 500 bis 1 000 Euro liegt das Ge-
samtkostenrisiko bei 837,07 Euro und bei einem Streitwert von 2 000 Euro bei 1 481,50 
Euro. Das Gesamtkostenrisiko, eine Forderung in Höhe von 100 Euro gerichtlich in erster 
Instanz durchzusetzen, beträgt sogar 506,21 Euro und liegt damit weit über dem eigentli-
chen Streitwert. Bei höheren Streitwerten können zwar immer noch erhebliche Kosten ent-
stehen (so beispielsweise bei einer gerichtlichen Durchsetzung bei einem Streitwert von 
5 000 Euro 2 800,05 Euro), prozentual nimmt das Risiko mit steigenden Streitwerten jedoch 
spürbar ab. 

Diese Gesamtlage ist vor dem Hintergrund der stetig wachsenden Rechte, die Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern gegen rechts- oder pflichtwidriges Verhalten von Unternehmen 
zur Verfügung stehen, bedenklich. Bei Verbraucherinnen und Verbrauchern könnte danach 
zunehmend der Gedanke aufkommen, dass „Recht haben und Recht bekommen nicht das 
Gleiche seien“. In der Folge könnten sie auf die Durchsetzung einer Forderung lieber ganz 
verzichten, als das Risiko eines aktuellen Vermögensverlustes einzugehen. Zudem könnte 
es für sie auch kaum aussichtsreich erscheinen, gegen große und wirtschaftsstarke Unter-
nehmen als Einzelne ein Verfahren von Anfang bis Ende durchzuführen, auch wenn eine 
Vielzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern in gleicher Weise betroffen ist. Diese als 
„rationales Desinteresse“ bezeichnete Problematik für den Zugang zum Recht hat der Ge-
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setzgeber bereits 2018 gesehen und als zusätzliches prozessuales Instrument die Muster-
feststellungsklage in die Zivilprozessordnung (ZPO) eingeführt. Mit diesem Instrument kann 
ein besonders qualifizierter Verbraucherverband zentrale Tatsachen- und Rechtsfragen, 
die Bedeutung für die Ansprüche einer Vielzahl betroffener Verbraucherinnen und Verbrau-
cher haben, gerichtlich klären lassen. Die Musterfeststellungsklage bietet allerdings keine 
Handhabe für Einzelfallstreitigkeiten ohne Breitenwirkung wie beispielsweise Ansprüche 
aus der sogenannten Mietpreisbremse. Auch wenn es um die Durchsetzung von standar-
disierten Ansprüchen, beispielsweise auf Entschädigung aus der Fluggastrechteverord-
nung (Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs und Unterstützungsleis-
tungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Ver-
spätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91; ABl. L 46 vom 
17.2.2004, S. 1) geht, scheidet die Musterfeststellungsklage meist aus. 

Diese Ausgangslage dürfte das wirtschaftliche Wachstum sogenannter Legal-Tech-Unter-
nehmen in den letzten Jahren gefördert haben. Legal-Tech-Unternehmen ist gemein, dass 
sie standardisierte und digitale Rechtsdienstleistungen für ihre Kundschaft erbringen oder 
juristische Tätigkeiten in eine digitale Arbeitsweise überführen. Neben Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten zählen zur Kundschaft dieser Unternehmen inzwischen auch vermehrt 
Verbraucherinnen und Verbraucher. 

Einige Legal-Tech-Unternehmen treten unmittelbar als Rechtsdienstleister auf. Sie verspre-
chen, die Rechte des Verbrauchers oder der Verbraucherin durchzusetzen. Hierzu lassen 
sie sich die Forderung der Kundin oder des Kunden abtreten (oder sich eine Vollmacht 
geben) und versuchen die Forderung, außergerichtlich oder mit anwaltlicher Hilfe im ge-
richtlichen Verfahren, durchzusetzen. Das Geschäftsmodell beruht auf der Erkenntnis des 
Unternehmens, dass eine große Vielzahl von rechtlich gesehen wesentlich gleichen Zah-
lungsansprüchen in einem bestimmten Bereich des Rechts besteht (vergleiche Hartung, 
AnwBl. Online 2019, S. 353). Hierbei kann es sich auch um sehr geringwertige Forderungen 
von nur wenigen Euro handeln. Das Unternehmen entwickelt daraufhin ein standardisiertes 
und häufig automatisiertes Verfahren, um einzelne Ansprüche mit wenig Aufwand zu bear-
beiten. Es bietet über seine Internetpräsenz den Kundinnen und Kunden an, diese Ansprü-
che für sie durchzusetzen. Da dieses Vorgehen eine hohe Standardisierbarkeit der Forde-
rungsdurchsetzung voraussetzt, fanden sich diese Angebote typischerweise zunächst in 
klar abgegrenzten Bereichen des Rechts, in denen die anspruchsbegründenden Tatsachen 
keinen zusätzlichen Wertungen unterliegen, weil es sich zum Beispiel um rein quantitative 
und leicht feststellbare Tatsachen handelt. 

Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sind zum Beispiel Unternehmen, die für Flug-
reisende etwaige Entschädigungsleistungen aus der Fluggastrechteverordnung durchset-
zen. Die Fluggastrechteverordnung dürfte aufgrund der leicht feststellbaren und quantifi-
zierbaren Tatsachen, die für die Durchsetzung eines Anspruchs erforderlich sind, die pas-
sende Grundlage für die Entwicklung automatisierter Verfahren geboten haben. Die erheb-
liche Anzahl an gerichtlichen Verfahren an den Flughafenstandorten (vergleiche Rebehn, 
DRiZ 2020, S. 83) dürfte auch auf die Tätigkeit dieser Unternehmen zurückgehen. Entspre-
chend ist die Anzahl der Anbieter und Portale in den letzten Jahren gewachsen (fligh-
tright.de; passengersfriend.de; euclaim.de; airhelp.com; fairplane.de und weitere). Parallel 
hierzu haben sich auch im Bereich der Bahngastrechte ähnliche Portale entwickelt. Die 
Dienstleistungen sind inzwischen in einer Vielzahl von Rechtsgebieten zu finden, zum Bei-
spiel auch im Zusammenhang mit Ansprüchen aus der sogenannten Mietpreisbremse. Un-
ternehmen bieten mittlerweile aber auch im Sozial-, Verwaltungs-, und Verkehrsrecht die 
Forderungsdurchsetzung für Verbraucherinnen und Verbraucher an. Neben diesen Verfah-
ren mit in aller Regel eher geringen Streitwerten finden sich Legal-Tech-Unternehmen in 
neuerer Zeit häufiger bei Verfahren, die früher ausschließlich von Rechtsanwälten und 
Rechtsanwältinnen bearbeitet wurden und die rechtlich komplexer sind. Beispielhaft ist die 
Tätigkeit von Legal-Tech-Unternehmen im Rahmen der Verfahren um den so genannten 
Dieselabgasskandal, bei staatshaftungsrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit der 
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Insolvenz des Reiseanbieters Thomas Cook und, wenn auch nicht für Verbraucherinnen 
und Verbraucher, im Zusammenhang mit kartellrechtlichen Schadensersatzklagen. In den 
zuletzt genannten Fällen steht die Finanzierung und die Vereinfachung der Rechtsverfol-
gung im Mittelpunkt der Tätigkeit, da die rechtlichen Fragen grundsätzlich umstritten sind 
und es um Beträge geht, die bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung üblicherweise die 
Mandatierung einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts erfordern. 

Bei der Einziehung und Durchsetzung fremder Forderungen durch die Legal-Tech-Unter-
nehmen handelt es sich rechtlich nach § 2 Absatz 2 Satz 1 RDG um eine erlaubnispflichtige 
Rechtsdienstleistung. Die Inanspruchnahme der vorgenannten Rechtsdienstleistungen bei 
Inkassodienstleistern nach dem RDG war für Verbraucherinnen und Verbraucher bislang 
eher ungewöhnlich. Zwei Gründe dürften für die gestiegene Attraktivität solcher Inkasso-
dienstleistungen für Verbraucherinnen und Verbraucher wesentlich sein. Zum einen sind 
die Dienstleistungen über Internetseiten für digitalaffine Verbraucherinnen und Verbraucher 
leicht zugänglich. Zum anderen bietet ein besonderes Vergütungsmodell einen Anreiz, die 
Angebote der Inkassodienstleister in Anspruch zu nehmen. In aller Regel wird eine erfolgs-
abhängige Vergütung vereinbart. Eine Vergütung wird somit nur fällig, wenn das Unterneh-
men für seine Kundschaft die Forderung tatsächlich einziehen konnte. Dann behält es einen 
Anteil an der Forderung, üblicherweise zwischen 10 und 40 Prozent, als Gegenleistung ein. 
Ist es nicht erfolgreich, wird auch keine Vergütung fällig. Damit nehmen die Unternehmen 
den Kundinnen und Kunden das Risiko, dass durch eine erfolglose Rechtsverfolgung Kos-
ten für sie entstehen könnten. Dieses Vergütungsmodell erklärt wiederum, weshalb die Un-
ternehmen als Inkassodienstleister registriert sind. Denn die Betreiberinnen und Betreiber 
der Legal-Tech-Unternehmen sind häufig Volljuristinnen und Volljuristen, könnten also, ein-
mal als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt zugelassen, die Dienstleistungen ebenfalls als 
Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt erbringen. Sie verzichten aber bewusst darauf. Der 
Grund hierfür ist, dass das anwaltliche Berufsrecht in § 49b BRAO bislang die Vereinbarung 
eines Erfolgshonorars unter sehr enge Voraussetzungen stellt und die Übernahme von Ver-
fahrenskosten vollständig untersagt. Es ist daher auch von einer „Flucht in die Inkassoli-
zenz“ die Rede (vergleiche Remmertz, ZRP 2019, S. 139). 

Der Bundesgerichtshof hat mit seinem Grundsatzurteil vom 27. November 2019 in der Sa-
che der „Lexfox GmbH“ (VIII ZR 285/18) die Legalität dieses Vergütungsmodells für Inkas-
sodienstleister im Wesentlichen bestätigt. Trotz der Klarstellungen durch den Bundesge-
richtshof mit Bezug zu den Geschäftsmodellen von Inkassodienstleistern bestehen im bis-
herigen Regelungsgefüge für Rechtsdienstleistungen jedoch noch ergänzungsbedürftige 
Lücken. Dem einschlägigen RDG liegen nämlich zwei Vorstellungen zugrunde, von denen 
die neuen Geschäftsmodelle teilweise erheblich abweichen. Denn Legal-Tech-Unterneh-
men, die als Inkassodienstleister Forderungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern 
einziehen, weichen mit ihren Geschäftsmodellen vom herkömmlichen Bild der Inkasso-
dienstleistung, wie es § 2 Absatz 2 Satz 1 RDG zugrunde liegt, ab. Das Bild der Inkasso-
dienstleistung ist geprägt von einfachen rechtlichen Prüfungen und einem Schwerpunkt auf 
die üblichen Beitreibungs- und Mahntätigkeiten im Rahmen der Forderungsdurchsetzung. 
Legal-Tech-Unternehmen bieten hingegen häufig zusätzlich zur Einziehung der Forderung 
weitere Leistungen an. Es hat sich zum Beispiel etabliert, dass die Anbieter interessierten 
Rechtsuchenden eine automatisierte Prüfung anbieten, ob oder in welcher Höhe ein An-
spruch eventuell besteht. Darüber hinaus werden durch die Unternehmen auch „Hilfsmaß-
nahmen“ (BGH, Urteil vom 27.11.2019, VIII ZR 285/18, NJW 2020, S. 208, Rn. 169 – juris) 
zur Forderungseinziehung angeboten, wie die Geltendmachung von Auskunftsansprüchen 
oder die Ausübung von Gestaltungsrechten. Schließlich werben einige Anbieter auf ihrer 
Plattform damit, die Abwehr von Forderungen oder die Geltendmachung von Ansprüchen, 
die nicht in Geld zu erfüllen sind, für Verbraucherinnen und Verbraucher zu übernehmen. 
So zum Beispiel die Abwehr der Pflicht zur Erbringung von Schönheitsreparaturen oder die 
Durchsetzung von mietvertraglichen Gewährleistungsansprüchen. In aller Regel wird vom 
Inkassodienstleister in diesem Fall aber lediglich die Finanzierung übernommen, während 
eine Vertragsanwältin oder ein Vertragsanwalt des Inkassodienstleisters tätig wird. In eini-
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gen Verfahren richten sich die Bemühungen der Unternehmen außerdem in der Praxis vor-
nehmlich auf die gerichtliche Durchsetzung der Ansprüche (LG München I, Urteil vom 
7.2.2020, 37 O 18934/17, nicht rechtskräftig; LG Hannover, Urteil vom 4.5.2020, 18 O 
50/16, nicht rechtskräftig). Der Umfang dieser Angebote lässt teilweise Zweifel aufkommen, 
ob es sich hierbei noch um eine Inkassodienstleistung nach § 2 Absatz 2 Satz 1 RDG han-
delt (vergleiche BGH, Urteil vom 27.11.2019, VIII ZR 285/18). Das verwaltungsrechtliche 
Registrierungsverfahren ist bisher auf eine präventive Prüfung dieser Abweichungen nicht 
ausgerichtet, weshalb die Gefahr gesehen wird, dass die zivilrechtliche Beurteilung nach 
§ 3 RDG in Verbindung mit § 134 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) von der Beurteilung 
im Registrierungsverfahren abweicht. 

Zum anderen sind die Auftraggeber der „klassischen“ Inkassodienstleister ganz überwie-
gend gewerblich tätige Unternehmen und nur in seltenen Fällen, jedenfalls nicht systema-
tisch, Verbraucherinnen und Verbraucher. Verbraucherinnen und Verbraucher befinden 
sich daher bei Inanspruchnahme der Inkassodienstleistung in einer ungewohnten Rolle, 
nämlich als Gläubiger einer Forderung gegenüber einem Unternehmen und zugleich als 
Vertragspartner eines Inkassodienstleisters. Für diese besondere Situation finden sich im 
RDG bisher keine Regelungen, die speziell die Interessen der Verbraucherinnen und Ver-
braucher schützen würden. 

b. Erfolgshonorare, Unterschreitungsverbot und Prozessfinanzierung 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ist es nach § 49b Absatz 2 Satz 1 BRAO grund-
sätzlich untersagt, ein Erfolgshonorar zu vereinbaren, mithin eine Vereinbarung zu treffen, 
durch die ihre Vergütung oder deren Höhe vom Ausgang der Sache oder vom Erfolg der 
anwaltlichen Tätigkeit abhängig gemacht wird oder nach der sie einen Teil des erstrittenen 
Betrages als Honorar erhalten. Die Vereinbarung eines Erfolgshonorars ist nur zulässig, 
soweit das RVG dies bestimmt. Nach § 4a Absatz 1 Satz 1 RVG darf ein Erfolgshonorar 
nur vereinbart werden, wenn der Auftraggeber aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhält-
nisse bei verständiger Betrachtung ohne die Vereinbarung eines Erfolgshonorars von der 
Rechtsverfolgung abgehalten würde. Nach § 49b Absatz 2 Satz 2 BRAO ist es Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälten zudem untersagt, als Prozessfinanzierer aufzutreten. Dies 
gilt, wie § 4a Absatz 3 Satz 2 RVG verdeutlicht, auch im Fall der zulässigen Vereinbarung 
eines Erfolgshonorars. 

Diese Beschränkungen der anwaltlichen Berufsausübung dienen im Grundsatz dem Schutz 
der Unabhängigkeit der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, der sie als Organ der 
Rechtspflege unterfallen (vergleiche die §§ 1, 3 Absatz 1 und § 43a Absatz 1 BRAO). Fi-
nanzielle Erfolgsanreize können ihre Unabhängigkeit unter Umständen gefährden. Bei ei-
ner zu starken Lockerung der Beschränkungen bestände die Gefahr, dass Rechtsanwältin-
nen oder Rechtsanwälte den Ausgang des Mandats möglicherweise zur eigenen wirtschaft-
lichen Angelegenheit machen könnten und die gebotene kritische Distanz zum Anliegen 
des Auftraggebers verloren gehen könnte (vergleiche Bundestagsdrucksache 12/4993, 
S. 31; BVerfG, Beschluss vom 12.12.2006, 1 BvR 2576/04, NJW 2007, S. 979, Rn. 63 ff.). 
Die Beschränkungen sollen zudem das Vertrauen der Bevölkerung in die Integrität der An-
waltschaft stärken. Dieses Vertrauen könnte bei einer Übervorteilung der Rechtsuchenden 
durch überhöhte Vergütungssätze gefährdet werden (vergleiche BVerfG, a. a. O., Rn. 67 
f.). Zugleich können sie die prozessuale Waffengleichheit fördern. Beklagten fällt es im Ver-
gleich zu Klägern schwerer, einen Erfolg – etwa durch den Umfang der Klageabweisung – 
zu definieren und zum Maßstab für Grund und Höhe der anwaltlichen Vergütung zu ma-
chen. Kläger können daher regelmäßig leichter ihr Kostenrisiko verlagern. Dies kann Ein-
fluss auf die Gleichwertigkeit der prozessualen Stellung der Parteien vor dem Zivilgericht 
haben (vergleiche BVerfG, a. a. O., Rn. 69). Zum Schutz der Unabhängigkeit der Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte als Organ der Rechtspflege ist jedoch, wie § 4a Absatz 1 
Satz 1 RVG zeigt, kein absolutes Verbot erforderlich. Vielmehr können Ausnahmen zuge-
lassen werden, wenn das Schutzinteresse auf angemessene Weise gewahrt bleibt. 
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Registrierte Inkassodienstleister, zu denen viele der aktuell am Markt auftretenden Legal-
Tech-Unternehmen gehören, unterliegen den vorstehenden Verboten dagegen nicht. Sie 
können sowohl ein Erfolgshonorar vereinbaren als auch als Prozessfinanzierer auftreten. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes können sie rechtliche Beratungstätig-
keiten erbringen, ohne dabei berufsrechtlichen Verboten zu unterliegen, die mit denen, die 
für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gelten, vergleichbar sind (vergleiche BGH, Urteil 
vom 27.11.2019, VIII ZR 285/18, Rn. 101 ff., 170 ff. – juris). Dies führt momentan zu einer 
Ungleichbehandlung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten und solchen Rechts-
dienstleistern, die als registrierte Inkassodienstleister auftreten. Dies betrifft insbesondere 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die in den Bereichen tätig sind, in denen auch Le-
gal-Tech-Unternehmen auftreten. 

Diese Ungleichbehandlung begegnet unter anderem vor dem Hintergrund der Dienstleis-
tungs- und Niederlassungsfreiheit nach Artikel 49 und 56 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV) Bedenken. Diese Grundfreiheiten haben insbeson-
dere in der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 
30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 
3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 115), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/55/EU 
zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe 
des Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“) (ABl. L 354 vom 28.12.2013, 
S. 132; L 268 vom 15.10.2015, S. 35; L 95 vom 9.4.2016, S. 20) geändert worden ist, und 
zuletzt noch einmal in der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufs-
reglementierungen (ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) Ausdruck gefunden. Beschränkungen 
der Berufsausübung müssen hiernach verhältnismäßig sein, das heißt in nichtdiskriminie-
render Weise angewendet werden, durch Ziele des öffentlichen Interesses gerechtfertigt 
sein, geeignet sein, die Verwirklichung des mit ihnen verfolgten Zieles zu gewährleisten, 
und nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Zieles erforderlich ist (verglei-
che Erwägungsgrund 3 der Richtlinie (EU) 2018/958). In dieser Weise geeignet ist eine 
Regelung jedoch nur dann, wenn sie das Ziel in kohärenter und systematischer Weise er-
reicht und damit Risiken entgegenwirkt, die bei vergleichbaren Tätigkeiten in ähnlicher 
Weise identifiziert wurden (vergleiche EuGH, Urteil vom 10.3.2009, C-169/07, Rn. 55; Urteil 
v. 4.7.2009, C-377/17, Rn. 89; Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2018/958). 

Hieraus ergibt sich vorliegend das Problem, dass Rechtsdienstleistungen, die von registrier-
ten Inkassodienstleistern nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 RDG ohne Einschränkun-
gen im Hinblick auf Erfolgshonorare und Prozessfinanzierungen erbracht werden dürfen, 
auch von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten erbracht werden dürfen, die dabei jedoch 
dem weitgehenden Verbot von Erfolgshonoraren und Prozessfinanzierung unterliegen. So-
weit die Verbote bei den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten insbesondere der Siche-
rung der Integrität ihrer Rechtsdienstleistung dienen, wird dieses Ziel bei registrierten In-
kassodienstleistern nicht durch vergleichbare Verbote und damit in kohärenter Weise ver-
folgt. Hieraus ergeben sich erhebliche Bedenken im Hinblick auf die Kohärenz und damit 
die Verhältnismäßigkeit der Verbote im anwaltlichen Berufsrecht. Dies wird insbesondere 
auch an dem Beispiel deutlich, dass es Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten berufs-
rechtlich nicht untersagt wäre, sich – wohl sogar unter derselben Adresse – ebenfalls als 
Inkassodienstleister registrieren zu lassen und in dieser Funktion die in dieser Form er-
laubte Rechtsberatung ohne die anwaltlichen Beschränkungen anzubieten (vergleiche zum 
Vorstehenden Hellwig, AnwBl Online 2020, S. 260, 261 f.). Die fehlende Kohärenz besteht 
allerdings nur in dem Maß, in dem es registrierten Inkassodienstleistern nach § 10 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 RDG erlaubt ist, rechtsberatend tätig zu werden. Dies ist der Fall, wenn 
es sich um eine Inkassodienstleistung nach § 2 Absatz 2 Satz 1 RDG handelt und danach 
die Einziehung fremder oder zum Zweck der Einziehung auf fremde Rechnung abgetretener 
Forderungen betrieben wird. Dabei dürfen Inkassodienstleister allerdings abgesehen von 
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den ihnen nach § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 ZPO erlaubten Tätigkeiten nur außerge-
richtlich tätig werden. 

2. Lösung  

Vor diesem Hintergrund nimmt sich der Entwurf der veränderten Situation auf dem Rechts-
dienstleistungsmarkt an. Mit den Änderungen in der BRAO und dem RVG soll die derzeit 
noch zulasten der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bestehende Inkohärenz bezüg-
lich der Erfolgshonorare aufgelöst werden. Durch die Anpassungen im RDG sollen derzeit 
nicht auszuschließende Gefahren für den Verbraucherschutz verringert und die Rechtssi-
cherheit für Legal-Tech-Unternehmen, die als Inkassodienstleister registriert sind, gestärkt 
werden. 

a) Inkohärenzen im Rechtsdienstleistungsrecht: Änderung des § 49b BRAO und der 
§§ 3a bis 4a RVG  

Die Neuregelungen zielen in Anbetracht des Vorstehenden darauf ab, die für Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte bestehenden Verbote im Bereich des Erfolgshonorars und der 
Prozessfinanzierung nach § 49b Absatz 2 BRAO in der Weise zu lockern, dass zwar der 
Schutz der anwaltlichen Unabhängigkeit, der Mandanten und der prozessualen Waffen-
gleichheit weiterhin im erforderlichen Umfang gewährleistet bleibt, er jedoch insbesondere 
im Hinblick auf die unionsrechtlichen Vorgaben auch verhältnismäßig ausgestaltet ist. 

Dazu soll es Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten künftig gestattet werden, in weiterem 
Umfang als bisher eine erfolgsbasierte Vergütung zu vereinbaren. In einigen dieser Fälle 
soll dann auch die Vereinbarung einer Kostenübernahme zulässig sein. Dabei soll eine 
Ausnahme von den Verboten vor allem dann gelten, wenn sich der Rechtsstreit auf eine 
Forderung von höchstens 2 000 Euro bezieht. Insbesondere zur Herstellung eines kohä-
renten Gleichlaufs zu registrierten Inkassodienstleistern soll es zudem erlaubt sein, ein Er-
folgshonorar und eine Kostenübernahme zu vereinbaren, wenn die Rechtsanwältin oder 
der Rechtsanwalt Inkassodienstleistungen in dem registrierten Inkassodienstleistern er-
laubten Tätigkeitsbereich erbringt, mithin außergerichtlich oder in den in § 79 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 4 ZPO genannten Verfahren. 

Schließlich soll die bereits nach geltender Gesetzesfassung geregelte Ausnahme vom Ver-
bot der Vereinbarung eines Erfolgshonorars nach § 4a Absatz 1 Satz 1 RVG, wonach die 
Möglichkeit der Vereinbarung eines Erfolgshonorars dann besteht, wenn der Auftraggeber 
aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse bei verständiger Betrachtung ohne die Ver-
einbarung eines Erfolgshonorars von der Rechtsverfolgung abgehalten werden würde, da-
hingehend ausgeweitet werden, dass es auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Auftrag-
gebers künftig nicht mehr ankommen soll. 

Im Übrigen soll das Verbot der Vereinbarung eines Erfolgshonorars und der Prozessfinan-
zierung in § 49b Absatz 2 BRAO grundsätzlich zum Schutz der vorstehenden zwingenden 
Gemeinwohlinteressen aufrechterhalten bleiben. 

Im Ergebnis liegen die beabsichtigten Änderungen dabei auch auf der Linie der bereits zi-
tierten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nach der im Hinblick auf die An-
gemessenheit beschränkender Regelungen zu Erfolgshonoraren und Kostenübernahmen 
ein besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung des Zugangs zum Recht zu legen ist, der 
durch eine zu hohe Kostenlast im Einzelfall beschränkt werden könnte (vergleiche BVerfG, 
a. a. O., Rn. 102 ff.). Denn insoweit wurde mit der nach der vorbezeichneten Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vorgenommenen Einführung des Ausnahmetatbestands 
nach § 4a Absatz 1 Satz 1 RVG lediglich das absolute Mindestmaß dessen umgesetzt, was 
nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zwingend erforderlich war. Nun-
mehr sollen in einer insbesondere von den unionsrechtlichen Vorgaben geprägten Fortfüh-
rung dieser Weiterung insbesondere zwei neue Fallgruppen eingeführt werden, in denen 
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eine wesentliche Erleichterung des Zugangs zum Recht möglich erscheint, ohne dass zu-
gleich erhebliche Gefahren für die identifizierten Gemeinwohlbelange eintreten würden. 

Zudem soll es Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten durch eine Änderung des § 4 RVG 
künftig gestattet werden, die durch das RVG vorgegebenen Gebühren und Auslagen in 
weiterem Umfang als bisher im Rahmen von Vergütungsvereinbarungen zu unterschreiten. 
Insoweit soll es ihnen im Anschluss an die in § 4a des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes 
in der Entwurfsfassung (RVG-E) vorgesehenen Änderungen ermöglicht werden, in den Be-
reichen, in denen Inkassodienstleistern die außergerichtliche oder gerichtliche Erbringung 
von Rechtsdienstleistungen erlaubt ist, Vergütungsvereinbarungen gleichermaßen frei zu 
treffen. Hierdurch soll auch außerhalb der Vereinbarung eines Erfolgshonorars ein kohä-
renter Gleichlauf der Möglichkeiten hergestellt werden, Vergütungsvereinbarungen zu 
schließen. 

Im Übrigen soll das Verbot der Unterschreitung der gesetzlichen Gebühren und Auslagen 
in § 49b Absatz 1 BRAO grundsätzlich aufrechterhalten bleiben. Dies ist zum Schutz der 
Unabhängigkeit und Integrität der Rechtspflege durch Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte erforderlich. Das Unterschreitungsverbot dient insoweit dem Zweck, Rechtsuchenden 
einen gleichen Zugang zum Recht zu gewähren. Die Wahl der Rechtsanwältin oder des 
Rechtsanwalts soll nicht von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Rechtsuchenden 
abhängen. Rechtsuchende können aufgrund der bestehenden Informationsasymmetrie 
zwischen ihnen und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten die Qualität der erbrachten 
Dienstleistung oft nur schwer beurteilen, so dass sie in bestimmten Fällen auf zumindest im 
Kern vorgegebene Vergütungsvorgaben angewiesen sind. Zugleich wird durch das Unter-
schreitungsverbot der soziale Gehalt des gesetzlichen Gebührensystems, durch das auch 
Mandate mit geringeren Streitwerten in gleicher Qualität zu Mandaten mit höheren Streit-
werten bearbeitet werden können, abgesichert. Das Verbot sichert somit auch eine ange-
messene Gesamtvergütung der Anwaltschaft. Zugleich ist das Unterschreitungsverbot er-
forderlich, um dem Risiko eines Verfalls der hohen Qualität der von Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten erbrachten Rechtsdienstleistungen vorzubeugen. Die Funktion und Tätig-
keit von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ist nicht mit der von anderen Rechts-
dienstleistern vergleichbar, die nur in einem eingeschränkten, rechtlich weniger anspruchs-
vollen Bereich aufgrund einer auf diesen Bereich begrenzten besonderen Sachkunde tätig 
werden dürfen. 

b) Rechtsunsicherheit bei Prozessfinanzierung: Anfügung von § 4 Satz 2 des Rechts-
dienstleistungsgesetzes in der Entwurfsfassung (RDG-E) 

Die Inanspruchnahme der Leistungen von Inkassodienstleistern erscheint oft deshalb be-
sonders attraktiv, weil diese durch eine Verbindung von Forderungsdurchsetzung und Pro-
zessfinanzierung die Rechtsuchenden von den Risiken einer fruchtlosen Rechtsverfolgung 
freihalten. Zu diesem Zweck müssen häufig Dritte als Prozessfinanzierer in das Geschäft 
des Inkassodienstleisters eingebunden werden. Für Legal-Tech-Unternehmen spielt die 
Prozessfinanzierung außerdem eine erhebliche Rolle, weil eine Prozessfinanzierung die 
Kostenrisiken des Inkassodienstleisters aus der Verfolgung einer großen Fallzahl verrin-
gern dürfte. Schließlich dürfte die finanzielle Beteiligung Dritter dabei helfen, den hohen 
Investitionsaufwand in die Entwicklung von Verfahren und technischer Mittel zur Fallbear-
beitung zu finanzieren. Der Bundesgerichtshof hat in seinem Grundsatzurteil in der Sache 
„wenigermiete.de“ festgestellt, dass das Rechtsdienstleistungsrecht Inkassodienstleister 
bei der Finanzierung von Prozessen nicht grundsätzlich einschränkt (Urteil vom 27.11.2019, 
VIII ZR 285/18, Rn. 176 ff. – juris). 

Mit der Beteiligung von Dritten an Verfahren von Rechtsuchenden können allerdings Ge-
fahren verbunden sein, wenn der Inkassodienstleister in erster Linie bemüht ist, die finan-
ziellen Interessen des Dritten zu bedienen und aus diesem Grund die Rechtsdienstleistung 
für die Rechtsuchenden nicht mehr ordnungsgemäß erbringt. Vor dieser Gefahr soll, neben 
den strafrechtlichen Vorschriften zu Untreue und Betrug, § 4 RDG schützen. Über die 
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Reichweite dieser Vorschrift besteht jedoch teilweise Unsicherheit, was zu Anwendungs-
problemen führt. 

So wird unter anderem die Auffassung vertreten, dass bereits die Beteiligung von Prozess-
finanzierern an Verfahren von Rechtsuchenden eine Gefahr für die ordnungsgemäße Er-
bringung der Rechtsdienstleistung darstellen könne (vergleiche Henssler, NJW 2019, 
S. 547 ff.; Greger, MDR 2018, S. 899 f.). Dies wird insbesondere darauf gestützt, dass die 
wirtschaftlichen Eigeninteressen der Prozessfinanzierer mit denen der Rechtsuchenden un-
auflöslich kollidieren könnten. Dabei wird vor dem Einfluss der Prozessfinanzierer auf den 
Verlauf des Verfahrens gewarnt. So könne für Prozessfinanzierer die Beendigung des 
Rechtsstreits durch einen Vergleich die wirtschaftlich ertragreichste Vorgehensweise sein, 
während für Rechtsuchende ein weiteres streitiges Vorgehen am sinnvollsten seien könne. 
Der Inkassodienstleister wiederum müsse sich zwischen diesen beiden Positionen ent-
scheiden und würde im Zweifel aufgrund der wirtschaftlichen Bindung zum Prozessfinan-
zierer dessen Interessen einseitig durchsetzen wollen. Die Frage, wann eine konkrete Ge-
fahr im Sinne des § 4 RDG vorliegt, war deshalb auch schon Gegenstand mehrerer gericht-
licher Verfahren (vergleiche BGH, Urteil vom 27.11.2019 – VIII ZR 285/18, Rn. 187 ff.; LG 
München I, Urteil vom 7.2.2020 – 37 O 18934/17; LG Ingolstadt, Urteil vom 7.8.2020 – 41 
O 1745/18). 

Mit der Anfügung des neuen Satzes 2 an § 4 RDG soll die Anwendung der Norm vereinfacht 
werden. Ziel ist es, für Legal-Tech-Unternehmen die Rechtssicherheit bei der Einbindung 
von finanzierenden Dritten in das Verfahren zu erhöhen, jedoch gleichzeitig den Schutz der 
Rechtsuchenden zu wahren. 

Eine von Dritten vorgenommene Prozessfinanzierung soll nach der für § 4 Satz 2 RDG-E 
neu vorgesehenen gesetzlichen Wertung die ordnungsgemäße Erbringung der Rechts-
dienstleistung nicht schon deshalb gefährden, weil Inkassodienstleister oder ihre Erfül-
lungsgehilfen gegenüber Dritten Berichtspflichten haben. Damit sollen von § 4 Satz 1 RDG-
E solche Fälle nicht erfasst werden, in denen sich der Einfluss von Dritten auf die bloß 
passive Bereitstellung finanzieller Mittel beschränkt und die Dritten aufgrund der Berichts-
pflichten lediglich in die Lage versetzt werden, Rechte in der Vertragsbeziehung mit dem 
Inkassodienstleister geltend zu machen. 

Für darüberhinausgehende Rechte der Dritten in Bezug auf das Verfahren ist künftig § 13f 
Absatz 1 Nummer 3 RDG-E zu beachten, wonach Verbraucherinnen und Verbrauchern die 
Möglichkeit zu geben ist, sich bereits vorab über die Rechte der Dritten im Hinblick auf ihr 
Verfahren zu informieren. Etwa bestehende aktive Einflussrechte von Dritten, die vom In-
kassodienstleister eingeräumt wurden, sind im Einzelnen jedoch weiterhin anhand der An-
forderungen des § 4 Satz 1 RDG zu bewerten. 

c) Rechtsunsicherheit bei der Zulässigkeit der Tätigkeit: Änderung der §§ 2, 5 und 13 
RDG 

In der Rechtsprechung (LG Berlin, Beschluss vom 26.7.2018, 67 S 157; LG Berlin, Urteil 
vom 28.8.2018, 63 S 1/18) und der rechtswissenschaftlichen Literatur (vergleiche Henssler, 
NJW 2019, S. 546 f.; Killian, NJW 2019, S. 1407) wird teilweise die Auffassung vertreten, 
dass einige Legal-Tech-Unternehmer Dienstleistungen erbringen würden, die nicht mehr 
als Inkassotätigkeit anzusehen seien und daher von diesen auf Grundlage einer Registrie-
rung als Inkassodienstleister nicht erbracht werden dürften. Von Vertretern dieser Auffas-
sung wird unter anderem problematisiert, dass die Einziehung der Forderung zum einen 
mit einer Prozessfinanzierung verbunden wird und zum anderen Handlungen vorgenom-
men werden, die die Voraussetzungen für den Bestand einer Forderung erst schaffen, ehe 
sie eingezogen werden soll. Zum Teil wird das typische Bild einer Inkassodienstleistung als 
Maßstab für die Beurteilung zugrunde gelegt (so ausdrücklich das Landgericht Hannover 
mit Urteil vom 4.5.2020, 18 O 50/16, Rn. 152 – juris). Das Amtsgericht Hamburg hat als 
nach dem RDG zuständige Behörde einem Antragsteller die Registrierung verweigert, weil 
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in jenem Fall die Forderungseinziehung im Vergleich zu den anderen Dienstleistungen in 
den Hintergrund gerückt sei und sich nur noch als Nebentätigkeit darstelle (Ablehnungsbe-
scheid vom 20.12.2017 – 3712E/01/0625). 

Mit seinem Grundsatzurteil in der Sache der Firma „Lexfox GmbH“, Betreiberin der Inter-
netseite „wenigermiete.de“, hat der 8. Senat des Bundesgerichtshofes mehrere Fragen ent-
schieden (Urteil vom 27.11.2019, VIII ZR 285/18). Danach könne bei der Beurteilung, ob 
eine Inkassotätigkeit vorliege, nicht auf allgemeingültige Maßstäbe zurückgegriffen werden 
(Rn. 109 – juris). Es sei vielmehr eine stets „am Schutzzweck des Rechtsdienstleistungs-
gesetzes, die Rechtsuchenden, den Rechtsverkehr und die Rechtsordnung vor unqualifi-
zierten Rechtsdienstleistungen zu schützen, orientierte Würdigung der Umstände des Ein-
zelfalls einschließlich einer Auslegung der hinsichtlich der Forderungseinziehung getroffe-
nen Vereinbarungen“ erforderlich. Dabei seien auch die Wertentscheidungen des Grund-
gesetzes (GG) zu berücksichtigen. Die Berufsfreiheit der Inkassodienstleister, die Eigen-
tumsgarantie der Kundinnen und Kunden und der Grundsatz des Vertrauensschutzes seien 
in den Blick zu nehmen und hierbei müsse den Veränderungen der Lebenswirklichkeit 
Rechnung getragen werden (Rn. 110 – juris). Der Bundesgerichtshof geht dabei im An-
schluss an das Bundesverfassungsgericht davon aus, dass das RDG ein entwicklungsof-
fenes Regelungsgefüge sei, welches auch die Entwicklung neuartiger Dienstleistungen er-
mögliche. 

Zugleich stelle das RDG mit der Beschränkung der Befugnis zur Erbringung von Rechts-
dienstleistungen sicher, dass Rechtsdienstleister angemessen qualifiziert und nur bereichs-
spezifisch tätig werden. Der Bundesgerichtshof hat mit dem Hinweis darauf, dass die allge-
meine Beratung und Vertretung, Vertragsgestaltung und Forderungsabwehr nicht mehr 
vom Inkassobegriff umfasst seien, für die Auslegung in der Praxis brauchbare Bereiche 
genannt, bei denen keine Forderungseinziehung mehr vorliegen soll. Gleichwohl hat der 
Bundesgerichtshof im Anschluss an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(vergleiche BVerfG, Beschluss vom 20.2.2002, 1 BvR 423/99, 1 BvR 821/00 und 1 BvR 
1412/01, NJW 2002, S. 1190) klargestellt, dass die außergerichtliche Einziehung von For-
derungen sich nicht in der Besorgung von Wirtschaftsangelegenheiten, also von kaufmän-
nischen Tätigkeiten, erschöpfe. Vielmehr sei einem Inkassodienstleister auch eine umfas-
sende rechtliche Forderungsprüfung und eine substantielle Beratung des Kunden über den 
Forderungsbestand gestattet (Rn. 116 – juris). Diese Auslegung soll mit der Ergänzung der 
Legaldefinition des Begriffs der Inkassodienstleistung in § 2 Absatz 2 Satz 1 RDG-E künftig 
auch im RDG verdeutlicht werden.  

Mit der Ergänzung der Legaldefinition in § 2 Absatz 2 Satz 1 RDG-E um diese, nicht aber 
auch andere Gegenstände soll sozusagen im Umkehrschluss aber auch verdeutlicht wer-
den, dass weitere Rechtsdienstleistungen, die in Bezug auf die den Gegenstand der Inkas-
sodienstleistung bildende Forderung über die Beratung, Prüfung und Einziehung hinausge-
hen, nicht mehr vom Begriff der Inkassodienstleistung umfasst sein sollen. Sie können al-
lerdings dann, wenn die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 RDG erfüllt sind, als Neben-
leistungen zulässig sein. Dies soll durch die Ergänzung des § 5 Absatz 1 RDG um einen 
neuen Satz 2 noch einmal verdeutlicht werden. Im Rahmen der Abwägung der in § 5 Ab-
satz 1 RDG genannten Kriterien im jeweiligen Einzelfall bleibt dann eine gewisse Offenheit 
für weitere Entwicklungen, während der Begriff der Inkassodienstleistung selbst nicht über 
Gebühr ausgedehnt werden sollte.  

Zu der zuletzt in einigen erstinstanzlichen Entscheidungen aufgeworfenen, höchstrichterlich 
soweit ersichtlich jedoch noch nicht behandelten Frage, ob es für das Vorliegen einer In-
kassodienstleistung von Bedeutung sein kann, ob sie „auf eine außergerichtliche Einzie-
hung gerichtet ist“, verhält sich die Ergänzung in § 2 Absatz 2 Satz 1 RDG-E nicht. Soweit 
eine Einziehung außergerichtlich (oder im gerichtlichen Mahnverfahren) erfolgt, ist eine Un-
terscheidung danach, ob zu erwarten steht, dass die Bemühungen in diesem Rahmen er-
folgreich sein werden, im RDG nicht angelegt; vielmehr dürfen Inkassodienstleister in die-
sem Rahmen stets tätig werden. Änderungen erscheinen insoweit auch nicht angezeigt, 
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unter anderem weil sich Schuldner anderenfalls durch ein beharrliches Verweigern des For-
derungsausgleichs der Geltendmachung von Forderungen durch Inkassodienstleister ent-
ziehen könnten und eine Abgrenzung nach Erfolgsaussichten auch kaum hinreichend klar 
getroffen werden könnte. Soweit Inkassodienstleister ihren Auftraggebern im Anschluss an 
eine außergerichtlich beziehungsweise im gerichtlichen Mahnverfahren erfolglose Forde-
rungseinziehung weitere Dienstleistungen wie insbesondere die Beauftragung einer 
Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts mit einer Klageerhebung und gegebenenfalls 
auch eines Prozessfinanzierers anbieten, dürfte zunächst zu prüfen sein, ob derartige Leis-
tungen überhaupt Rechtsdienstleistungen darstellen, was bei den vorgenannten Leistun-
gen sehr fraglich erscheint. Sofern in bestimmten Tätigkeiten (doch) eine Rechtsdienstleis-
tung liegen sollte, wäre dann wohl deren Zulässigkeit als Nebenleistung anhand der Krite-
rien des § 5 Absatz 1 RDG zu prüfen. 

Weiterer Änderungsbedarf besteht im Hinblick auf die Belange der Rechtssicherheit und 
des Verbraucherschutzes. Für diese Belange ist es erforderlich, dass sich die Rechtsu-
chenden und der Rechtsverkehr, aber auch die Legal-Tech-Unternehmen selbst so weit wie 
möglich auf die erteilte Erlaubnis verlassen können. Die bisherige Gestaltung des Regist-
rierungsverfahrens kann dieses Vertrauen in die Erlaubnis nicht gänzlich befriedigen, weil 
die Legal-Tech-Unternehmen von dem herkömmlichen Leitbild des Inkassodienstleisters 
abweichen. 

Derzeit prüft die zuständige Aufsichtsbehörde oft nur anlassbezogen, ob die vom Antrag-
steller ins Auge gefassten Tätigkeiten auf der Grundlage einer bloßen Inkassoerlaubnis 
überhaupt erbracht werden dürfen. Die Voraussetzungen des § 2 Absatz 2 Satz 1 RDG sind 
nicht Teil des ständigen Prüfprogramms aller zuständigen Behörden. Dies hat zu der Prob-
lematik geführt, dass die Vereinbarkeit einer Tätigkeit mit der Inkassoerlaubnis mehrfach 
erst bei der Geltendmachung der Forderungen der Rechtsuchenden Gegenstand eines 
(dann zivilrechtlichen) Verfahrens war. Denn nach § 3 RDG in Verbindung mit § 134 BGB 
sind Rechtsgeschäfte, die sich als Verstoß gegen das Verbot der Erbringung erlaubnis-
pflichtiger Rechtsdienstleistungen darstellen, unwirksam (vergleiche BGH, Urteil vom 
27.11.2019, VIII ZR 285/18, Rn. 43 – juris). Die Abtretung einer Forderung zum Zweck der 
Forderungseinziehung unterliegt ebenfalls diesem Verbot. Ist die ihm gegenüber erfolgte 
Abtretung unwirksam, ist der Inkassodienstleister deshalb nicht zur Durchsetzung der For-
derung befugt. Ein Schuldner muss auf die Leistungsaufforderung des Inkassodienstleis-
ters nicht leisten und ein Gericht wird eine Klage als unbegründet abweisen. 

Dies kann für die Markttätigkeit der Inkassodienstleister, die mit neuartigen Geschäftsmo-
dellen vom herkömmlichen Bild der Inkassodienstleistung abweichen, hemmend wirken. 
Denn ob das Legal-Tech-Unternehmen erfolgreich für seine Kundschaft tätig werden durfte, 
stellt sich im Zweifel erst in einem gerichtlichen Verfahren zur Durchsetzung der Forderung 
heraus. Zu diesem Risiko tritt hinzu, dass die zuständigen Behörden im Nachgang einer 
solchen gerichtlichen Entscheidung mit belastenden Maßnahmen tätig werden könnten. 

Der derzeit geringere Prüfungsumfang im Registrierungsverfahren kann zudem für die 
Rechtsuchenden, in der Regel Verbraucherinnen und Verbraucher, problematische Folgen 
nach sich ziehen. In besonderen Fällen könnte sich der durch das Registrierungserfordernis 
und § 3 RDG in Verbindung mit § 134 BGB (vergleiche Bundestagsdrucksache 16/3655, 
S. 31) bezweckte Schutz der Rechtsuchenden gegen sie wenden. Das kann insbesondere 
dann der Fall sein, wenn im gerichtlichen Verfahren die Unwirksamkeit der Forderungsab-
tretung erst nach Eintritt der Verjährung festgestellt wird. In diesem Fall können Rechtsu-
chende die Forderung nicht mehr selbst durchsetzen. Selbst wenn in einem solchen Fall 
ein Regress der Rechtsuchenden gegen den Inkassodienstleister oder dessen Berufshaft-
pflichtversicherer bestünde, erschiene eine Verweisung auf den Regressweg aus Verbrau-
cherschutzgesichtspunkten als wenig hilfreich. Denn die Freihaltung von rechtlichen und 
wirtschaftlichen Risiken der Rechtsverfolgung ist einer der Gründe, weshalb Rechtsu-
chende Inkassodienstleister beauftragen. Sie verlassen sich dabei darauf, dass die „Einzie-
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hung der Forderung nun Sache [ihres] Vertragspartners ist“ (so das Bundesverfassungsge-
richt mit Beschluss vom 20. Februar 2002 zum Rechtsberatungsgesetz – 1 BvR 423/99, 1 
BvR 821/00 und 1 BvR 1412/01). 

Nicht zuletzt besteht auch für den Rechtsverkehr ein Interesse an der Schaffung klarer Ver-
hältnisse. 

Die Einfügung von § 13 Absatz 2 RDG-E bezweckt daher, das Vertrauen in den Bestand 
der Inkassoerlaubnis und die rechtliche Zulässigkeit der Inkassotätigkeit zu stärken. Hierzu 
sollen die zuständigen Behörden bei der Prüfung einer beantragten Registrierung als In-
kassodienstleister künftig auch den Gesamtumfang der vom Antragsteller beabsichtigten 
Tätigkeiten berücksichtigen. Sie sollen prüfen, ob das angestrebte Geschäftsmodell auf der 
Grundlage einer Registrierung als Inkassodienstleister erbracht werden kann. Um die Prü-
fung zu ermöglichen, ist es erforderlich, dass Antragsteller Angaben zum Rechtsgebiet und 
zum Umfang der angestrebten Tätigkeiten machen. 

Deshalb verpflichtet der neu einzufügende § 13 Absatz 2 RDG-E Antragsteller, künftig be-
reits im Registrierungsverfahren umfangreichere Angaben zur angestrebten Tätigkeit und 
zu etwaigen Nebenleistungen zur eigentlichen Inkassodienstleistung zu machen.  

Die zuständigen Behörden sollen aufgrund dieser Angaben prüfen können, ob die beab-
sichtigte Tätigkeit mit einer Registrierung als Inkassodienstleister vereinbar ist und ob ge-
gebenenfalls weitere Tätigkeiten als Nebenleistungen zur Inkassodienstleistung nach § 5 
Absatz 1 RDG-E erbracht werden dürfen. Gegen etwaige negative Entscheidungen der zu-
ständigen Behörde könnten Antragssteller dann im Verwaltungsrechtsweg vorgehen. Damit 
sollen die Rechtsuchenden aus eventuellen Konflikten bei der Anwendung oder Auslegung 
der Befugnisse von Inkassodienstleistern so weit wie möglich herausgehalten werden. Eine 
weitergehende Beachtlichkeit des Verwaltungsaktes der Registrierung für die Zivilgerichte 
im Sinne einer Tatbestandswirkung hat der Bundesgerichtshof (Urteil vom 27.11.2019, VIII 
ZR 285/18) am Maßstab des Prüfumfangs der Registrierung nach bislang geltender Rechts-
lage verneint. Es steht jedoch zu erwarten, dass dann, wenn die zuständigen Behörden 
bestimmte Geschäftsmodelle künftig eingehender geprüft haben, eine hohe Übereinstim-
mung in der einerseits verwaltungsrechtlichen und andererseits zivilrechtlichen Beurteilung 
der Zulässigkeit entsteht. Die nach § 13 Absatz 2 RDG-E erforderlichen Angaben im Re-
gistrierungsverfahren bedeuten eine Intensivierung der inhaltlichen Prüfung der Inkasso-
dienstleistung gegenüber der bisherigen Rechtslage. Diese genauere Überprüfung des Ge-
schäftsmodells kann für die Zivilgerichte im Sinne einer Tatbestandswirkung beachtlich 
sein. Die Reichweite der Tatbestandswirkung eines Verwaltungsakts wird durch seinen Re-
gelungsgehalt bestimmt, der in entsprechender Anwendung der §§ 133 und 157 BGB nach 
den Grundsätzen zu bestimmen ist, die auch für die Auslegung von Willenserklärungen 
gelten. Nach diesen Grundsätzen ist der erklärte Wille der Registrierungsbehörde im Ein-
zelfall maßgeblich, wie ihn der Empfänger bei objektiver Würdigung verstehen konnte. Bei 
der Ermittlung des objektiven Erklärungswerts auf Grundlage der Registrierung wird in ers-
ter Linie auf den Entscheidungssatz und die Begründung des in Rede stehenden Verwal-
tungsakts abzustellen sein; darüber hinaus beruht das materielle Recht auf dem der Ver-
waltungsakt der Registrierung (vergleiche BGH, Urteil vom 13.9.2018, I ZR 26/17, Rn. 29 
ff.). § 13 Absatz 2 RDG-E streitet für einen entsprechenden Erklärungswert der Registrie-
rung, der gleichwohl im Einzelfall in einer Gesamtschau gemeinsam mit dem Entschei-
dungssatz und der Begründung des Verwaltungsaktes nach dem objektiven Empfängerho-
rizont ermittelt werden muss.  

d) Informationsdefizite bei Verbraucherinnen und Verbrauchern: Einfügung von § 13f 
RDG-E 

Bei der Inanspruchnahme der Leistungen von Inkassodienstleistern befinden sich Verbrau-
cherinnen und Verbraucher in gewisser Weise in einer ungewohnten Rolle. Dabei wird das 
Schutzbedürfnis von Verbraucherinnen und Verbrauchern in der Rolle als Gläubiger einer 
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Forderung und damit als Auftraggeber von Inkassodienstleistern von der geltenden Rechts-
lage nicht speziell erfasst. Dem soll mit dem vorliegenden Entwurf abgeholfen werden. 

Zum einen soll die Intensivierung der Prüfungstätigkeit der zuständigen Behörden durch die 
Einfügung von § 13 Absatz 2 RDG-E Verbraucherinnen und Verbraucher noch besser vor 
unqualifiziertem Rechtsrat schützen, insbesondere in persönlich wichtigen Rechtsgebieten 
wie dem Miet- oder Sozialrecht. 

Zum anderen sollen mit § 13f RDG-E für Inkassodienstleister erstmals spezielle vorvertrag-
liche Informationspflichten im Verkehr mit Verbraucherinnen und Verbrauchern eingeführt 
werden. Diese sollen Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen, die Leistungen der In-
kassodienstleister besser bewerten zu können, und damit ihre Selbstbestimmung bei der 
Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen stärken. Bisher sind Rechtsdienstleistungen für 
Verbraucherinnen und Verbraucher oft ein Vertrauensgut gewesen. Neben dem Vertrauen 
auf das Fachwissen spielten häufig auch das Vertrauen in die Integrität und der persönliche 
Kontakt zu einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt eine erhebliche Rolle bei der 
Bewertung von Angeboten. 

Für die Angebote von Inkassodienstleistern gilt dies nicht in gleichem Maße. Ein persönli-
cher Kontakt ist in aller Regel ohne Bedeutung, da die Angebote zumeist ausschließlich 
über die Internetseiten der Anbieter verfügbar sind. Die Geschäftsmodelle und dabei insbe-
sondere die Vergütungsmodelle von Inkassodienstleistern, die sich anders als bei Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälten nicht an den Vorgaben der BRAO und des RVG orientie-
ren müssen, sind für die Verbraucherinnen und Verbraucher vielfach kaum zu durch-
schauen. Die Regelung in § 13f RDG-E will Inkassodienstleister deshalb verpflichten, ihre 
Geschäftsmodelle und die angebotene Rechtsdienstleistung transparent und verständlich 
den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu erläutern. Die Wahrung eines hohen Verbrau-
cherschutzniveaus erfordert es, die Vergleichbarkeit von und das Verständnis für Inkasso-
dienstleistungen zu fördern. 

Der neu vorgesehene § 13f Absatz 1 Nummer 1 RDG-E regelt die Verständlichkeit und Ver-
gleichbarkeit im Hinblick auf Erfolgshonorare. Bei vielen derzeit auf dem Markt befindlichen 
Angeboten wird beispielsweise lediglich auf die prozentuale Beteiligung des Inkassodienst-
leisters an der Forderung hingewiesen und diese mit anderen kostenträchtigen Formen der 
Rechtsverfolgung verglichen. Dabei kommen zusätzliche für die Vergütung wesentliche 
Faktoren teilweise nicht hinreichend klar zum Ausdruck. So kann der Inkassodienstleister 
beispielsweise durch Abtretung weiterer Ansprüche in den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen die Vergütung zu seinen Gunsten verschieben. Dies betrifft unter anderem Kosten-
erstattungs- oder Zinsansprüche. Mit den vom Inkassodienstleister künftig zu erteilenden 
Informationen sollen Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage versetzt werden, zu 
einer zutreffenden Bewertung der Leistung des Inkassodienstleisters im Vergleich mit den 
ihnen im Erfolgsfall entstehenden Kosten zu gelangen. 

§ 13f Absatz 1 Nummer 2 RDG-E regelt das Informationsbedürfnis von Verbraucherinnen 
und Verbrauchern im Hinblick auf den Einsatz von Prozessfinanzierern. Indem diese in die 
Finanzierung des Vorhabens vom Inkassodienstleister eingebunden werden, tritt eine dritte 
Partei mit eigenen wirtschaftlichen Interessen in das Verhältnis zwischen den Inkasso-
dienstleistern und ihren Kundinnen oder Kunden. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen 
vor Vertragsschluss Kenntnis darüber bekommen, welche Rechte die Prozessfinanzierer in 
Bezug zu ihrem Verfahren haben. So können Verbraucherinnen und Verbraucher eine be-
wusste Entscheidung für oder gegen die Fremdfinanzierung ihres Prozesses treffen. 

Von Bedeutung sind zudem die den Inkassodienstleistern erteilten Befugnisse, mit Schuld-
nern einen Vergleich über die Forderungen der Verbraucherinnen und Verbrauchern zu 
schließen. Die Informationspflichten in § 13f Absatz 1 Nummer 3 RDG-E haben den Zweck, 
Verbraucherinnen und Verbraucher über die wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzun-
gen und Folgen eines Vergleichs zu informieren. Damit sollen diese in die Lage versetzt 
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werden, ihre Rechte in Bezug auf das Verfahren wahrzunehmen und sich unter anderem 
über die wirtschaftlichen Folgen und Risiken einer Anspruchsbündelung Klarheit zu ver-
schaffen. 

§ 13f Absatz 1 Nummer 4 RDG-E dient der Erreichbarkeit der Aufsichtsbehörden für Ver-
braucherinnen und Verbraucher. 

Mit § 13f Absatz 2 RDG-E soll eine Informationspflicht geschaffen werden, um Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern vor Augen zu führen, dass es sich bei einer etwaigen Forderungs-
prüfung durch Inkassodienstleister nicht um eine umfassende rechtliche Prüfung des Be-
stehens oder der Durchsetzbarkeit einer Forderung handelt. Dies erfolgt insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass Inkassodienstleister die Forderungsdurchsetzung auch schlicht des-
halb ablehnen können, weil sie ihnen wirtschaftlich unergiebig erscheint. Außerdem ist es 
nicht ausgeschlossen, dass die von den Inkassodienstleistern verwendeten Eingabemas-
ken nicht alle Umstände eines Falls im Detail erfassen oder Verbraucherinnen und Ver-
braucher bei der Eingabe ihrer Daten im Internet Fehler machen, was beides zu einer Ab-
lehnung der Forderungsdurchsetzung führen kann. Indem Inkassodienstleister künftig auf 
den Grund der Ablehnung hinweisen müssen, wird Verbraucherinnen und Verbrauchern 
deutlich gemacht, dass ihre Forderung nicht notwendigerweise objektiv uneinbringlich ist. 
Sie können dann versuchen, ihre Forderung auf einem anderen Weg durchzusetzen, wenn 
sie dies wünschen. 

Auf beharrliche Verstöße gegen die Darlegungs- und Informationspflichten kann die zustän-
dige Behörde mit einem Widerruf der Registrierung reagieren, § 14 Satz 1 Nummer 3 RDG-
E. 

III. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz für die in den Artikeln 1 bis 7 des Entwurfs vorgesehenen 
Änderungen ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG (Rechtsanwaltschaft, 
Rechtsberatung). Die Gesetzgebungskompetenz für Artikel 8 des Entwurfs (Änderung der 
Wirtschaftsprüferordnung) ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG (Recht der 
Wirtschaft) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG. Zur Wahrung der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit sind im gesamtstaatlichen Interesse einheitliche berufsrechtliche Regelun-
gen für Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer erforderlich. 

IV. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Das Gesetz ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit den von der Bundesrepublik 
Deutschland abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträgen vereinbar. Die mit § 13f RDG-E 
neu eingeführten Darlegungs- und Informationspflichten bei Inkassodienstleistungen für 
Verbraucherinnen und Verbraucher sind vereinbar mit: 

– der Richtlinie 2005/36/EG, da sie durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses im 
Sinne des Artikels 6 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/958 gerechtfertigt sind (Schutz der 
Verbraucher und Dienstleistungsempfänger), zur Erreichung der Ziele geeignet sind und 
nicht über das zur Erreichung der Ziele erforderliche Maß hinausgehen (vergleiche Artikel 7 
Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2018/958); 

– der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Ra-
tes und der Richtlinie 1999/44/EG des europäischen Parlaments und des Rates sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S.64), da es sich um zu-
sätzliche Informationspflichten im Sinne von Artikel 6 Absatz 8 Unterabsatz 1 handelt, die 
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sich im Einklang mit der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 
27.12.2006, S. 36) und der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informations-
gesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (ABl. L 
178 vom 17.7.2000, S. 1) befinden, denn nach Artikel 22 Absatz 5 der Richtlinie 
2006/123/EG sind die Mitgliedstaaten nicht daran gehindert, zusätzliche Informationsanfor-
derungen für Dienstleistungserbringer, die in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassen sind, vor-
zuschreiben. Demzufolge können die Mitgliedstaaten für Dienstleistungserbringer, die auf 
ihrem Hoheitsgebiet niedergelassen sind, zusätzliche Informationspflichten erlassen, die 
über die in den soeben genannten Richtlinien vorgesehen Informationspflichten hinausge-
hen. 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Es ist nicht vorgesehen, Regelungen zu vereinfachen oder aufzuheben. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Der Beitrag des Entwurfs zur 
nachhaltigen Entwicklung besteht darin, dass seine Regelungen die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Legal-Tech-Unternehmen 
verbessern und die Möglichkeiten zur Rechtsdurchsetzung erweitern. Dies dient mittelbar 
der Wahrung und Verbesserung des sozialen Zusammenhaltes im Sinne des Prinzips 5 der 
Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Ferner 
werden mit den Änderungen im Berufs- und Vergütungsrecht die Möglichkeiten der Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte gefördert, Rechtsuchenden auch bei geringfügigen Forde-
rungen ihre Leistungen anzubieten. Dadurch wird der Zugang der Rechtsuchenden zu den 
Organen der Rechtspflege verbessert und infolgedessen der Zugang zur Justiz vereinfacht. 
Damit leistet der Entwurf einen Beitrag zur Erreichung des Ziels 16 „Friedliche und inklusive 
Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz 
ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf al-
len Ebenen aufbauen“ der globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen.  

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Für den Bund wird kein zusätzlicher Vollzugsaufwand anfallen. 

4. Erfüllungsaufwand 

a) Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

b) Wirtschaft  

aa) Aufwand aus § 13 Absatz 2 RDG-E und § 7 des Einführungsgesetzes zum Rechts-
dienstleistungsgesetz in der Entwurfsfassung (RDGEG-E) 

Künftig sollen Antragsteller bei Stellung ihres Registrierungsantrags nach § 13 Absatz 2 
RDG-E auch eine inhaltliche Darstellung der von ihnen in Aussicht genommenen Tätigkei-
ten beibringen. Diese soll Angaben über die Rechtsgebiete enthalten, auf denen die Leis-
tungen vorgenommen werden, und gegebenenfalls auch über Nebenleistungen zur Inkas-
sodienstleistung. Die bereits registrierten Inkassodienstleister müssen den Darstellungs-
pflichten nach § 7 Satz 1 und 2 RDGEG-E nachkommen. Hiervon sind allerdings nur solche 
Inkassodienstleister betroffen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Dienstleistungen auf 
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einem Gebiet erbringen, das in § 11 Absatz 1 RDG nicht genannt ist, oder die Nebenleis-
tungen zur Inkassodienstleistung anbieten. Die Anzahl der bundesweit registrierten Inkas-
sodienstleister beträgt etwa 2 100 (vergleiche www.rechtsdienstleistungsregister.de, abge-
rufen am 3. September 2020). Von diesen wird vermutlich nur ein geringer Teil Unterlagen 
nachreichen müssen. Dieser Anteil wird auf 10 Prozent geschätzt, also auf 210 Inkasso-
dienstleister. Die betroffenen Inkassodienstleister müssen die Änderungen der Pflichten in 
einem ersten Schritt sichten und sodann eine diesen Pflichten entsprechende Mitteilung der 
inhaltlichen Tätigkeit an die Aufsichtsbehörde vornehmen. 

Aus der Kostentabelle für die Wirtschaft ist hier die Rubrik der sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen (vergleiche Wirtschaftsabschnitt N der Lohnkostentabelle Wirtschaft des 
Statistischen Bundesamts für 2018) einschlägig. Die sachgerechte Bearbeitung muss durch 
eine Person mit mittlerem Qualifikationsniveau erfolgen. Dies ergibt einen Stundensatz von 
23,20 Euro. Für eine Einarbeitung in die Darstellungspflichten und deren Mitteilung ist ein 
Zeitaufwand von zwei Stunden sachgerecht. Daraus ergibt sich ein Erfüllungsaufwand von 
46,40 Euro (2 x 23,20 Euro). Für die bereits registrierten Dienstleister ergibt dies einen 
einmaligen Aufwand von 9 744 Euro (210 x 46,40 Euro). 

Die Anzahl der jährlichen Anträge für eine Inkassodienstleistung ist zu schätzen. Derzeit 
sind 2 100 Inkassodienstleister registriert. Ausgehend von einer durchschnittlichen zehn-
jährigen Tätigkeit am Markt werden 210 Dienstleister pro Jahr neu angemeldet. Perspekti-
visch werden unter Berücksichtigung des technologischen Wandels hin zu einer Auswei-
tung des Angebots 20 Prozent von diesen Anbietern Leistungen erbringen, die über die 
bisher üblichen Inkassotätigkeiten hinausgehen. Daraus ergibt sich eine Zahl von jährlich 
42 Neuanträgen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass bereits registrierte Inkassodienstleister 
in einigen Fällen ihr Angebot erweitern werden, was eine Anzeige an die zuständige Auf-
sichtsbehörde nach § 13 Absatz 2 RDG-E in Verbindung mit § 13 Absatz 5 Satz 1 und 2 
RDG-E erforderlich macht. Davon ausgehend, dass der weit überwiegende Teil der Inkas-
sodienstleister vor allem örtlich begrenzt oder für Unternehmen in bestimmten Branchen 
tätig wird, dürfte die nachträgliche Anzeigepflicht jährlich mit 20 weiteren Fällen anzusetzen 
sein. Der Erfüllungsaufwand für einen Neuantrag und eine nachträgliche Anzeige ist mit 
dem einer Mitteilung für bereits etablierte Dienstleister identisch. Er wird mit zeitlichem Auf-
wand von zwei Stunden, erbracht durch eine Person mit mittlerem Qualifikationsniveau, 
angesetzt. Der Erfüllungsaufwand bemisst sich damit auf 46,40 Euro (120/60 x 23,20 Euro). 

Der Erfüllungsaufwand für Neuanträge beträgt damit jährlich (gerundet) 2 877 Euro (62 x 
46,40 Euro). 

bb) Aufwand aus § 13f RDG-E 

§ 13f RDG-E enthält insgesamt zwölf unterschiedliche Informationspflichten, die zu erfüllen 
sind, wenn ein Inkassodienstleister für Verbraucherinnen und Verbraucher tätig werden will. 
Eine bestimmte Form ist den Unternehmen für die Informationspflichten aus § 13f Absatz 1 
RDG-E nicht vorgegeben, das heißt denkbar ist die Erfüllung durch oder in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, wie auch durch Texthinweise in verkörperter Form oder auf der 
jeweiligen Internetseite. Es wird für die Schätzung des Erfüllungsaufwands davon ausge-
gangen, dass sich die Unternehmen bei der Aufgabenerfüllung normal effizient“ verhalten 
und die kostengünstigste Erfüllungsoption wählen. Es wird daher davon ausgegangen, dass 
die Unternehmen für die Erfüllung kein einzelfallbezogenes Schreiben erstellen, das ledig-
lich einer Verbraucherin oder einem Verbraucher übermittelt wird. Es ist zu erwarten, dass 
entweder über die Internetseite die Möglichkeit zur Kenntnisnahme geschaffen wird oder 
die Informationen in die üblichen Vertragsunterlagen eingearbeitet werden. Lediglich für die 
Erfüllung der Informationspflicht nach § 13f Absatz 2 RDG-E, für die Textform vorgesehen 
ist, werden die Unternehmen voraussichtlich eine individualisierte E-Mail fertigen. 

http://www.rechtsdienstleistungsregister.de/
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Damit dürften für die Umsetzung der Informationspflichten vor allem drei Tätigkeiten not-
wendig werden. Zum einen die eher kurze Einarbeitung in eine Informationspflicht, die ent-
sprechende Erstellung der Textbausteine oder Texte und die Darstellung in Vertragsunter-
lagen oder im Vertriebsprozess (Internetseite). Da die Informationspflichten für durch-
schnittlich aufmerksame und verständige Verbraucherinnen und Verbraucher leicht ver-
ständlich und erkennbar zu erteilen sind, wird der Inkassodienstleister besondere Sorgfalt 
aufwenden müssen. Deshalb wird grundsätzlich von einem hohen erforderlichen Qualifika-
tionsniveau für die Einarbeitung in die Informationspflichten, die Erarbeitung der Texte und 
die sinnvolle Einarbeitung in den Vertriebsprozess ausgegangen. Es werden daher grund-
sätzlich Lohnkosten von 48,20 Euro für ein hohes Qualifikationsniveau bei sonstigen wirt-
schaftlichen Dienstleistungen (Wirtschaftsabschnitt N der Lohnkostentabelle Wirtschaft des 
Statistischen Bundesamts für 2018) angesetzt. Für die (technische) Einpflege der Informa-
tionspflichten in die Vertragsunterlagen oder in die Webseiten der Anbieter wird ein mittleres 
Qualifikationsniveau für angemessen erachtet, wofür im Bereich der technischen Dienst-
leistungen Lohnkosten von 35,40 Euro angesetzt sind (Wirtschaftsabschnitt M der Lohn-
kostentabelle Wirtschaft des Statistischen Bundesamts für 2018). Diese eher hohe Ein-
schätzung hängt damit zusammen, dass viele der Anbieter, die von den Informationspflich-
ten erfasst sind, Legal-Tech-Inkassodienstleister sein dürften. Es soll damit dem erhöhten 
technischen Aufwand für die Einarbeitung in den internetbasierten Vertriebsprozess Rech-
nung getragen werden. 

aaa) Erfüllungsaufwand für die einzelnen Informationspflichten 

(1) Informationspflichten im Zusammenhang mit Erfolgshonoraren, § 13f Absatz 1 Num-
mer 1 Buchstabe a RDG-E 

Bei der Hinweispflicht auf andere Möglichkeiten der Forderungsdurchsetzung nach § 13f 
Absatz 1 Buchstabe a RDG-E handelt es sich um eine eher einfach zu erfüllende Informa-
tionspflicht. Da lediglich abstrakt angegeben werden muss, welche anderen Möglichkeiten 
der Forderungsdurchsetzung bestehen, ist das Beschaffen zusätzlicher Daten oder Infor-
mationen nicht erforderlich. Aufwand entsteht daher hauptsächlich aus dem Erstellen von 
Textbausteinen und der angemessenen Einarbeitung in den jeweiligen Vertriebsprozess 
des Inkassodienstleisters. Der Aufwand hierfür wird insgesamt mit 45 Minuten bemessen. 
Daraus ergibt sich ein Erfüllungsaufwand von 36,15 Euro (45/60 x 48,20 Euro). 

(2) § 13f Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b RDG-E 

Nach § 13f Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b RDG-E müssen Inkassodienstleister ange-
ben, welche Vergütung bei Eintritt welcher Bedingungen verdient sein soll. Zum einen ist 
die vereinbarte Höhe des Erfolgshonorars anzugeben. Zum anderen wäre auch anzugeben, 
dass und wie die Höhe des Erfolgshonorars vom Eintritt bestimmter Bedingungen abhängig 
ist. Die Höhe des Erfolgshonorars und von welchen Bedingungen die Höhe abhängt, ist 
dem Inkassodienstleister bekannt. Die Erarbeitung eines Textbausteins und die Einarbei-
tung dürfte sich als eher zügig zu erledigende Aufgabe darstellen; möglicherweise genügen 
bereits aktuell einige Anbieter dieser Vorgabe. Es wird daher von einer kürzeren Zeit von 
20 Minuten ausgegangen. Dies führt zu einem Aufwand von 16 Euro (20/60 x 48,20 Euro). 

(3) § 13f Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c und d RDG-E  

Mit § 13f Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c und d RDG-E wird bezweckt, dass Inkasso-
dienstleister über die Gründe für die Höhe des Erfolgshonorars transparente und nachvoll-
ziehbare Angaben machen, damit Verbraucherinnen und Verbraucher eine informierte Ent-
scheidung über das Verhältnis von Preis und Leistung der Dienstleistung machen können. 
Eine leicht verständliche und erkennbare Gestaltung dieser Informationen dürfte eine inten-
sive Einarbeitung in die Informationspflichten erfordern und erheblichen Aufwand beim Er-
stellen von Textbausteinen erfordern. Aufgrund der Komplexität der Vorgaben wird daher 
für den Buchstaben c mit einem Aufwand von 60 Minuten und für den Buchstaben d mit 
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einem Aufwand von 120 Minuten gerechnet. Daraus resultiert ein Aufwand von 144,60 Euro 
(180/60 x 48,20 Euro). 

(4) § 13f Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe e RDG-E 

Die Informationspflicht nach § 13f Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe e RDG-E ist mit wenig 
Aufwand zu erfüllen. Die Inkassodienstleister müssen lediglich angeben, ob die Verbrau-
cherin oder der Verbraucher bei vorzeitiger Vertragsbeendigung eine Vergütung für die bis-
her erbachten Tätigkeiten schuldet. Diese Information ergibt sich aus den Vertragsverein-
barungen, so dass kein Aufwand für eine zusätzliche Informationsbeschaffung anfällt. Der 
Aufwand hierfür wird insgesamt mit zehn Minuten bemessen. Daraus ergibt sich ein Erfül-
lungsaufwand von 8 Euro (10/60 x 48,20 Euro). 

(5) § 13f Absatz 1 Nummer 2 RDG-E 

Die Informationspflicht in § 13f Absatz 1 Nummer 2 RDG-E besteht aus zwei Teilen. Zum 
einen ist darauf hinzuweisen, ob die Kosten der Rechtsverfolgung durch einen Prozessfi-
nanzierer getragen werden und zum anderen anzugeben, welche Vereinbarungen mit dem 
Prozessfinanzierer im Hinblick auf die Prozessführung getroffen wurden. 

Bei der ersten Pflicht handelt es sich lediglich um einen Hinweis, der dem Unternehmer 
inhaltlich bereits bekannt ist. Die Einarbeitung und Aufbereitung dieser Informationspflicht 
ist daher eher als einfach zu beurteilen. Die Hinweispflicht auf die bestehenden Rechte des 
Prozessfinanzierers im Hinblick auf die Prozessführung ist komplexer. Da unter Umständen 
Interessen des Prozessfinanzierers betroffen sind und es sich um rechtlich durchaus kom-
plexe Fragen handeln kann, wird mit einem Aufwand von 90 Minuten gerechnet. Somit fällt 
für diese Pflicht ein Erfüllungsaufwand von 72,30 Euro je Fall an (90/60 x 48,20 Euro). 

(6) § 13f Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a RDG-E 

Die Information über die Modalitäten eines Vergleiches ergeben sich in aller Regel ohnehin 
aus den Vertragsvereinbarungen, sodass Aufwand für zusätzliche Informationsbeschaffung 
nicht anfällt. Für die Darstellung der Erläuterungen zu der Informationspflicht wird von ei-
nem Aufwand von zehn Minuten ausgegangen. Entsprechend ergibt sich ein Aufwand von 
8 Euro (10/60 x 48,20 Euro). 

(7) § 13f Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b und c RDG-E 

Inkassodienstleister müssen nach diesen zwei Vorschriften auf Möglichkeiten, Modalitäten 
und Folgen von Vergleichsabschlüssen hinweisen. In der Regel dürften sich diese Informa-
tionen bereits aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben. Daher wird von einem 
eher mittleren zeitlichen Aufwand ausgegangen und dieser mit zusammen 60 Minuten be-
messen. Dies führt zu einem Erfüllungsaufwand je Fall von 48,20 Euro. 

(8) § 13f Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d RDG-E 

Die Informationspflicht dürfte ebenfalls bereits in den Vertragsunterlagen enthalten sein und 
daher lediglich ausdrücklich und transparent hervorgehoben werden. Es wird daher von 
einem Erfüllungsaufwand von 24,10 Euro (30/60 x 48,20 Euro) für diese Aufgabe ausge-
gangen. 

(9) § 13f Absatz 1 Nummer 4 RDG-E 

Es handelt sich um eine einfache Hinweispflicht auf die zuständige Aufsichtsbehörde. Es 
wird ein geringer Aufwand von fünf Minuten bestimmt, also ein Kostenaufwand von 4 Euro 
(5/60 x 48,20 Euro). 

(10) § 13f Absatz 2 RDG-E 
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Die Informationspflicht in Absatz 2 verlangt von den Unternehmen, im Nachgang einer 
(summarischen) Anspruchsprüfung mitzuteilen, weshalb die Rechtsdurchsetzung nicht vor-
genommen wird und dass andere Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung davon nicht be-
rührt sind. Hier dürften mehrere Textbausteine zu entwickeln sein und in dem Vertriebspro-
zess des Dienstleisters darzustellen sein. Für die Einarbeitung und Darstellung wird daher 
ein Aufwand von 90 Minuten für erforderlich gehalten. Deshalb beträgt der finanzielle Auf-
wand 72,30 Euro (90/60 x 48,20 Euro). 

(11) Einarbeitung der Informationspflichten nach § 13f RDG-E 

Die von den Inkassodienstleistern erarbeitete Umsetzung der Informationspflichten in Text-
form muss in die bestehenden Texte des Unternehmens, insbesondere deren Allgemeine 
Geschäftsbedingungen und bereits bestehenden Hinweispflichten, eingearbeitet werden. 
Diese Aufgabe erfordert ein mittleres Qualifikationsniveau. Der zeitliche Aufwand wird auf 
60 Minuten angesetzt, so dass der Erfüllungsaufwand 35,40 Euro beträgt. 

bbb) Fallgruppen und Fallzahlen 

Von den 2 100 registrierten Inkassodienstleistern dürften nur wenige ihre Dienste an Ver-
braucherinnen und Verbraucher anbieten. Es wird wie bereits dargestellt davon ausgegan-
gen, dass dies derzeit nur 10 Prozent, also 210 Unternehmen betrifft. 

Von diesen 210 dürften wiederum nur die wenigsten eine Prozessfinanzierung anbieten 
(§ 13f Absatz 1 Nummer 2 RDG-E) oder Forderungen mehrerer Kundinnen und Kunden im 
Rahmen eines Vergleiches geltend machen (§ 13f Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d RDG-
E). Daher wird davon ausgegangen, dass nur 20 Prozent oder 42 der Inkassodienstleister 
auch die vorgenannten Informationspflichten erfüllen müssen. 

Deshalb wird davon ausgegangen, dass alle Informationspflichten von 42 Dienstleistern 
umgesetzt werden müssen. Dies führt zu einem einmaligen Aufwand von 42 x 469,05 Euro, 
also 19 700,10 Euro. 

Für die anderen Unternehmen, bei denen die Prozessfinanzierung und die Anspruchsbün-
delung nicht Bestandteil ihrer Angebote sind, ergibt sich ein einmaliger Erfüllungsaufwand 
von 168 x 372,65 Euro, also 62 605,20 Euro. 

Insgesamt beträgt der einmalige Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft im Hinblick auf die 
Informationspflichten damit (gerundet) 82 305 Euro (62 605 Euro + 19 700 Euro). 

Hinsichtlich der angenommenen 42 jährlichen Neuanträge unter Berücksichtigung der 20 
Fälle, bei denen eine nachträgliche Angebotserweiterung vorgenommen wird (vergleiche 
unter 4.b.aa), fällt ein jährlicher Aufwand von (gerundet) 24 299 Euro an (62 x 0,2 x 469,05 
Euro + 62 x 0,8 x 372,65 Euro). 

ccc) Gesamtaufwand 

Der Gesamtaufwand, der für die einmalige Erfüllung der in § 13f RDG-E geregelten Infor-
mationspflichten anfällt, beträgt somit (gerundet) 82 305 Euro. Der jährlich anfallende Ge-
samtaufwand beträgt 24 299 Euro. 

c) Verwaltung 

aa) Komplexität des zusätzlichen Aufwands 

§ 13 Absatz 2 RDG-E verpflichtet die Antragsteller, künftig der zuständigen Behörde im Re-
gistrierungsverfahren eine Gesamtdarstellung der beabsichtigten Tätigkeiten beizubringen. 
Dies führt für die zuständige Behörde zu erhöhtem Prüfungsaufwand, womit zusätzlicher 
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Verwaltungsaufwand zu erwarten ist. Der erhöhte Verwaltungsaufwand wird bei den zu-
ständigen Behörden der Länder anfallen. 

Antragsteller, deren beabsichtigte Tätigkeit auf die herkömmliche Inkassotätigkeit be-
schränkt bleibt, werden typischerweise nicht für Verbraucherinnen und Verbraucher tätig. 
Ihre Tätigkeit beschränkt sich im Wesentlichen auf eine summarische Prüfung der Gläubi-
gerforderung und auf Mahn- und Beitreibungstätigkeiten. Hinsichtlich dieser Unternehmen 
entsteht kein Erfüllungsaufwand auf der Seite der Verwaltung. 

Für Antragsteller, die eine Tätigkeit auf Rechtsgebieten, die nicht in § 11 Absatz 1 RDG 
genannt sind, oder die Erbringung von Nebenleistungen zur Inkassodienstleistung anstre-
ben (vergleiche die Begründung zu § 13 Absatz 2 RDG-E) gilt Folgendes: 

Im Vergleich zur bisherigen Rechtslage wird die Prüfung, ob der Antragsteller seine Dienst-
leistungen auf Grundlage einer Inkassoerlaubnis erbringen darf, zu zusätzlichem Verwal-
tungsaufwand führen. In Einzelfällen kann es sich um eine komplexe rechtliche Prüfung 
handeln, die eine rechtlich fundierte Abwägung im Einzelfall erfordern kann. Unter Umstän-
den wird es auch gerade deshalb erforderlich sein, mit dem Antragsteller Rücksprache zu 
halten, Informationen einzuholen und offene Fragen zu klären, ehe ein Bescheid von der 
Behörde erlassen wird. Entsprechend ist in dieser Fallgruppe mit einem deutlichen zusätz-
lichen Erfüllungsaufwand für die Verwaltung zu rechnen. 

Aufgrund der Heterogenität der möglichen beabsichtigten Tätigkeiten dürfte eine Rationali-
sierung im Wege bestimmter Informationsblätter in dieser Fallgruppe schwerer fallen. Es ist 
besonders zu berücksichtigen, dass die zuständigen Behörden die grundrechtlichen Be-
lange der Beteiligten und den Schutz der Rechtsuchenden gründlich abwägen und ihr Er-
gebnis begründen müssen. Gleichwohl ist für die Praxis nicht auszuschließen, dass sich 
eine Routine auch im Umgang mit komplexeren Fällen bilden wird. Es wird insgesamt von 
einem zusätzlichen zeitlichen Aufwand von 180 Minuten ausgegangen. 

bb) Erforderliches Qualifikationsniveau 

Die Prüfung wird von den bei den zuständigen Behörden tätigen Richterinnen und Richtern 
übernommen, also Personen aus dem höheren Dienst. Aus der „Lohnkostentabelle Verwal-
tung“ muss daher ein Lohnkostensatz von 60,50 Euro pro Stunde in Ansatz gebracht wer-
den. 

cc) Schätzung des einmaligen zusätzlichen Aufwands für die Abarbeitung der bereits 
registrierten Inkassodienstleister 

Nach der Übergangsregelung in § 7 Satz 1 und 2 RDGEG-E wird ein kleiner Teil der bereits 
markttätigen Inkassodienstleister eine inhaltliche Darstellung ihrer bisherigen Inkassotätig-
keiten nachreichen müssen. Wie bereits oben dargelegt wird insoweit davon ausgegangen, 
dass bei 10 Prozent (das heißt 210 Inkassodienstleistern) eine entsprechende rechtliche 
Prüfung erforderlich sein wird. Bei drei Stunden Bearbeitungszeit führt dies zu einem zu-
sätzlichen Verwaltungsaufwand von 630 Stunden. Hieraus ergibt sich bei 60,50 Euro pro 
Stunde ein einmaliger Betrag von 38 115 Euro. 

dd) Erwarteter zusätzlicher jährlicher Verwaltungsaufwand für Neuanträge 

Wie bereits dargelegt wird damit gerechnet, dass etwa 210 Neuanträge jährlich eingehen. 
Davon werden geschätzt 20 Prozent von den neuen Informationspflichten betroffen sein. 
Ferner werden einige Inkassodienstleister ihr Angebot erweitern und daher nach § 13 Ab-
satz 2 RDG-E in Verbindung mit § 13 Absatz 5 Satz 1 und 2 RDG-E eine Anzeige nach-
reichen müssen. Es wird von einer jährlichen Zahl von 20 weiteren Anzeigen ausgegangen. 
Hieraus ergibt sich ein jährlicher zusätzlicher zeitlicher Aufwand von 62 x 180 Minuten, das 
heißt 186 Stunden. Dies führt bei 60,50 Euro pro Stunde zu einem jährlichen Verwaltungs-
aufwand von 11 253 Euro. 



 - 31 -   

5. Weitere Kosten 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zuständigen Behörden für die Registrie-
rung eine Erhöhung der Gebühren in geringem Umfang vornehmen werden. Gewinneinbu-
ßen bei den Inkassodienstleistern sind durch die Regelungen nicht zu erwarten. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Der Entwurf soll dazu beitragen, das Vertrauen des Rechtsverkehrs in die Registrierung als 
Inkassodienstleister zu stärken. Er soll das Verbraucherschutzniveau im Bereich von Inkas-
sodienstleistungen erhöhen. Gleichstellungspolitische oder demografische Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten. 

V. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung der Regelungen kommt in Anbetracht der Tatsache, dass verlässliche, zu 
Rechtsklarheit führende Vorgaben geschaffen werden sollen, nicht in Betracht. 

Die Änderungen in den §§ 2, 4 und 5 RDG-E stellen gesetzliche Klarstellungen dar, bei 
denen eine Evaluation nicht angezeigt erscheint. Im Übrigen sollen die neuen Vorschriften 
fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes evaluiert werden. 

1. Ob die mit den Neuregelungen zu den Erfolgshonoraren, zur Prozessfinanzierung und 
zum Unterschreitungsverbot beabsichtigten Ziele erreicht werden konnten, wird erst nach 
einer längeren Zeit beurteilt werden können. Denn weite Teile der Rechtsanwaltschaft wer-
den den neuen Möglichkeiten vermutlich zunächst abwartend gegenüberstehen und be-
obachten, ob und gegebenenfalls auf welche Art und Weise Kolleginnen und Kollegen von 
ihnen Gebrauch machen und welche Erfahrungen diese damit machen. Deshalb soll erst 
fünf Jahre nach Inkrafttreten der Neuregelungen eine Evaluierung durchgeführt werden. 
Hierbei sollen die Bundesrechtsanwaltskammer und der Deutsche Anwaltverein dazu be-
fragt werden, in welchem Umfang ihre Mitglieder die neuen Möglichkeiten nutzen. Zudem 
soll danach gefragt werden, ob und gegebenenfalls welche Vor- oder Nachteile die Neure-
gelungen für die Mitglieder gebracht haben. Dabei wird nicht nur nach der Vereinbarung 
und Abwicklung der Vergütungsvereinbarungen im Einzelfall, sondern auch nach eventuel-
len Auswirkungen auf die Praxis von Vergütungsvereinbarungen im Allgemeinen zu fragen 
sein. Zudem soll den Ländern Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden, ob sich 
die Änderungen auf die gerichtliche Praxis (beispielsweise die Bereitschaft zur Klageerhe-
bung oder die Vergleichsbereitschaft) ausgewirkt haben. 

2. Mit der Ergänzung in § 13 RDG-E wird die Erhöhung der Rechtssicherheit im Hinblick 
auf die Registrierung angestrebt. Ziel ist es, rechtliche Konflikte über den Umfang der zu-
lässigen Tätigkeit auf Grundlage einer Registrierung als Inkassodienstleister möglichst früh-
zeitig auszuschließen. Ob dieses Ziel erreicht werden konnte, soll durch eine Auswertung 
der Rechtsprechung im Hinblick darauf erfolgen, ob es in Fällen, in denen zuvor eine Prü-
fung nach § 13 Absatz 2 RDG-E (gegebenenfalls auch in Verbindung mit § 7 RDGEG-E) 
erfolgt war, zu rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidungen gekommen ist, in denen die 
Tätigkeit als unzulässig angesehen wurde. Falls derartige Fälle identifiziert werden können, 
soll versucht werden, die Gründe für die unterschiedliche Bewertung zu analysieren. 

3. Die Einführung von § 13f RDG-E dient dazu, Verbraucherinnen und Verbraucher durch 
die vorgesehenen Informationspflichten einen transparenten Überblick über die von Inkas-
sodienstleistern im Bereich des „Legal Tech“ angebotenen Rechtsdienstleistungen zu er-
möglichen. Verbraucherinnen und Verbrauchern soll eine bessere Vergleichbarkeit und Be-
wertbarkeit von Inkassodienstleistungen ermöglicht werden. Ob dieses Ziel erreicht wurde, 
soll durch eine Abfrage bei den Aufsichtsbehörden, der Verbraucherzentrale Bundesver-
band und den Inkassoverbänden überprüft werden. Diese sollen insbesondere dazu befragt 
werden, in welchem Umfang sie in diesem Kontext relevante Beschwerden mit welchen 



 - 32 -   

Inhalten erreicht haben. Bei den Inkassoverbänden sowie Verbänden von Legal-Tech-Un-
ternehmen soll zudem abgefragt werden, ob bestimmte Informationspflichten zu besonde-
ren Belastungen geführt haben. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung) 

Nach § 49b Absatz 2 Satz 2 BRAO ist es Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten unter-
sagt, Vereinbarungen zu treffen, mit denen sie sich verpflichten, Gerichtskosten, Verwal-
tungskosten oder Kosten anderer Beteiligter zu tragen. Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte dürfen folglich nicht als Prozessfinanzierer auftreten (vergleiche Bundestagsdrucksa-
che 16/8384, S. 9). Das Verbot flankiert das aus § 49b Absatz 2 Satz 1 BRAO folgende 
grundsätzliche Verbot, ein Erfolgshonorar zu vereinbaren. Es dient dem Schutz der anwalt-
lichen Unabhängigkeit. Denn eine vertraglich zugesicherte Übernahme von Kosten ist von 
den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten (nur) dann endgültig zu tragen, wenn die über-
nommene Tätigkeit erfolglos bleibt. Im Erfolgsfall besteht dagegen die Möglichkeit, sich 
durch materiell-rechtliche oder prozessrechtliche Kostenerstattungsansprüche schadlos zu 
stellen. Agieren Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte als Prozessfinanzierer, könnte es 
daher zu einer Gleichschaltung ihrer wirtschaftlichen Interessen mit denjenigen ihrer Auf-
traggeber kommen. Die von den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten als unabhängi-
gem Organ der Rechtspflege geforderte kritische Distanz zu den Anliegen ihrer Auftragge-
ber könnte dadurch gefährdet werden, dass den eigenen wirtschaftlichen Interessen am 
Erfolg der Sache ein übermäßiger Einfluss zukommt (vergleiche BVerfG, Beschluss vom 
12.12.2006, 1 BvR 2576/04, NJW 2007, S. 979, Rn. 66). Zugleich wird mit dem Verbot die 
zivilprozessuale Waffengleichheit gefördert, indem verhindert wird, dass Kostenrisiken ein-
seitig verlagert werden können (vergleiche BVerfG, a. a. O., Rn. 69). Andererseits verhin-
dert das Kostenübernahmeverbot nicht selten, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
von ihren Mandanten gewünschte Vergütungsmodelle unterbreiten können. Mit der Neure-
gelung in § 49b Absatz 2 Satz 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung in der Entwurfsfassung 
(BRAO-E) soll deshalb unter grundsätzlicher Beibehaltung des Schutzes der Unabhängig-
keit in bestimmten Konstellationen ausnahmsweise die Vereinbarung der Kostenüber-
nahme ermöglicht werden. Soweit in der Angelegenheit nach § 49b Absatz 2 Satz 1 BRAO 
in Verbindung mit § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 RVG-E zulässigerweise ein Er-
folgshonorar vereinbart wird, soll auch eine Kostenübernahme vereinbart werden können. 

Denn in den vorgenannten Fällen, in denen künftig ein Erfolgshonorar vereinbart werden 
können soll, besteht für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auch durch die Vereinba-
rung einer Kostenübernahme in der Regel kein übermäßiges weiteres wirtschaftliches Ri-
siko, das einen maßgeblichen Einfluss auf die mit dem Verbot der Kostenübernahme ver-
folgten Schutzzwecke haben kann. Die Finanzierung von etwaigen Gerichtskosten, Verwal-
tungskosten oder Kosten anderer Beteiligter stellt dort im Zusammenhang mit dem bereits 
aus der Vereinbarung über das Erfolgshonorar folgenden Risiko, ohne eigene Vergütung 
zu bleiben, lediglich einen weiteren wirtschaftlichen Aspekt von begrenztem Umfang dar. 
Im Fall des § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 RVG-E sind die in Betracht kommenden Kosten 
in Anbetracht der im unteren Bereich liegenden Forderungshöhe von bis zu 2 000 Euro 
begrenzt und überschaubar. Im Fall des hauptsächlich die außergerichtliche Geltendma-
chung betreffenden § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 RVG-E werden ohnehin nur in Aus-
nahmefällen Kosten im Sinne des § 49b Absatz 2 Satz 2 BRAO entstehen, die dann auch 
eher gering sein werden. Im Ergebnis werden daher die geschützten Gemeinwohlinteres-
sen nicht in wesentlich weitergehendem Umfang beeinträchtigt als durch die Vereinbarung 
des Erfolgshonorars an sich. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte können dieses Risiko 
kalkulatorisch bei der Entscheidung über die Annahme des Auftrags und der Vereinbarung 
über die Höhe des Erfolgshonorars berücksichtigen. Es besteht daher keine derartige Be-
einträchtigung der geschützten Gemeininteressen, die eine Untersagung der Vereinbarung 
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einer Kostenübernahme erforderlich machen würde. Demgegenüber wird durch die zusätz-
lich ermöglichte Vereinbarung einer Kostenübernahme der Zugang zum Recht erleichtert 
und damit insbesondere der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher verbessert, die 
anderenfalls aufgrund der bestehenden Kostenrisiken von einer Rechtsverfolgung absehen 
könnten. Gleichwohl ist nicht zu erwarten, dass die Zahl der gerichtlichen Verfahren durch 
die Zulässigkeit einer Kostenübernahme in den Fällen des § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
RVG-E in übermäßiger Weise zunehmen wird. Denn aufgrund des eigenen Kostenrisikos 
der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte haben diese ein gesteigertes Eigeninteresse 
daran, nur in hinlänglich aussichtsreichen Rechtsstreitigkeiten eine Kostenübernahme zu 
vereinbaren. Durch die Möglichkeit der Vereinbarung einer Kostenübernahme in den Fäl-
len, in denen Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte nur außergerichtlich (oder im Sinne 
des § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 ZPO) tätig werden (§ 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
RVG-E), wird zugleich ein kohärenter Gleichlauf zu den für registrierte Inkassodienstleister 
geltenden Bestimmungen hergestellt. 

Insbesondere in denjenigen Fällen, in denen ein Erfolgshonorar auch nach dem Geset-
zesentwurf weiterhin nicht vereinbart werden darf, soll auch die Vereinbarung einer Kosten-
übernahme weiterhin untersagt sein. Dies gilt zudem für die in § 4a Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 RVG geregelten Fälle, die hauptsächlich die gerichtliche Vertretung durch Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte betreffen und in denen zum Beispiel drohende hohe Kosten 
für Sachverständige Einfluss auf die Prozessführung einer Rechtsanwältin oder eines 
Rechtsanwalts haben könnten, die oder der diese Kosten im Misserfolgsfall tragen müsste. 
Deshalb ist das Verbot in diesen Fällen zum Schutz der Unabhängigkeit der Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte als Organ der Rechtspflege sowie zum Schutz der zivilprozessu-
alen Waffengleichheit als flankierendes Verbot erforderlich und verhältnismäßig. Dies gilt 
auch deshalb, weil es in Fällen, in denen eine Forderung 2 000 Euro überschreitet und 
gegebenenfalls hohe Prozesskosten zu erwarten stehen, eher zumutbar und möglich er-
scheint, einen am Verfahren unbeteiligten Prozessfinanzierer zu finden, während ein Enga-
gement bei geringeren im Raum stehenden Beträgen für einen Prozessfinanzierer aufgrund 
des dann in Relation zum möglichen Gewinn hohen Verwaltungsaufwands unattraktiv sein 
könnte. Insgesamt wird das Verbot daher dem Schutz der genannten zwingenden Allge-
meininteressen in kohärenter und systematischer Weise gerecht. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (Anpassung der Inhaltsübersicht) 

Die Regelung vollzieht die Änderung der Überschrift des § 4 RVG durch Nummer 3 Buch-
stabe a in der Inhaltsübersicht des RVG nach. 

Zu Nummer 2 (Änderung des § 3a RVG-E) 

Durch die Regelung soll der bisherige § 4 Absatz 3 RVG in § 3a Absatz 2 RVG-E überführt 
werden. Denn systematisch handelt es sich bei § 4 Absatz 3 RVG um eine Regelung zu 
den inhaltlichen Möglichkeiten und Folgen von Vergütungsvereinbarungen im Sinne des 
§ 3a RVG. Die bisherigen Absätze 2 und 3 des § 3a RVG werden in der Folge zu den 
Absätzen 3 und 4 und die Verweisungen in dem neuen Absatz 3 auf den bisherigen § 4 
Absatz 3 RVG dahingehend angepasst, dass sie künftig § 3a Absatz 2 RVG-E in Bezug 
nehmen. Inhaltliche Änderungen sind mit der Verschiebung des § 4 Absatz 3 RVG in § 3a 
Absatz 2 RVG-E nicht verbunden. 

Zu Nummer 3 (Änderung des § 4 RVG-E) 

§ 4 Absatz 1 und 2 RVG enthält Regelungen zu Möglichkeiten des Abweichens vom Unter-
schreitungsverbot des § 49b Absatz 1 BRAO. Durch die Neuregelungen sollen diese Mög-
lichkeiten dahingehend erweitert werden, dass es Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 
in dem Inkassodienstleistern erlaubten Tätigkeitsbereich in gleichem Maße wie registrierten 



 - 34 -   

Inkassodienstleistern möglich ist, Vergütungsvereinbarungen ohne Einschränkungen durch 
das Unterschreitungsverbot des § 49b Absatz 1 BRAO zu treffen. 

Zu Buchstabe a 

§ 4 RVG-E enthält nach Vollzug der in den Nummern 2 und 3 Buchstabe c und d vorgese-
henen Änderungen lediglich Ausnahmen vom Unterschreitungsverbot nach § 49b Absatz 1 
BRAO, mithin Fälle, in denen ausnahmsweise eine geringere Vergütung als die gesetzlich 
vorgesehene Vergütung vereinbart werden darf. Die Überschrift soll daher entsprechend 
angepasst werden, um den Inhalt des § 4 RVG-E zu beschreiben. 

Zu Buchstabe b 

§ 4 Absatz 1 Satz 3 RVG erlaubt es Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten bisher nur 
beim Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung von Beratungshilfe, in Fällen au-
ßergerichtlicher Vertretung ganz auf eine Vergütung zu verzichten. Die Änderung sieht eine 
Ausweitung dieser Möglichkeit vor, wenn Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Inkasso-
dienstleistungen im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 RDG gleich einem registrierten Inkasso-
dienstleister erbringen. In beiden Fällen soll künftig die Vereinbarung der Vergütung nicht 
mehr in einem angemessenen Verhältnis zu Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko 
der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts stehen müssen, wie dies § 4 Absatz 1 Satz 2 
RVG grundsätzlich vorsieht. Künftig soll daher ohne Angemessenheitsprüfung eine geringe 
Vergütung vereinbart oder sogar vollständig auf eine Vergütung verzichtet werden können. 
Maßgeblicher Anlass für die Änderung ist die europarechtlich gebotene Herbeiführung einer 
Kohärenz zu den für Inkassodienstleistern geltenden Regelungen (vergleiche dazu bereits 
im allgemeinen Teil der Begründung unter II.1.b und 2.a). Die Änderung erscheint aber auch 
unabhängig davon inhaltlich sachgerecht. Wie sich schon aus der derzeitigen Regelung in 
§ 4 Absatz 2 RVG und den Gesetzesmotiven dazu ergibt (vergleiche dazu Bundestags-
drucksache 12/4993, S. 30 f. und 44) bestehen bei Inkassodienstleistungen häufig ganz 
andere Arbeitsabläufe als bei anderen anwaltlichen Tätigkeiten. Vielfach werden die für die 
Bearbeitung erforderlichen Angaben der Rechtsanwaltschaft bereits systematisiert und 
heutzutage zudem automatisiert übermittelt, so dass deren Arbeitsaufwand zum Teil nur 
sehr gering ist. Zudem handelt es sich häufig auch um Massengeschäfte. In solchen Fällen 
ist es sachgerecht, dass andere Vergütungsstrukturen greifen können als bei einer sonst 
zumeist üblichen Einzelfallbearbeitung. Hinzu kommt das zur Bearbeitung von Inkasso-
dienstleistungen in der Regel geringere erforderliche Fachwissen. 

Soweit die Voraussetzungen des § 4 Absatz 1 Satz 3 RVG-E nicht vorliegen, soll auch künf-
tig in außergerichtlichen Angelegenheiten abweichend von § 49b Absatz 1 BRAO die Ver-
einbarung einer geringeren Vergütung in außergerichtlichen Angelegenheiten nur unter den 
Voraussetzungen der Angemessenheit nach § 4 Absatz 1 Satz 2 RVG erfolgen dürfen. 
Durch die vorgesehene Regelung soll lediglich ein kohärenter Gleichlauf zu den registrier-
ten Inkassodienstleistern in ihrem Tätigkeitsbereich eröffneten Möglichkeiten der Vereinba-
rung von Vergütungen in außergerichtlichen Angelegenheiten hergestellt werden. 

Im Übrigen soll zum Schutz der Unabhängigkeit und Integrität der Rechtspflege durch 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ein Abweichen vom Unterschreitungsverbot des 
§ 49b Absatz 1 BRAO im außergerichtlichen Bereich weiterhin nur dann erlaubt sein, wenn 
die beabsichtigte Vergütung noch in einem angemessenen Verhältnis zu Leistung, Verant-
wortung und Haftungsrisiko der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts steht. Dies ist ins-
besondere zum Erhalt der hohen Qualität der von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 
gerade auch in sensiblen Bereichen wie zum Beispiel dem Familienrecht erbrachten 
Rechtsdienstleistungen und für die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege erforderlich. 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten muss es möglich sein, jederzeit hochwertige Arbeit 
zu erbringen (vergleiche auch BGH, Beschluss vom 9.6.2008, AnwSt (R) 5/05, NJW 2009, 
S. 534, Rn. 25 ff.). Im Unterschied zu registrierten Inkassodienstleistern, die nur in einem 
rechtlich weniger anspruchsvollen Teilbereich des Rechts außergerichtlich tätig werden 
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dürfen, sind Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten nach § 3 Absatz 1 BRAO Vertreterin-
nen und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten. Sie sind nach § 1 BRAO unabhängige 
Organe der Rechtspflege. Die Funktion und Tätigkeit von registrierten Inkassodienstleistern 
und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ist daher grundlegend unterschiedlich und be-
trifft auch unterschiedliche Märkte (vergleiche BGH, a. a. O., Rn. 27). Überdies besteht 
zwischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie Rechtsuchenden in den außer-
halb von Inkassodienstleistungen liegenden Rechtsbereichen ein größeres Informationsge-
fälle, als dies dort der Fall ist. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte verfügen über ein 
hohes Maß an Fachkenntnissen, das bei Rechtsuchenden regelmäßig nicht gegeben ist. 
Die Rechtsuchenden können daher die Qualität der erbrachten Dienstleistungen und damit 
im Ergebnis auch die Angemessenheit einer vereinbarten Vergütung nur schwer beurteilen 
(vergleiche auch EuGH, Urteil vom 5.12.2006, C-94/04 und C-202/04, Rn. 68 unter Hinweis 
auf Mitteilung der Kommission, KOM (2004) 83 endg. vom 9.2.2004, S. 10). Durch die ver-
bleibenden Vorgaben für die zulässige Gebührenhöhe wird dieses Informationsdefizit der 
Rechtsuchenden effektiv ausgeglichen. Anderweitige berufsrechtlichen Regelungen, die al-
leine nicht geeignet wären, die vorstehenden Schutzzwecke ausreichend zu gewährleisten, 
werden durch die verbleibenden Vorgaben über die zulässige Gebührenhöhe effektiv un-
terstützt. 

Zu Buchstabe c 

Durch die in § 4 Absatz 2 RVG-E vorgesehene Regelung soll es Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten gestattet werden, bei Inkassotätigkeiten in den in § 79 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 4 ZPO genannten Verfahren, in denen registrierte Inkassodienstleister tätig wer-
den dürfen, ebenfalls eine niedrigere als die gesetzliche Vergütung zu vereinbaren. Die 
Regelung dient ebenfalls der kohärenten Angleichung der Möglichkeiten von Vergütungs-
vereinbarungen von registrierten Inkassodienstleistern und der Anwaltschaft im Bereich von 
Inkassodienstleistungen. Die Höhe der Vergütung soll daher auch hier nicht von einer An-
gemessenheitsprüfung abhängig sein. Hierfür gelten letztlich dieselben Erwägungen wie 
bereits unter Buchstabe b dargelegt. 

Im Übrigen soll in gerichtlichen Angelegenheiten außerhalb der Fälle des § 79 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 4 ZPO das Unterschreitungsverbot des § 49b Absatz 1 BRAO erhalten blei-
ben. Dies ist ebenfalls aus den bereits genannten Gründen, insbesondere zur Gewährleis-
tung eines gleichen Zugangs zum Recht und zu den Gerichten sowie zur Wahrung der 
Unabhängigkeit und Integrität der Rechtspflege durch Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte erforderlich. 

Die bisher durch § 4 Absatz 2 RVG zugelassene Möglichkeit zu vereinbaren, dass die 
Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt in Mahnverfahren und bestimmten Vollstreckungs-
verfahren einen Teil des Erstattungsanspruchs an Erfüllung statt annehmen werde, wenn 
der Anspruch des Auftraggebers auf Erstattung der gesetzlichen Vergütung nicht beigetrie-
ben werden kann, bleibt auch nach der Änderung des § 4 Absatz 2 RVG erlaubt. Bei § 4 
Absatz 2 RVG handelt es sich um eine Ausnahme vom generellen Unterschreitungsverbot 
des § 49b Absatz 1 BRAO. Da § 4 Absatz 2 RVG-E für die Fälle des § 79 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 4 ZPO grundsätzlich die Vereinbarung einer niedrigeren als der gesetzlichen Ver-
gütung zulässt, sind hiervon auch die bisher von § 4 Absatz 2 RVG umfassten Fälle um-
fasst. Soweit Vereinbarungen im Sinne des derzeitigen § 4 Absatz 2 RVG inhaltlich mög-
licherweise auch als Vereinbarung eines Erfolgshonorars angesehen werden könnten, 
stände auch dies in Anbetracht der in § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 RVG-E künftig bei 
Inkassodienstleistungen vorgesehenen weitergehenden Möglichkeiten zur Vereinbarung 
von Erfolgshonorar in den Fällen des § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 ZPO einer solchen 
Vereinbarung nicht entgegen. 

Zu Buchstabe d 
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Durch den Buchstaben d wird § 4 Absatz 3 RVG, der nach der Nummer 2 inhaltlich in § 3a 
Absatz 2 RVG-E überführt werden soll, an dieser Stelle aufgehoben. 

Zu Nummer 4 (Änderung des § 4a RVG) 

Zu Absatz 1 

Zu Satz 1 

Die Neuregelung in § 4a Absatz 1 Satz 1 RVG-E sieht erweiterte Ausnahmefälle vom 
grundsätzlichen berufsrechtlichen Verbot der Vereinbarung eines Erfolgshonorars nach 
§ 49b Absatz 2 Satz 1 BRAO vor. Nach der geltenden Fassung des § 4a Absatz 1 Satz 1 
RVG ist eine solche Vereinbarung nur zulässig, wenn der Auftraggeber im Einzelfall ohne 
die Vereinbarung eines Erfolgshonorars aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse bei 
verständiger Betrachtung von der Rechtsverfolgung abgehalten würde. Mit § 4a Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 RVG-E soll diese Fallgestaltung dahingehend ausgeweitet werden, dass 
es für die Frage, ob der Auftraggeber ohne die Vereinbarung eines Erfolgshonorars von der 
Rechtsverfolgung abgehalten würde, nicht mehr auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Auftraggebers ankommen soll, sondern nur noch auf die verständige Betrachtung aller Um-
stände des jeweiligen Falls. Zudem sollen mit § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 RVG-
E weitere Fälle der zulässigen Vereinbarung eines Erfolgshonorars eingeführt werden. 
Nach § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 RVG-E soll danach ein Erfolgshonorar vereinbart 
werden dürfen, wenn sich der Auftrag auf eine Forderung von höchstens 2 000 Euro be-
zieht. Denn bei einer Forderung dieser Größenordnung besteht bei den Rechtsuchenden 
in Anbetracht des insoweit im Verhältnis zur Höhe der Forderung hohen Kostenrisikos ein 
erhebliches Hemmnis, rechtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zudem soll die Vereinba-
rung eines Erfolgshonorars nach § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 RVG-E dann zulässig 
sein, wenn Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Inkassodienstleistungen im Sinne von 
§ 2 Absatz 2 Satz 1 RDG außergerichtlich oder in den in § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 
ZPO genannten Verfahren erbringen. Diese Regelung zielt insbesondere auf einen kohä-
renten Gleichlauf mit den Möglichkeiten der Vereinbarung eines Erfolgshonorars durch re-
gistrierte Inkassodienstleister nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 RDG. 

Die Zulässigkeit der Vereinbarung eines Erfolgshonorars durch Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte in den vorgesehenen Fällen ermöglicht mit der Reduzierung des Kostenri-
sikos bei den Rechtsuchenden für diese einen erheblich besseren Zugang zum Recht und 
eine Verbesserung des Verbraucherschutzes. Im Übrigen soll das Verbot der Vereinbarung 
eines Erfolgshonorars zum Schutz der anwaltlichen Unabhängigkeit, der Mandanten und 
der prozessualen Waffengleichheit (vergleiche dazu bereits unter II.I.b und 2.a) aufrecht-
erhalten bleiben. Insoweit ist es weiterhin als geeignet und erforderlich anzusehen, um die 
mit dem Verbot verfolgten Ziele in kohärenter und systematischer Weise zu gewährleisten. 

Die hohe Nachfrage nach den Rechtsdienstleistungen der seit einigen Jahren auf dem 
Rechtsdienstleistungsmarkt anzutreffenden, ganz überwiegend als registrierte Inkasso-
dienstleister auftretenden Legal-Tech-Unternehmen hat gezeigt, dass für die heutigen Ver-
brauchererwartungen und -gewohnheiten die Möglichkeit der Vereinbarung eines Erfolgs-
honorars und einer weitergehenden Reduzierung des Kostenrisikos durch die Vereinbarung 
von Kostenübernahmen wesentlich für die Entscheidung ist, Forderungen überhaupt gel-
tend zu machen. Anderenfalls stehen in diesen Fällen häufig die Kosten der Rechtsverfol-
gung in keinem angemessenen Verhältnis zum Interesse des Anspruchstellers, so dass 
von der Geltendmachung Abstand genommen wird. Dies gilt insbesondere im Bereich der 
relativ geringen Forderungen bis zu 2 000 Euro, aber auch darüber hinaus, und zwar vor 
allem dann, wenn die zu erwartenden Verfahrenskosten für die einzelnen Anspruchsteller 
in keinem angemessenen Verhältnis zum möglichen Erfolg mehr stehen (vergleiche inso-
weit unter anderem die bereits genannten Klagen zum „Diesel-Skandal“ und zum „LKW-
Kartell“). Im Rahmen des § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 RVG-E dürfte es Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälten dann (wie bereits derzeit Legal-Tech-Unternehmen als 
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registrierten Inkassodienstleistern) vor allem möglich sein, Verbraucherinnen und Verbrau-
cher bei der Durchsetzung solcher geringwertigen Ansprüche zu unterstützen, die standar-
disiert bearbeitet werden können. Beschränkend wirkt dabei im Fall der Nummer 1 die Be-
grenzung auf Forderungen von höchstens 2 000 Euro. 

Mit der Nummer 2 soll die Möglichkeit der Vereinbarung von Erfolgshonoraren bei Inkasso-
dienstleistungen eröffnet werden, die auch registrierten Inkassodienstleistern erlaubt sind. 
Die erfassten außergerichtlichen Inkassodienstleistungen im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 
RDG stellen im Vergleich mit der gerichtlichen Klärung streitiger Ansprüche lediglich eine 
Vorstufe dar, mit der versucht werden soll, eine außergerichtliche (oder zumindest außer-
halb einer streitigen Verhandlung erfolgende) Einigung herbeizuführen. Die Möglichkeit re-
gistrierter Inkassodienstleister, ihre Tätigkeit in gerichtlichen Verfahren auszuüben, ist da-
bei auf die in § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 ZPO genannten Verfahren beschränkt. Um-
fasst sind lediglich das Mahnverfahren, das wie das außergerichtliche Verfahren lediglich 
eine Vorstufe zum streitigen Verfahren darstellt. Der überdies umfasste Teilbereich des 
Vollstreckungsverfahrens stellt lediglich ein Begleitverfahren zum streitigen Verfahren dar. 
Diese Erwägungen haben den Gesetzgeber auch dazu veranlasst, die Möglichkeit der Er-
bringung von Rechtsdienstleistungen im Bereich der rechtlich noch relativ einfach gelager-
ten Forderungseinziehung insoweit auch registrierten Inkassodienstleistern zuzubilligen. 

Dabei haben die für registrierte Inkassodienstleister bereits bestehenden Möglichkeiten, Er-
folgshonorare (und auch Kostenübernahmen) zu vereinbaren, bisher zu keinen wesentli-
chen Schwierigkeiten geführt. So ist zunächst nicht zu beobachten, dass sich Legal-Tech-
Unternehmen mit ihren Auftraggebern und den von ihnen geltend gemachten Forderungen 
in deutlich anderer Weise als Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gemein machen wür-
den. Gegen die Gefahr der „Übervorteilung“ der Mandanten bei der Vereinbarung eines 
Erfolgshonorars bestehen bei Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten die im Bereich des 
(relativ überschaubaren) Forderungseinzugs als ausreichend anzusehenden Transparenz-
vorschriften des § 4a Absatz 2 und 3 RVG. Schließlich ist nicht zu beobachten, dass die 
Verteidigungsmöglichkeiten der Beklagten in unverhältnismäßiger Form eingeschränkt wür-
den. Denn in der ganz überwiegenden Zahl der derzeitigen Anwendungsfälle werden durch 
Legal-Tech-Unternehmen Verbraucherforderungen gegen gewerbliche Anbieter durchge-
setzt, die in der Lage sind, sich hinreichend zu verteidigen. Im Übrigen sind Privatpersonen, 
die sich einem Forderungseinzug ausgesetzt sehen, bereits durch die Vorschriften des 
§ 13a RDG und des § 43d BRAO geschützt. Falls es künftig im Bereich von Forderungen 
bis zu 2 000 Euro neue Geschäftsmodelle geben sollte, mit denen Forderungen stärker 
standardisiert geltend gemacht werden, würde zudem die mit § 4a Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 RVG-E vorgesehene Ausnahme auch auf Beklagtenseite die Vereinbarung von Er-
folgshonoraren und damit eine Waffengleichheit ermöglichen. 

In der Gesamtschau gehen mit der neuen Ausnahme daher keine durchgreifenden Gefah-
ren für die Gemeinwohlinteressen einher, die durch die grundsätzlichen Verbote der Ver-
einbarung eines Erfolgshonorars und einer Kostenübernahme geschützt werden sollen. 
Demgegenüber wird der Zugang zum Recht gerade in solchen Fällen erleichtert, in denen 
dieser bisher durch eine vergleichsweise hohe Kostenlast beschränkt ist. 

Zu Nummer 1 

§ 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 RVG-E sieht eine neue Ausnahme vom Verbot der Verein-
barung eines Erfolgshonorars und der Übernahme von Kosten für den Fall vor, dass sich 
der der Rechtsanwältin oder dem Rechtsanwalt erteilte Auftrag auf eine Geldforderung von 
höchstens 2 000 Euro bezieht. Im allgemeinen Teil der Begründung wurde unter II.1.a. be-
reits im Einzelnen dargelegt, dass nach verschiedenen Studien und Umfragen Bürgerinnen 
und Bürger bei geringeren Streitwerten nur in sehr beschränktem Rahmen bereit sind, ihre 
Ansprüche unter Zuhilfenahme der Rechtsanwaltschaft durchzusetzen. Dies liegt in erheb-
lichem Maße an dem Kostenrisiko, das im Misserfolgsfall droht. Auf die im allgemeinen Teil 
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unter II.1.a. beispielhaft angeführten Rechtsverfolgungskosten wird insoweit verwiesen. Be-
trachtet man die Studien und die Rechenbeispiele in einer Gesamtbewertung, kann davon 
ausgegangen werden, dass aus Sicht der Anspruchsteller erst bei einem durchschnittlichen 
Streitwert von etwa 2 000 Euro die Kosten der Rechtsverfolgung in einem solchen Verhält-
nis zum Interesse der Anspruchsteller stehen, dass ein hinreichendes Interesse dahinge-
hend besteht, den Anspruch mit anwaltlicher und gegebenenfalls auch gerichtlicher Hilfe 
durchzusetzen. Bis zu diesem Streitwert besteht an der Rechtsverfolgung in Anbetracht der 
damit einhergehenden Kosten dagegen vielfach ein sogenanntes rationales Desinteresse. 
Dieses dürfte gerade bei Anspruchstellern mit geringem Einkommen noch verstärkt auftre-
ten. Bis zu diesem Streitwert hindern die Kosten der Rechtsverfolgung mithin den Zugang 
zum Recht in erhöhtem Maße. Wenn daher bis zu diesem Streitwert die Vereinbarung eines 
Erfolgshonorars (und daran anknüpfend auch die Vereinbarung einer Kostenübernahme, 
vergleiche dazu die Änderungen durch Artikel 1) zugelassen wird, werden Verbraucherin-
nen und Verbrauchern bei der Durchsetzung geringwertiger Ansprüche erheblich unter-
stützt. 

Mit der Verwendung des Begriffs der „Geldforderung“ soll lediglich vergütungsrechtlich klar-
gestellt werden, dass der Anwendungsbereich auf Zahlungsansprüche beschränkt ist. Im 
Übrigen sind damit jedoch keine Besonderheiten intendiert. Insbesondere ist der Anwen-
dungsbereich der Norm nicht auf Forderungen beschränkt, die im Zivilprozess durchzuset-
zen sind; vielmehr können diese auch auf anderen Rechtsgebieten, zum Beispiel im Ar-
beitsrecht, im Verwaltungsrecht, im Sozialrecht oder im Finanzrecht liegen. Bedeutsam ins-
besondere auch für die Waffengleichheit zwischen Gläubigern und Schuldnern ist, dass die 
Ausnahme auch die Verteidigung gegen die Geltendmachung unberechtigter Forderungen 
umfassen soll. Auch insoweit kann vor allem bis zu einem Wert von 2 000 Euro die Gefahr 
bestehen, dass die vergleichsweise hohen Kosten der Rechtsverteidigung gescheut wer-
den und gegebenenfalls unberechtigten Forderungen nachgegeben wird, ohne zuvor recht-
liche Beratung in Anspruch genommen zu haben. Andere Rechtsstreitigkeiten, die sich 
nicht auf Geldforderungen beziehen, sollen demgegenüber nicht erfasst werden. Sie eignen 
sich vielfach wie beispielsweise im Familienrecht schon wegen eines höchstpersönlichen 
oder sensiblen Streitgegenstands nicht für Erfolgshonorare. Zudem erscheint bei der Viel-
falt der möglichen Streitgegenstände eine konkrete und kohärente Grenzziehung kaum 
möglich. So bestände beispielsweise bei einer Anknüpfung an den Gegenstandswert das 
Problem, dass dieser bei der Erteilung des Auftrags an die Rechtsanwältin oder den 
Rechtsanwalt oft nicht sicher abzuschätzen ist. 

Durch die Beschränkung auf Forderungen liegt der Mehrwert der Neuregelung gegenüber 
einer alleinigen Neuregelung mit dem mit § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 RVG-E beab-
sichtigten Gegenstand im außergerichtlichen Bereich im Wesentlichen bei der Abwehr einer 
Forderung. Bedeutung erlangt die Neuregelung aber vor allem im gerichtlichen Verfahren, 
da § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 RVG-E insoweit nur das gerichtliche Mahnverfahren 
umfasst.  

Durch die konkrete Grenzziehung soll in dem Bereich bis zu 2 000 Euro vor allem auch eine 
Erleichterung dahingehend geschaffen werden, Erfolgshonorarvereinbarungen ohne den 
erhöhten Prüfungs- und Begründungsaufwand nach § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 RVG-
E zu treffen. Das Kostenrisiko für die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die eine der-
artige Vereinbarung nach Prüfung der Erfolgsaussichten vereinbaren, ist in Anbetracht der 
in diesem Bereich geltenden relativ überschaubaren gerichtlichen und anwaltlichen Wert-
gebühren eher gering. Deshalb besteht auch nur eine geringe Gefahr, dass sich Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte über Gebühr mit dem Anspruch ihrer Mandanten gemein ma-
chen und dies ihre anwaltliche Unabhängigkeit gefährden könnte. Gleiches gilt in Anbe-
tracht der im Wesentlichen noch überschaubaren Kosten auch für die Gefahr einer Über-
vorteilung der Mandanten durch zu hohe Erfolgshonorare. Schließlich ist die Gefahr für die 
prozessuale Waffengleichheit in Anbetracht der Beschränkung auf relativ geringwertige An-
sprüche und durch die prinzipielle Anwendbarkeit auch auf der Beklagtenseite als gering 
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einzuschätzen. Zugleich wird durch die Neuregelung der Zugang zum Recht wesentlich 
gefördert. 

Zu Nummer 2 

Nach § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 RVG-E sollen Erfolgshonorare mit Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälten abweichend vom grundsätzlichen Verbot des § 49b Absatz 2 
Satz 1 BRAO zudem dann vereinbart werden dürfen, wenn die Rechtsanwältin oder der 
Rechtsanwalt Inkassodienstleistungen im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 RDG außerge-
richtlich oder in einem in § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 ZPO genannten Verfahren (das 
heißt im gerichtlichen Mahnverfahren oder im Zwangsvollstreckungsverfahren) erbringt. 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten soll hierdurch vor allem im selben Umfang wie re-
gistrierten Inkassodienstleistern die Vereinbarung eines Erfolgshonorars (sowie daran an-
knüpfend dann auch eine Übernahme von Kosten im Sinne von § 49b Absatz 2 Satz 2 
BRAO-E, vergleiche dazu die Änderung durch Artikel 1) in solchen Fällen ermöglicht wer-
den, in denen registrierte Inkassodienstleister (insbesondere als Legal-Tech-Unternehmen) 
bereits Rechtsdienstleistungen im Rahmen der Forderungseinziehung erbringen. Hierdurch 
soll ein kohärenter Gleichlauf der Beschränkungen hergestellt werden, indem die rechtsbe-
ratende Rechtsdienstleistung der anwaltlichen Tätigkeit nicht weiter beschränkt wird als 
diejenige der registrierten Inkassodienstleister. 

Auswirkungen hat die Ausnahme in Anbetracht der bereits mit § 4a Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 RVG-E vorgesehenen Neuregelung allerdings nur noch bei Verfahren, bei denen die 
Forderung mehr als 2 000 Euro beträgt. Da sie (mit Ausnahme der in § 79 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 4 ZPO benannten Fälle) zudem auf Fälle beschränkt ist, in denen Rechtsanwäl-
tinnen oder Rechtsanwälte nicht selbst als Prozessbevollmächtigte auftreten, wird ihr An-
wendungsbereich in der Praxis möglicherweise nicht übermäßig hoch sein. Ihre Einführung 
ist jedoch aus den bereits bezeichneten Kohärenzgründen erforderlich. Sie ermöglicht es 
beispielsweise, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte – wie derzeit schon Legal-
Tech-Unternehmen – eine Forderungseinziehung auf Basis eines Erfolgshonorars anbieten 
können. Nicht von der Erfolgshonorarvereinbarung umfasst sein darf jedoch das Auftreten 
der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts als Prozessbevollmächtigte beziehungsweise 
Prozessbevollmächtigter in streitigen Verfahren, die nicht von § 79 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 4 ZPO umfasst sind. Durch diese Beschränkung wird verhindert, dass es im Rahmen 
der für die Durchsetzung eines Anspruchs entscheidenden Geltendmachung vor Gericht zu 
einer zu engen Verbindung zwischen den Interessen der Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte und ihrer Mandanten kommt. Für Inkassodienstleistungen im außergerichtlichen 
Bereich, mit den dort vorherrschenden, vor allem auf eine konsensuale Streitbeilegung ge-
richteten Mitteln, ist eine solche enge Verzahnung demgegenüber grundsätzlich nur in ge-
ringem Maße zu befürchten. Eine weitergehende Ausweitung ist zur Erreichung einer ko-
härenten Angleichung an die den registrierten Inkassodienstleistern zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten jedoch nicht erforderlich. Einer weitergehenden Ausweitung würde der 
Schutz der anwaltlichen Unabhängigkeit, der Mandanten und der prozessualen Waffen-
gleichheit (vergleiche dazu bereits im allgemeinen Teil der Begründung unter II.1.b und 2.a) 
entgegenstehen. 

Zu Nummer 3 

§ 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 RVG-E orientiert sich grundsätzlich an der bisherigen Re-
gelung des § 4a Absatz 1 Satz 1 RVG, die der Umsetzung der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 12. Dezember 2006 (a. a. O.) diente. Die bisherige Regelung fo-
kussiert sich dabei in Anbetracht der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und der bei 
der Neuregelung verfolgten Zielsetzung, Einschränkungen des Erfolgshonorarverbots nur 
in dem danach zwingend erforderlichen Umfang vorzunehmen, jedoch darauf, dass Recht-
suchenden durch das Erfolgshonorarverbot nicht aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation 
die Möglichkeit genommen werden darf, qualifizierte anwaltliche Hilfe in Anspruch zu neh-
men. 
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Durch die Neuregelung soll diese sich an der wirtschaftlichen Situation der Rechtsuchenden 
orientierende Betrachtung des Einzelfalls zugunsten einer generalisierenden Betrachtung 
dahingehend aufgegeben werden, ob rational denkende Rechtsuchende ohne die Verein-
barung eines Erfolgshonorars von der Rechtsverfolgung abgehalten würden. Denn letztlich 
erscheint es nicht angebracht, dass eine Person nur deshalb, weil sie im Vergleich zu einer 
anderen Person wirtschaftlich bessergestellt ist, von der Vereinbarung eines Erfolgshono-
rars abgehalten wird. Dies gilt vor allem, wenn alle anderen Aspekte des Falles gleichliegen 
und insbesondere eine Risikoabwägung zu dem Ergebnis führt, dass die Vereinbarung ei-
nes Erfolgshonorars sachgerecht wäre. In diesem Fall ist es nicht sachgerecht, die Mög-
lichkeit der Vereinbarung eines Erfolgshonorars ausschließlich deshalb zu verwehren, weil 
die oder der Rechtsuchende die Risiken eines verlorenen Rechtsstreits wirtschaftlich etwas 
besser verkraften könnte. Denn die bei einem verlorenen Prozess drohenden Kosten sind 
für beide Personen im Ergebnis gleich. Während sich durch diese Neuregelung der Zugang 
zum Recht für eine Personengruppe nachhaltig verbessert, sind die Auswirkungen der Neu-
regelung auf die mit den Beschränkungen des Erfolgshonorarverbots verfolgten Ziele nur 
gering. 

Zu Satz 2 

§ 4a Absatz 1 Satz 2 RVG-E übernimmt im Wesentlichen die Regelung des § 4a Absatz 1 
Satz 3 RVG. Es erfolgt lediglich eine geringfügige Anpassung daran, dass durch die vorge-
sehene Änderung in § 4a Absatz 1 Satz 1 RVG-E die im bisherigen Satz 1 geregelte Aus-
nahme vom Verbot der Vereinbarung eines Erfolgshonorars künftig in Satz 1 Nummer 3 
verortet ist. § 4a Absatz 1 Satz 2 RVG soll deshalb künftig auch nur den Fall des Satzes 1 
Nummer 3 in Bezug nehmen, da sein Inhalt lediglich für die Beurteilung des Einzelfalls nach 
§ 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 RVG-E maßgeblich ist. Für die Ausnahmefälle nach § 4a 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 RVG-E ist die Möglichkeit, Beratungs- oder Prozesskos-
tenhilfe in Anspruch zu nehmen, dagegen ohne Relevanz. 

Zu Absatz 2 

§ 4a Absatz 2 RVG-E übernimmt grundsätzlich die Regelung des § 4a Absatz 1 Satz 2 
RVG, nach der keine oder eine geringere als die gesetzliche Vergütung für den Fall eines 
Misserfolgs nur dann vereinbart werden darf, wenn für den Erfolgsfall ein angemessener 
Zuschlag auf die gesetzliche Vergütung vereinbart wird. 

Durch die Neufassung des § 4a Absatz 2 RVG-E soll dabei künftig zugleich klargestellt wer-
den, dass die dort vorgesehene Ausgestaltung der Vereinbarung von Erfolgshonorarver-
einbarungen im Misserfolgsfall nicht nur in gerichtlichen Angelegenheiten, sondern auch in 
außergerichtlichen Tätigkeiten gilt. Der Wortlaut der bisherigen Regelung des § 4a Absatz 1 
Satz 2 RVG bezieht sich lediglich auf gerichtliche Verfahren. Infolgedessen ist derzeit um-
stritten, ob in außergerichtlichen Angelegenheiten eine Unterschreitung der gesetzlichen 
Gebühren nach § 49b Absatz 1 BRAO im Misserfolgsfall nur zulässig ist, soweit dies nach 
§ 4 Absatz 1 RVG erlaubt ist, oder ob die Regelung des § 4a Absatz 1 Satz 2 RVG jeden-
falls analog auch auf außergerichtliche Angelegenheiten anzuwenden ist (so Kilian in: 
Henssler/Prütting/Kilian, BRAO, 5. Auflage 2019, § 49b BRAO, Rn. 40; vergleiche dazu im 
Übrigen Mayer in: Gerold/Schmidt, RVG, 24. Auflage 2019, Rn. 10a). Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass ein vollständiger Gebührenverzicht, den § 4a Absatz 1 Satz 2 RVG bei ent-
sprechender Erhöhung der gesetzlichen Vergütung im Erfolgsfall erlaubt, nach § 4 Absatz 1 
RVG wohl ausgeschlossen wäre. Denn ein vollständiger Verzicht dürfte in keinem Fall in 
einem angemessenen Verhältnis zu Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko der 
Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts stehen (vergleiche Bundestagsdrucksache 
17/11472, S. 49; Kilian, a. a. O., Rn. 35; Schäfer/Kleen/Riegler, NJW 2015, S. 3404, 3407). 
Im Ergebnis erscheint es jedoch weder erforderlich noch angemessen, Erfolgshonorare in 
außergerichtlichen Angelegenheiten stärker zu beschränken als in gerichtlichen Angele-
genheiten. Durch die vorgesehene Regelung wird somit auch in außergerichtlichen Ange-
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legenheiten eine „no win no fee“-Vereinbarung ermöglicht, wenn zum Ausgleich im Erfolgs-
fall ein angemessener Zuschlag auf die gesetzliche Vergütung vereinbart wird. Ob der Zu-
schlag angemessen ist, ist wie bisher zu beurteilen (vergleiche hierzu bereits Bundestags-
drucksache 16/8384, S. 11). Die Beschränkung dient in diesem Umfang den bereits zuvor 
genannten, das Verbot der Unterschreitung der gesetzlichen Gebühren grundsätzlich recht-
fertigenden Zwecken. 

Angelegenheiten nach § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 RVG-E werden von der Regelung 
ausgenommen. In diesem Bereich wird durch § 4 Absatz 1 und 2 RVG-E gewährleistet, 
dass die Vergütungsvereinbarung grundsätzlich keinen Beschränkungen unterliegt. Solche 
Beschränkungen sollen auch im Rahmen des Erfolgshonorars nicht bestehen. Um einen 
kohärenten Gleichlauf der Beschränkungen zu gewährleisten stellt § 4a Absatz 2 RVG-E 
klar, dass die bisherige Beschränkung des § 4a Absatz 1 Satz 2 RVG nicht für Erfolgsho-
norarvereinbarungen gilt, bei denen Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte lediglich In-
kassodienstleistungen erbringen, die auch registrierten Inkassodienstleistern erlaubt sind. 

Zu Absatz 3 

Die bisherigen Absätze 2 und 3 des § 4a RVG sollen durch einen neu gefassten Absatz 3 
ersetzt werden. 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 übernimmt unverändert die Regelung des bisherigen Absatzes 2 Nummer 2. 

Zu Nummer 2 

Die derzeit nach Absatz 3 Satz 2 bestehende Pflicht der Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte, in eine Vereinbarung über ein Erfolgshonorar einen Hinweis aufzunehmen, dass die 
Vereinbarung keinen Einfluss auf die gegebenenfalls vom Auftraggeber zu zahlenden Ge-
richtskosten, Verwaltungskosten und die von ihm zu erstattenden Kosten anderer Beteilig-
ter hat, soll an die Änderung in § 49b Absatz 2 Satz 2 BRAO-E angepasst werden. Da künf-
tig in Fällen, in denen ein Erfolgshonorar nach dem neuen § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 2 RVG-E vereinbart wird, prinzipiell auch die Möglichkeit der Vereinbarung einer Kos-
tenübernahme bestehen soll, soll die Vereinbarung über das Erfolgshonorar nach der Num-
mer 2 nunmehr eine Angabe dazu enthalten, ob und gegebenenfalls welchen Einfluss die 
Vereinbarung auf die gegebenenfalls vom Auftraggeber zu zahlenden Gerichtskosten, Ver-
waltungskosten und die von ihm zu erstattenden Kosten anderer Beteiligter haben soll. Es 
ist mithin schriftlich niederzulegen, ob und in welchem Umfang eine Kostenübernahme 
durch die Rechtsanwältin oder den Rechtsanwalt erfolgen soll und inwiefern dieser Um-
stand bei den Konditionen der Vergütungsvereinbarung berücksichtigt wurde. 

Zu Nummer 3 

Nummer 3 entspricht inhaltlich unverändert dem bisherigen Absatz 3 Satz 1. 

Zu Nummer 4 

Nummer 4 entspricht dem bisherigen Absatz 2 Nummer 1 und soll in Bezug auf seinen bis-
herigen Anwendungsbereich unverändert bleiben. Allerdings soll die Bestimmung anders 
als die Nummern 1 bis 3 auf die in § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 RVG-E genannten 
Fälle, in denen die Vereinbarung eines Erfolgshonorars künftig über die bisherigen Fälle 
hinaus möglich sein soll, nicht anwendbar sein. Die Regelung des bisherigen Absatzes 2 
Nummer 1 wird von der Rechtsanwaltschaft als sehr aufwändig kritisiert. Dabei wird auch 
darauf hingewiesen, dass die entstehende Vergütung oft nur schwer zu bestimmen sei, da 
häufig nicht hinreichend abgeschätzt werden könne, wie ein Verfahren im Einzelnen ver-
laufen wird. Schließlich wird geltend gemacht, dass die Vorgabe im Nachhinein zum Streit 
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darüber führen könne, ob die Darlegungen in der Vereinbarung ausreichend waren. Des-
halb soll die Vorschrift für die beiden neuen Fallgruppen, die zum Ziel haben, dass Erfolgs-
honorare künftig einfacher vereinbart werden können, nicht übernommen werden. 

Dies geht einher mit dem Ziel, künftig eine möglichst weitgehende Kohärenz zwischen den 
Vorgaben für die Rechtsanwaltschaft und denen für Inkassodienstleister herzustellen, da 
das RDG keine entsprechenden Verpflichtungen enthält. In Bezug auf den Fall des § 4a 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 RVG-E erscheint sie zudem entbehrlich, weil die gesetzliche 
Vergütung zum einen nicht übermäßig hoch ist und zum anderen deren Höhe für die Ent-
scheidung der Mandanten, eine erfolgsbasierte Vergütung zu vereinbaren, häufig keine we-
sentliche Bedeutung haben wird. In diesen Fällen wird deren Entscheidung vielmehr regel-
mäßig hauptsächlich davon abhängen, ob die erfolgsbasierte Vergütung ihren Vorstellun-
gen entspricht. Im Fall des § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 RVG-E ist zu berücksichtigen, 
dass in außergerichtlichen Angelegenheiten die Vergütung ohnehin weitgehend frei verein-
bart werden kann und der gesetzlichen Vergütung in diesem Zusammenhang daher keine 
wesentliche Bedeutung zukommt. 

Im Fall des § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 RVG-E soll demgegenüber an der bisherigen 
Regelung festgehalten werden. In diesen Fällen handelt es sich um die gerichtliche Vertre-
tung in Angelegenheiten mit einem höheren Streitwert und demzufolge in bedeutenderen 
Verfahren. In diesen erscheint es angemessen, dem Auftraggeber wie bisher die Alternati-
ven zur erfolgsbasierten Vergütung zu verdeutlichen. 

Zu Nummer 5 (Änderung des § 4b RVG-E) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Überführung des Inhalts des § 4a 
Absatz 2 RVG in § 4a Absatz 3 Nummer 1 und 4 RVG-E durch Nummer 4. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Rechtsdienstleistungsgesetzes) 

Die Änderungen basieren auf der nach den Artikeln 1 und 10 des Gesetzes zur Verbesse-
rung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht und zur Änderung weiterer Vorschriften 
vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3320) am 1. Oktober 2021 in Kraft tretenden Fassung 
des RDG, da die vorliegenden Änderungen nach Artikel 9 nicht vor dem 1. Oktober 2021 in 
Kraft treten werden. 

Zu Nummer 1 (Änderung der Inhaltsübersicht) 

Wegen der Änderung der Überschrift des § 13a RDG und des neu einzufügenden § 13f 
RDG-E ist die Inhaltsübersicht anzupassen. 

Zu Nummer 2 (Änderung des § 2 RDG) 

Mit den umfangreichen Geschäftsmodellen der Legal-Tech-Unternehmen ist in der Praxis 
die Frage akut geworden, welche Tätigkeiten (noch) dem Begriff der Inkassodienstleistung 
zuzuordnen sind. Durch die Ergänzung der Legaldefinition wird klargestellt, dass die Tätig-
keiten der Prüfung der Berechtigung der Forderung und die Beratung des Auftraggebers 
vom Begriff der Inkassodienstleistung erfasst sind, solange und soweit sie sich auf die Ein-
ziehung einer konkreten Forderung beziehen. Damit wird die zum Teil bereits seit längerem 
bestehende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs 
auch im Wortlaut des § 2 Absatz 2 Satz 1 RDG-E nachvollzogen (vergleiche unter anderem 
die in Bundestagsdrucksache 16/3655, S. 27, zitierte Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts).  

Im Übrigen soll mit der Ergänzung aber auch verdeutlicht werden, dass weitergehende Tä-
tigkeiten, auch wenn sie in einem gewissen inhaltlichen Zusammenhang mit einer Forde-
rungseinziehung stehen, nicht mehr unter den Begriff der Inkassodienstleistung gefasst 
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werden können, wenn sie sich nicht auf die Einziehung der im konkreten Fall gegenständ-
lichen Forderung beziehen. Dieses Verständnis weicht in Teilen von der Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs im Verfahren Lexfox ab, das den Begriff der Inkassodienstleistung 
selbst – seiner Auffassung nach in Übereinstimmung mit den Intentionen des Gesetzgebers 
bei Erlass des RDG – als entwicklungsoffen angesehen hat (BGH, Urteil vom 27.11.2019, 
ZR VIII 285/18, Rn. 133 – juris). Bei den in der Randnummer 133 des Urteils des Bundes-
gerichtshofs in Bezug genommenen Stellen, an denen die Begründung zur Einführung des 
RDG Entwicklungen anspricht, handelt es sich jedoch hauptsächlich um die Entwicklungen, 
die mit dem RDG – im Vergleich zum vorangegangenen Rechtsberatungsgesetz – nach-
vollzogen wurden. Eine auch zukünftige Entwicklungsoffenheit spricht die Gesetzesbegrün-
dung demgegenüber im Wesentlichen nur an einer Stelle an, und zwar dort, wo ausgeführt 
wird, dass sich auch zukünftig neue Dienstleistungsberufe entwickeln werden und deshalb 
die Frage, welche Rechtsdienstleistungen als Nebenleistungen zu solchen Berufen zuläs-
sig sind, nicht abschließend beantwortet werden könne (vergleiche Bundestagsdrucksache 
16/3655, S. 52). 

Nach dem vorstehend zugrunde gelegten Verständnis dürfte es daher mit der zitierten Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs noch möglich sein, den durch die dortige Klägerin ein-
gesetzten Mietpreisrechner, die von der Klägerin erhobene Rüge nach § 556g Absatz 2 
BGB sowie den von der Klägerin gegenüber der beklagten Vermieterin geltend gemachten 
Auskunftsanspruch nach § 556g Absatz 3 BGB dem Begriff der Inkassodienstleistung zu-
zuordnen, da diese Maßnahmen unmittelbar auf eine bestimmte, im Folgenden in dem Ver-
fahren geltend gemachte Forderung bezogen waren (vergleiche BGH, a. a. O., Rn. 147 ff.). 
Demgegenüber erscheint die Zuordnung der vom Bundesgerichtshof teilweise als „Hilfs-
maßnahmen“ bezeichneten Tätigkeiten zur Inkassodienstleistung, nämlich die Aufforde-
rung in dem Rügeschreiben, künftig nicht mehr die als überhöht gerügte Miete zu verlangen 
und die (möglicherweise erfolgte) Rechtsberatung zur künftigen Mietzahlung unter Vorbe-
halt (BGH, a. a. O., Rn. 162, 163), als eher zu weitgehend. Die Zulässigkeit derartiger Tä-
tigkeiten sollte vielmehr, entsprechend der bisherigen Systematik des RDG, am Maßstab 
des § 5 Absatz 1 RDG im Hinblick darauf gemessen werden, ob sie als Nebenleistung zu 
der hauptsächlich erbrachten Inkassodienstleistung zulässig sind. 

Zu Nummer 3 (Änderung des § 4 RDG) 

Die Änderung des § 4 RDG dient der Klarstellung und Konkretisierung des Anwendungs-
bereichs der Norm. Mit der Einfügung von Satz 2, verbunden mit den weiteren Informati-
onspflichten in § 13f Absatz 1 Nummer 2 RDG-E, sollen Auslegungsprobleme bei der An-
wendung der Vorschrift beseitigt werden und für Inkassodienstleister mehr Rechtssicherheit 
geschaffen werden. Mit der Vorschrift soll deutlich gemacht werden, dass lediglich der Ab-
schluss eines Prozessfinanzierungsvertrags, der auch Berichtspflichten gegenüber dem 
Prozessfinanzierer enthält, nicht schon per se den Schluss zulässt, dass eine ordnungsge-
mäße Erbringung der Rechtsdienstleistung konkret gefährdet ist. Dass Prozessfinanzierer 
wirtschaftliche Eigeninteressen verfolgen, begründet noch nicht für sich genommen, dass 
diese Interessenverfolgung mit den rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Recht-
suchenden auch kollidieren müssen. Gerade in Fällen, in denen ein prinzipieller Gleichlauf 
der Interessen von Prozessfinanzierern, Inkassodienstleistern und Rechtsuchenden be-
steht, scheint eine konkrete Gefährdung der ordnungsgemäßen Erbringung der Rechts-
dienstleistung nicht unbedingt naheliegend. 

Von § 4 Satz 1 RDG-E – und damit mittelbar von der Nichtigkeitsfolge des § 134 BGB –
sollen daher solche Fälle nicht erfasst werden, in denen sich der Einfluss von Dritten auf 
die bloß passive Bereitstellung finanzieller Mittel beschränkt und der Dritte aufgrund der 
Berichtspflichten lediglich über die aktuelle Lage informiert wird. 

Stehen prozessfinanzierenden Dritten über reine Informationsrechte hinaus auch Einfluss-
möglichkeiten zu, ist wie bisher für jeden Einzelfall durch Würdigung aller wesentlichen Um-
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stände zu bestimmen, ob eine konkrete Gefährdung im Sinne von § 4 Satz 1 RDG-E vor-
liegt. In diesem Kontext ist künftig auch § 13f Absatz 1 Nummer 2 RDG-E zu beachten, 
wonach Verbraucherinnen und Verbraucher über die mit prozessfinanzierenden Dritten ge-
troffenen Vereinbarungen und insbesondere über die gegenüber den Dritten bestehenden 
Verpflichtungen des Inkassodienstleisters zu informieren sind. Die letztgenannte Regelung 
soll dabei auch dazu dienen, in Fällen, in denen lediglich eher theoretische oder unbedeu-
tende Einflussmöglichkeiten denkbar erscheinen, nicht stets einen Verstoß gegen § 4 RDG 
annehmen zu müssen, sondern die Entscheidung, ob solche Risiken eingegangen werden 
sollen, den (informierten) Rechtsuchenden überlassen zu können. Die Informationspflichten 
des § 13f Absatz 1 Nummer 2 RDG-E sollen § 4 Satz 1 RDG-E, der eine inhaltliche Kon-
trolle der Rechtsdienstleistungen am Maßstab des Verbraucherschutzes erlaubt, dabei 
aber lediglich flankieren. Denn allein die Information des Verbrauchers über die Einschal-
tung des Prozessfinanzierers wird diesem keinen hinreichenden Schutz garantieren, sofern 
nicht die Einflussmöglichkeiten wie dargelegt eher theoretisch oder inhaltlich unbedeutend 
sind. Konkrete Gefährdungen sind insbesondere dann in Betracht zu ziehen, wenn Pro-
zessfinanzierer und Schuldner der Forderung persönlich, rechtlich oder wirtschaftlich ver-
bunden sind, zum Beispiel durch eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung, gemeinsame 
Muttergesellschaften oder personelle Verflechtungen. Zudem können Gefährdungen vor-
liegen, wenn der Prozessfinanzierer mit dem Schuldner außergerichtliche Verhandlungen 
führen darf oder der Prozessfinanzier Vetorechte im Hinblick auf Verfahrenshandlungen 
hat, wie zum Beispiel bei einem (prozessualen oder materiellen) Vergleichsabschluss oder 
bezüglich der Einreichung der Klage. 

Da es sich beim Prozessfinanzierungsvertrag nicht um einen eigens bestimmten Vertrags-
typus handelt, ist unter dem Begriff jeder Vertrag zu verstehen, mit dem ein Dritte sich ver-
pflichtet, Rechtsdienstleistern Mittel zukommen zu lassen, um Verfahren für Rechtsu-
chende durchzuführen. Berichtspflichten können sich aus Vertrag oder Gesetz ergeben. 

Zu Nummer 4 (Änderung des § 5 Absatz RDG-E) 

Der neu vorgesehene § 5 Absatz 1 Satz 3 RDG-E soll (im Anschluss an die Ausführungen 
in der Begründung zu § 2 RDG-E) der Verdeutlichung dienen, dass sich die Prüfung, welche 
im Zusammenhang mit Inkassodienstleistungen vorgenommenen Rechtsdienstleistungen 
zulässig sind, an den gesetzlichen Vorgaben des § 5 Absatz 1 RDG zu orientieren hat. In-
haltlich enthält er damit jedoch keine Neuerungen, sondern stellt er nur das vom Gesetzge-
ber bereits Gewollte auch im Gesetzestext klar. Insoweit ist auf die Ausführungen in der 
Gesetzesbegründung zur Einführung des RDG zu verweisen (Bundestagsdrucksache 
16/3655, S. 64), in denen (dort am Beispiel der Rentenberaterinnen und Rentenberater) 
dargelegt wurde, dass auch nach § 10 RDG registrierte Personen nach § 5 Absatz 1 RDG 
Nebenleistungen erbringen können, wenn diese den dort normierten Kriterien unterfallen. 
Dies ist auch in der Literatur (beispielsweise auch im Hinblick auf Steuerberaterinnen und 
Steuerberater) anerkannt (vergleiche Deckenbrock/Henssler, RDG, 4. Auflage 2015, § 5 
RDG, Rn. 43; Krenzler, RDG, 2. Auflage 2017, § 5 RDG, Rn. 95, 105 ff.). 

Zu Nummer 5 (Änderung des § 13 RDG-E) 

Zu Buchstabe a 

Durch den neu einzufügenden § 13 Absatz 2 RDG-E wird die Prüfungspflicht der zuständi-
gen Behörde im Registrierungsverfahren ausdrücklich auf die Vereinbarkeit der beantrag-
ten Inkassoerlaubnis mit dem Begriff der Inkassodienstleistung in § 2 Absatz 2 Satz 1 RDG 
erstreckt. Antragsteller haben künftig Informationen beizubringen, die die Prüfung ermögli-
chen, ob eine Registrierung im Bereich Inkassodienstleistungen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 RDG vorgenommen werden kann und ob auch gegebenenfalls benannte wei-
tere Tätigkeiten als Nebenleistungen zur Inkassodienstleistung nach § 5 Absatz 1 RDG-E 
aufgrund einer Registrierung im Bereich Inkassodienstleistungen erbracht werden dürfen. 
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Die Änderung ist erforderlich, damit Zweifel über die Vereinbarkeit der Tätigkeit der Antrag-
steller mit der Erlaubnis möglichst nicht erst Gegenstand eines zivilrechtlichen Erkenntnis-
verfahrens sind. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass sich der durch den Erlaubnisvorbe-
halt bezweckte Verbraucherschutz gegen die Verbraucherinnen und Verbraucher wendet, 
weil sie zum Beispiel bei einer inzwischen verjährten Forderung einen im Ausgang unge-
wissen Prozess gegen den Inkassodienstleister oder dessen Berufshaftpflichtversicherer 
anstrengen müssten. Die Erweiterung schafft zudem für Inkassodienstleister mehr Sicher-
heit, dass sie die in der Registrierung angegebenen Tätigkeiten in der Regel auch erbringen 
dürfen. Schließlich wird das Vertrauen des Rechtsverkehrs in die Erlaubnis gefördert. Denn 
die Registrierung ist ein Verwaltungsakt, der mit Bekanntgabe an den Antragsteller wirksam 
wird. Mit der Registrierung wird festgestellt, dass im Umfang des Antrags eine Registrierung 
vorgenommen worden ist. 

Die erweiterten Anzeigepflichten haben allerdings nicht zur Folge, dass die Erbringung 
eventueller Nebenleistungen erlaubnispflichtig wird. Sie sollen der Aufsichtsbehörde ledig-
lich die Möglichkeit geben, auf ihre rechtliche Bewertung hinzuweisen (vergleiche dazu 
nachfolgend unter Buchstabe b). Zugleich sollen sie die registrierte Person davor schützen, 
sich unvermittelt denjenigen Maßnahmen der Aufsichtsbehörde ausgesetzt zu sehen, die 
diese im Fall der unbefugten Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch registrierte Per-
sonen zu veranlassen hat und die bis zum Widerruf der Registrierung nach § 14 Satz 1 
Nummer 3 RDG führen können. 

Wollen bereits registrierte Inkassodienstleister künftig Dienstleistungen auf weiteren, der 
Aufsichtsbehörde noch nicht bekannten Rechtsgebieten erbringen oder neue der Aufsichts-
behörde unbekannte Nebenleistungen in ihr Angebot aufnehmen, haben sie solche Ände-
rungen den Aufsichtsbehörden mitzuteilen (vergleiche dazu nachfolgend unter Buchstabe 
d).  

Zu Satz 1 

Satz 1 sieht vor, dass Antragsteller einem Antrag auf Registrierung eine inhaltliche Darstel-
lung der beabsichtigten Tätigkeiten beizufügen haben. Die Tätigkeiten sind derart zu be-
schreiben, dass eine Prüfung der Voraussetzungen des § 2 Absatz 2 Satz 1 RDG-E und 
des § 5 Absatz 1 RDG-E möglich ist. Die Darstellung muss daher möglichst konkret die 
Leistungen beschreiben, die für die Rechtsuchenden erbracht werden sollen. Dies erstreckt 
sich auf alle Tätigkeiten, also neben der eigentlichen Forderungseinziehung (zum Beispiel 
Mahn- und Beitreibungstätigkeiten) unter anderem im Hinblick auf § 2 Absatz 2 Satz 1 
RDG-E auch auf die Art und Weise, den Umfang und den Zeitpunkt der rechtlichen Bera-
tung und Forderungsprüfung. Die Aufsichtsbehörde muss dann prüfen, ob die beabsichtigte 
Tätigkeit – unter Beachtung der für registrierte Inkassodienstleister prinzipiell bestehenden 
Befugnis zu umfassender und substantieller rechtlicher Beratung und Forderungsprüfung 
(vergleiche BVerfG, Beschluss vom 20.2.2002, 1 BvR 423/99, 1 BvR 821/00 und 1 BvR 
1412/01, NJW 2002, S. 1190; BGH, Urteil vom 14.11.2006 - XI ZR 294/05, BGHZ 170, 18, 
Rn. 27) – nach Inhalt und Umfang unter Berücksichtigung der erforderlichen Rechtskennt-
nisse von einer Erlaubnis zur Erbringung von Inkassodienstleistungen gedeckt ist. Aus der 
Darstellung sollte sich zudem ergeben, ob die Tätigkeit schwerpunktmäßig eine außerge-
richtliche oder eine gerichtliche Geltendmachung der jeweiligen Forderungen der Rechtsu-
chenden erfordern wird, soweit dies für den Antragsteller zum Zeitpunkt der Registrierung 
absehbar ist. Der Prüfungsrahmen wird mit der Inbezugnahme von § 5 Absatz 1 RDG-E auf 
Tätigkeiten erweitert, die vom Antragsteller als Nebenleistungen zur Inkassodienstleistung 
erbracht werden. Hierbei handelt es sich um alle Tätigkeiten, die sich nicht als Teil der 
Forderungseinziehung, Prüfung der Berechtigung der Forderung oder als rechtliche Bera-
tung mit Bezug zur Forderungseinziehung darstellen. Der Antragsteller wird verpflichtet, der 
zuständigen Behörde ein vollständiges Bild der angestrebten Tätigkeit zu vermitteln, damit 
sie die angestrebte Tätigkeit anhand der Maßstäbe des § 2 Absatz 2 Satz 1 und des § 5 
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Absatz 1 RDG-E prüfen kann. Es kann zweckmäßig sein, dass der Antragsteller seiner Dar-
stellung – soweit bereits vorliegend – auch die künftig verwendeten Vertragsunterlagen bei-
gefügt oder diese später nachreicht.  

Zu Satz 2 

Satz 2 konkretisiert die inhaltlichen Anforderungen an die Darstellung. 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 gibt vor, dass Antragsteller angeben müssen, auf welchen Rechtsgebieten die 
Tätigkeiten erbracht werden. Es genügt die Angabe des Rechtsgebiets, aus dem sich die 
Forderungen ergeben werden, wie zum Beispiel Mietrecht, Darlehensrecht, Versicherungs-
recht. Diese Angaben sind erforderlich, damit die zuständige Behörde prüfen kann, ob eine 
Ablehnung der Registrierung aufgrund mangelnder Sachkunde in Betracht zu ziehen ist 
oder ob der Antragsteller durch zusätzliche Nachweise seine Sachkunde in diesem Bereich 
darzulegen hat (vergleiche dazu auch die Änderung in § 2 Absatz 1 der Rechtsdienstleis-
tungsverordnung in der Entwurfsfassung – RDV-E). Die Prüfung soll anhand der Bedeutung 
und Komplexität der Rechtsmaterie unter Berücksichtigung des beabsichtigten Umfangs 
der Tätigkeit erfolgen. Die Berücksichtigung des Rechtsgebiets im Registrierungsverfahren 
ist geboten, um den Schutzzweck des RDG, vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen zu 
schützen, zu verwirklichen. 

Zu Nummer 2 

Nach Nummer 2 sind diejenigen Tätigkeiten darzustellen, die gegebenenfalls als Neben-
leistungen zur Forderungseinziehung für die Rechtsuchenden erbracht werden sollen. Da-
mit soll der zuständigen Behörde am Maßstab des § 5 Absatz 1 RDG-E eine Prüfung er-
möglicht werden, ob die beabsichtigten Tätigkeiten von einem registrierten Inkassodienst-
leister erbracht werden dürfen.  

Wie auch bei anderen beruflichen oder sonstigen Tätigkeiten, bei denen Rechtsdienstleis-
tungen nach § 5 Absatz 1 RDG erlaubt sind, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder 
Tätigkeitsbild gehören, sind auch im Bereich der Forderungseinziehung Nebenleistungen 
denkbar, die noch dem Tätigkeitsbild der Forderungseinziehung zugerechnet werden kön-
nen. Deshalb hat sich eine Bewertung an den in § 5 Absatz 1 RDG genannten Kriterien 
orientieren, nach denen das Vorliegen einer Nebenleistung nach deren Inhalt, Umfang und 
sachlichen Zusammenhang mit der Haupttätigkeit unter Berücksichtigung der Rechtskennt-
nisse zu beurteilen ist, die für die Haupttätigkeit erforderlich sind.  

Vor allem die in § 5 Absatz 1 Satz 2 RDG genannten Kriterien „Inhalt“ und „Umfang“ erlau-
ben es der zuständigen Behörde, im Registrierungsverfahren zu prüfen, ob mit Blick auf die 
Sachkunde des Antragstellers die Erbringung der angegebenen Nebenleistungen zur In-
kassodienstleistung zulässig ist. Die Zulässigkeit kann dabei zu verneinen sein, wenn die 
Rechtsdienstleistungen eine besondere Vertraulichkeit oder eine – gegebenenfalls straf-
rechtlich bewehrte – Verschwiegenheit erfordern oder wenn die vom Antragsteller darge-
stellte Rechtsdienstleistung komplexe rechtliche Erwägungen notwendig macht und des-
halb die „volle Kompetenz eines Rechtsanwalts“ (vergleiche BGH, Urteil vom 6.10.2011, 
I ZR 54/10, Rn. 33 – juris) zum Schutz der Rechtsuchenden erforderlich ist. Ferner kann zu 
berücksichtigen sein, ob durch das angebotene Vergütungsmodell in Form eines Erfolgs-
honorars wichtige Belange des Rechtsuchenden oder der Allgemeinheit beeinträchtigt wür-
den, wie dies bei der Durchsetzung erb- und familienrechtlicher Ansprüche (zum Beispiel 
Unterhaltsansprüchen) in der Regel der Fall sein wird.  

Die Anzeigepflicht erfasst vor allem auch alle weiteren Tätigkeiten und Leistungen, die dem 
Interesse der Rechtsuchenden an der Forderungseinziehung dienlich sind, insbesondere 
auch solche, die von dem herkömmlichen Bild der Inkassotätigkeit, also vor allem Mahn- 
und Betreibungstätigkeiten, abweichen. Die Darstellungspflicht erstreckt sich somit auch 
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auf die Vornahme von Hilfsmaßnahmen und die Durchsetzung von Hilfsansprüchen, die die 
Forderungseinziehung tatsächlich oder rechtlich erleichtern oder ermöglichen. Wo dies 
zweckmäßig und sachlich ausreichend erscheint, dürfte der Antragsteller seiner Darstel-
lungspflicht schon dadurch nachkommen, dass er die rechtliche Materie angibt und in seiner 
Darstellung pauschal auf die in Betracht kommenden rechtlichen Handlungen hinweist. 

Zu Buchstabe b 

Handelt es sich bei den nach § 13 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 RDG-E anzugebenden Tä-
tigkeiten nach Auffassung der zuständigen Behörde um unzulässige Nebenleistungen zu 
einer Inkassodienstleistung, ist dies dem Antragsteller nach § 13 Absatz 3 Satz 5 RDG-E 
spätestens mit der Entscheidung über die Registrierung mitzuteilen. Die Feststellung der 
Unzulässigkeit einer Nebenleistung durch die zuständige Behörde kann sich bei mehreren 
angegebenen Nebenleistungen auch auf bestimmte Nebenleistungen beschränken. Gegen 
die für ihn nachteilige Entscheidung kann der Antragsteller verwaltungsrechtlichen Rechts-
schutz in Anspruch nehmen. 

Erbringt der registrierte Inkassodienstleister dennoch als unzulässig bewertete Nebenleis-
tungen, kann die zuständige Behörde dies nach § 13e Absatz 2 Satz 2 RDG untersagen. 
Ein Verstoß gegen eine solche Untersagungsverfügung kann – unter den Voraussetzungen 
des § 13e Absatz 2 Satz 3 RDG („erheblicher oder wiederholter Verstoß“) – als Ordnungs-
widrigkeit geahndet werden (§ 20 Absatz 1 Nummer 1 RDG). Schließlich riskiert der Inkas-
sodienstleister bei einer Erbringung unzulässiger Nebenleistungen auch den Widerruf sei-
ner Registrierung nach § 14 Satz 1 Nummer 3 RDG. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen Absatzes 2. 

Zu Buchstabe d 

Inkassodienstleister müssen die zuständige Behörde nach dem neuen § 13 Absatz 5 Satz 1 
RDG-E künftig auch informieren, wenn sie Tätigkeiten auf solchen Rechtsgebieten erbrin-
gen wollen, die sie der zuständigen Behörde nicht bereits früher (insbesondere im Rahmen 
von Mitteilungen nach § 13 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 RDG-E oder § 7 Satz 2 Nummer 1 
RDGEG-E) mitgeteilt hatten. Gleiche Mitteilungspflichten gelten nach § 13 Absatz 5 Satz 2 
RDG-E, wenn neue Tätigkeiten erbracht werden sollen, die Nebenleistungen im Sinne des 
§ 5 Absatz 1 RDG darstellen könnten. Die zuständige Behörde ist dann verpflichtet zu prü-
fen, ob und wie sich diese Tätigkeiten auf die für die Inkassodienstleistung erforderliche 
Sachkunde beziehungsweise die Zulässigkeit von Nebenleistungen nach § 5 Absatz 1 
RDG auswirken. Gegebenenfalls muss sie die notwendigen aufsichtsbehördlichen Maß-
nahmen einleiten. 

Dabei hat die zuständige Behörde im Fall von Nebenleistungen, die sie als von der Befugnis 
zur Inkassodienstleistung nicht mehr gedeckt ansieht, dem Inkassodienstleister zunächst 
nach § 13 Absatz 5 Satz 3 RDG-E ihre Rechtsauffassung mitzuteilen. Diese Mitteilung 
sollte so zeitnah wie möglich erfolgen; als Maximalfrist sind zwei Monate vorgesehen. Die 
Regelung entspricht von ihrem Charakter der künftigen für den Fall der Erstregistrierung 
geltenden Mitteilungspflicht nach § 13 Absatz 3 Satz 5 RDG-E. Zu den Folgen, die es ha-
ben kann, wenn Nebenleistungen trotz einer solchen Mitteilung erbracht werden, kann des-
halb auch auf die Ausführungen zu Buchstabe b verwiesen.  

Wird die Ergänzungsmitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
gemacht, soll dies nach § 20 Absatz 2 Nummer 1 RDG-E künftig eine Ordnungswidrigkeit 
darstellen. Beharrliche Verstöße gegen die Mitteilungspflicht sollen künftig nach § 14 Satz 1 
Nummer 1 RDG-E einen Widerrufsgrund darstellen. 

Zu Buchstabe e 
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Es handelt sich um eine weitere redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung des neuen 
Absatzes 2. 

Zu Nummer 6 (Änderung der Überschrift zu § 13a RDG) 

Die Überschrift ist zur Abgrenzung des Gegenstands des § 13a RDG zu demjenigen des 
neuen § 13f RDG-E anzupassen, da § 13f RDG-E Darlegungs- und Informationspflichten 
enthält, die für Verbraucherinnen und Verbraucher zu erfüllen sind. 

Zu Nummer 7 (Einfügung des § 13f RDG-E) 

Aus der Sicht von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die ihre Forderungen von einem 
Inkassodienstleister durchsetzen lassen wollen, ist eine möglichst umfassende Information 
über das Geschäftsmodell der Anbieter und die für sie mit einem Vertragsschluss möglich-
erweise verbundenen Risiken unerlässlich. Die derzeit in § 13a RDG geregelten Darle-
gungs- und Informationspflichten sind gegenüber Forderungsschuldnern zu erbringen und 
daher auf die hier fragliche Konstellation, bei der Verbraucherinnen und Verbraucher als 
Forderungsgläubiger auftreten, nicht übertragbar. 

Die Norm dient dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher, die als Auftraggeber 
die Dienste von Inkassodienstleistern in Anspruch nehmen. Hierzu sollen Informations-
pflichten geschaffen werden, um den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine informierte 
Bewertung der Dienstleistung von Inkassodienstleistern zu ermöglichen. Ziel ist es, die Ver-
gleich- und Bewertbarkeit von Inkassodienstleistungen zu fördern. 

Zu Absatz 1 

In Absatz 1 werden neue vorvertragliche Informationspflichten für Inkassodienstleister be-
stimmt. Die Vorschrift findet Anwendung im Verhältnis zwischen Inkassodienstleistern so-
wie Verbraucherinnen und Verbrauchern. Mit dem Begriff „Verbraucher“ wird auf die Le-
galdefinition in § 13 BGB verwiesen.  

Die Informationen müssen der Verbraucherin oder dem Verbraucher in klarer und verständ-
licher Weise zur Verfügung gestellt werden. Die Informationen müssen daher so dargestellt 
werden, dass sie von durchschnittlich verständigen Verbraucherinnen und Verbrauchern 
ohne unzumutbaren Aufwand aufgefunden und ohne rechtliche Beratung verstanden wer-
den können. Soweit ein Hinweis oder eine Information zugleich Gegenstand einer vertrag-
lichen Vereinbarung, das heißt in der Praxis wohl zumeist von Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen, ist, kann die Informationspflicht auch durch die Darstellung in den Vertragsun-
terlagen erfüllt werden. Eine doppelte Information muss nicht erteilt werden. In diesem Fall 
ist jedoch auf eine besonders deutliche und sorgfältige Gestaltung der Informationserteilung 
zu achten. Der Inkassodienstleister darf die Art der Darstellung der Informationen auch dem 
von ihm und seinen Kundinnen und Kunden gewählten Kommunikations- und Vertriebsweg 
entsprechend gestalten, vorausgesetzt, der Zugang zu den Informationen wird leicht er-
kennbar zur Verfügung gestellt. So dürfte es beispielsweise auf einer Website genügen, 
wenn die erforderlichen detaillierten Informationen hinreichend deutlich, leicht zugänglich 
und verständlich über einen Link erteilt werden oder in einem leicht einsehbaren und ohne 
weiteres auffindbaren Bereich zu häufig gestellten Fragen (FAQ). Erforderlich ist dann aber 
zumindest, dass die Kundinnen und Kunden vor Vertragsschluss ausdrücklich darauf hin-
gewiesen werden, dass sie Informationen zu den jeweiligen Themenbereichen – das heißt 
Erfolgshonorar (Nummer 1), Prozessfinanzierung (Nummer 2), Vergleichsschluss (Num-
mer 3) und Aufsichtsbehörde (Nummer 4) – unter dem jeweiligen Link beziehungsweise 
den FAQ finden. 

Die Informationen müssen den Verbraucherinnen und Verbrauchern vor Abgabe ihrer Ver-
tragserklärung, das heißt ihrer auf dem Abschluss des Inkassovertrags gerichteten Willens-
erklärung, zur Verfügung gestellt werden. Die Informationen müssen so rechtzeitig erteilt 
werden, dass sie ihren Zweck erfüllen können. 
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Die Informationspflichten in § 13f RDG-E treten zusätzlich neben die sich gegebenenfalls 
bereits aus anderen Rechtsvorschriften, insbesondere aus § 312d BGB und der Dienstleis-
tungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV), ergebenden Informationspflichten. 

Auf beharrliche Verstöße gegen die Informationspflichten kann die zuständige Behörde 
nach § 14 Satz 1 Nummer 3 RDG-E mit dem Widerruf der Registrierung reagieren. An-
spruchsberechtigte Stellen nach § 3 des Unterlassungsklagengesetzes (UKlaG) können im 
Interesse des Verbraucherschutzes die Einhaltung der Informationspflichten durch die Gel-
tendmachung von Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüchen nach § 2 UKlaG durchset-
zen. 

Zu Nummer 1 

Inkassodienstleister werden für Verbraucherinnen und Verbraucher häufig auf Grundlage 
eines Erfolgshonorars tätig. Dieses Modell hat für sie den Vorteil, dass sie das Risiko einer 
kostenverursachenden, aber fruchtlosen und damit das aktuelle Vermögen schädigenden 
Rechtsverfolgung ausschließen. Gleichzeitig verzichten Kundinnen und Kunden durch die 
Vereinbarung eines Erfolgshonorars aber auf die vollständige Kompensation ihrer Schäden 
oder auf Entschädigungszahlungen, die ihnen gesetzlich zustünden. 

Mit den in Nummer 1 normierten Pflichten soll gewährleistet werden, dass sich Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auch der Nachteile eines Erfolgshonorars bewusst sind und in 
Kenntnis der wesentlichen Bemessungsgrundlagen eine informierte Entscheidung treffen 
können. Die in Nummer 1 normierten Informationen sind zu erteilen, wenn der Inkasso-
dienstleister seine Leistung gegen ein Erfolgshonorar anbietet. Der Begriff des Erfolgsho-
norars entspricht demjenigen in § 49b Absatz 2 Satz 1 BRAO. Es werden daher alle Ver-
einbarungen erfasst, durch die eine Vergütung oder ihre Höhe vom Ausgang der Sache 
oder vom Erfolg der Tätigkeit des Inkassodienstleisters abhängig gemacht wird oder nach 
denen der Inkassodienstleister einen Teil des erstrittenen Betrages als Honorar erhält. Da-
mit liegt ein Erfolgshonorar auch dann vor, wenn der Inkassodienstleister eine Kombination 
aus Festvergütung und Erfolgshonorar anbietet oder sich im Rahmen eines Dauerschuld-
verhältnisses laufend vergüten lässt und dies mit einer erfolgsbezogenen Vergütung ver-
bindet. 

Zu Buchstabe a 

Die Hinweispflicht auf andere Möglichkeiten der Forderungsdurchsetzung soll es Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern ermöglichen, sich die Vor- und Nachteile einer mit der Verein-
barung eines Erfolgshonorars verbundenen Forderungsdurchsetzung bewusst zu machen. 
Dazu wird mit Buchstabe a bestimmt, dass Inkassodienstleister Verbraucherinnen und Ver-
braucher auf andere Möglichkeiten der Forderungsdurchsetzung hinzuweisen haben, ins-
besondere auf solche, die eine vollständige Kompensation erwarten lassen. Hierfür genü-
gen allerdings allgemeine Hinweise insbesondere darauf, dass auch die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe im Wege einer festen Vergütung besteht, die im Er-
folgsfall eine vollständige Kompensation ermöglicht, im Misserfolgsfall dagegen zur Tra-
gung der Kosten verpflichtet. Dabei wird auch die Möglichkeit der Beratungs- und Prozess-
kostenhilfe einzubeziehen sein. Ferner wird auch auf die Möglichkeiten zur Teilnahme an 
einer Verbandsklage hinzuweisen sein. Sofern für die Ansprüche, deren Durchsetzung der 
Inkassodienstleister verspricht, die Anmeldung zur Eintragung in das Klageregister für eine 
Musterfeststellungsklage nach § 608 ZPO in Betracht kommt, sollen Inkassodienstleister 
Verbraucherinnen und Verbraucher auch hierauf hinweisen. Für Verbraucherinnen und 
Verbraucher hilfreich können gegebenenfalls auch Hinweise auf Hilfe durch Verbraucher-
schutzverbände und Schlichtungsstellen sein. Durch diese Informationen sollen sie in die 
Lage versetzt werden, sich gegebenenfalls über die anderen Möglichkeiten der Forderungs-
durchsetzung selbständig weitere Informationen zu beschaffen, um dann eine fundierte Ent-
scheidung über die Art und Weise der Forderungsdurchsetzung treffen zu können. Eine 
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detaillierte Darlegung aller denkbaren rechtlichen Unterstützungen kann dagegen nicht Auf-
gabe eines Inkassodienstleisters sein. Die Vorschrift orientiert sich daran, dass auch 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre Mandanten, die die Vereinbarung eines Er-
folgshonorars in Erwägung ziehen, über alternative Möglichkeiten aufklären müssen (ver-
gleiche § 4a Absatz 3 Nummer 4 RVG-E). 

Zu Buchstabe b 

Buchstabe b bestimmt besondere Informationspflichten im Hinblick auf das Erfolgshonorar 
als der von der Verbraucherin oder dem Verbraucher geschuldeten Leistung. Die Norm 
verpflichtet Inkassodienstleister anzugeben, welche Vergütung bei Eintritt welcher Bedin-
gungen verdient sein soll und entspricht damit der für Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte geltenden Regelung in § 4a Absatz 2 Nummer 1 RVG-E (vergleiche Artikel 2 Num-
mer 4). Zum einen ist die vereinbarte Höhe des Erfolgshonorars anzugeben. Zum anderen 
ist gegebenenfalls auch anzugeben, dass und wie die Höhe des Erfolgshonorars vom Ein-
tritt bestimmter Bedingungen abhängig ist. Dies dürfte zum Beispiel dann der Fall sein, 
wenn der Inkassodienstleister die Höhe des Erfolgshonorars von einem bestimmten Ver-
fahrensverlauf oder dem Erreichen bestimmter Zwischenschritte abhängig macht (etwa 
wenn bei einem ausschließlich außergerichtlichen Vorgehen ein anderes Erfolgshonorar 
vereinbart sein soll als bei einem anschließenden gerichtlichen Vorgehen). In Fällen dieser 
Art wäre die Höhe des Erfolgshonorars für die denkbaren Konstellationen verständlich an-
zugeben. 

Zu Buchstabe c 

Die Formulierung des Buchstaben c entspricht § 4a Absatz 3 Nummer 2 RVG-E. Zwar 
dürfte bei den typischen Legal-Tech-Geschäftsmodellen eine vollständige Übernahme der 
in der Norm genannten Verfahrenskosten die Regel darstellen. Gleichwohl sind auch Ver-
tragsgestaltungen denkbar, bei denen die Verfahrenskosten nicht, nur unter gewissen Vo-
raussetzungen oder nur teilweise vom Inkassodienstleister übernommen werden, weshalb 
die Verbraucherin oder der Verbraucher für diesen Fall vorher informiert werden muss. Der 
Regelung für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte entsprechend ist darüber zu informie-
ren, inwiefern eine Übernahme der Verfahrenskosten bei der Höhe des Erfolgshonorars 
berücksichtigt wurde. 

Zu Buchstabe d  

Buchstabe d bestimmt besondere Informationspflichten im Hinblick auf das Erfolgshonorar 
als der von der Verbraucherin oder dem Verbraucher geschuldeten Leistung. Die Norm 
verpflichtet Inkassodienstleister dazu, die wesentlichen Gründe, die für die Bemessung des 
Erfolgshonorars bestimmend sind, darzulegen. Bestimmend sind solche Tatsachen und Be-
wertungen, die der Inkassodienstleister in Bezug auf die von ihm übernommene Durchset-
zung der Forderungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern regelmäßig anstellt und 
die die Höhe des Erfolgshonorars beeinflussen können. 

Im Hinblick auf die Erfolgsaussichten wird in der Regel darauf einzugehen sein, nach wel-
chen allgemeinen Kriterien das Risiko der erfolglosen Forderungseinziehung bemessen 
wird und welchen Einfluss die Erfolgsaussichten der Forderungsdurchsetzung auf die Ho-
norarhöhe haben. Dabei wird zumeist auch von Bedeutung sein, ob der Inkassodienstleister 
überhaupt eine Prüfung der Erfolgsaussichten im Einzelfall vornimmt oder ob sich die Höhe 
des Honorars unabhängig davon bestimmt. Der dem Inkassodienstleister entstehende Auf-
wand wird sich in der Regel aus demjenigen für die Bearbeitung des Einzelfalls und den 
Allgemeinkosten (beispielsweise für Datenbanken, Rechtsprüfungen, Verfahrenskosten 
und anderem) zusammensetzen. Ein wichtiger Faktor kann zudem sein, ob der Inkasso-
dienstleister Ansprüche gebündelt durchsetzt und auf diesem Wege Kosten spart. Zudem 
zählt zu den anzugebenden Faktoren, ob das Erfolgshonorar die Kosten der Forderungs-
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einziehung auch im Erfolgsfall abdecken muss oder ob dann ein Kostenerstattungsan-
spruch gegen den Schuldner besteht. Im letztgenannten Fall werden auch Angaben dazu 
erforderlich sein, wie die zu erstattenden Kosten bemessen werden und ob sie abgetreten 
werden. Weitere wesentliche Gründe können vereinbarte Zusatzleistungen der Verbrau-
cherin oder des Verbrauchers an den Inkassodienstleister sein, wie etwa die Abtretung von 
Zinsansprüchen oder Zahlungen, die im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses (zum 
Beispiel bei Abonnementsmodellen) geleistet werden. 

Eine detaillierte Bezifferung der einzelnen Einflussfaktoren ist bei allem jedoch nicht erfor-
derlich. Hängt die Höhe des Erfolgshonorars von einer Einschätzung der Erfolgsaussichten 
ab, dürfte diese Einschätzung in der Regel nicht im Detail wiederzugeben sein. Erforderlich 
dürfte hingegen ein Hinweis darauf sein, ob die Erfolgsaussichten im Einzelfall geprüft wur-
den oder ob der Inkassodienstleister insoweit eine pauschale Einschätzung der Erfolgsaus-
sichten zugrunde legt. Die Vorschrift ergänzt die bereits bestehende Verpflichtung aus § 4 
Absatz 1 DL-InfoV. Insgesamt orientiert sie sich wie schon diejenigen in den Buchstaben a 
und b wiederum an den für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte geltenden Regelungen, 
hier in § 4a Absatz 3 Nummer 3 RVG-E. 

Zu Buchstabe e  

In bestimmten Fällen kann es (insbesondere durch eine Kündigung) zu einer Beendigung 
des Vertrags zwischen dem Inkassodienstleister und der Verbraucherin oder dem Verbrau-
cher zu einem Zeitpunkt kommen, in dem die vereinbarte Erfolgsbedingung noch nicht ein-
getreten, jedoch noch möglich ist. Wenn der Vertrag mit dem Inkassodienstleister für diesen 
Fall vorsieht, dass die Verbraucherin oder der Verbraucher eine Vergütung für die bisher 
erbachten Tätigkeiten schuldet oder sich diese Folge aus dem Gesetz ergibt, muss der 
Inkassodienstleister nach Buchstabe e hierauf hinweisen. 

Zu Nummer 2  

In bestimmten Fällen kann es für Inkassodienstleister oder Verbraucher wirtschaftlich erfor-
derlich oder zweckmäßig sein, dass das Verfahren durch einen Dritten finanziert wird (zum 
Beispiel durch gewerbliche Prozessfinanzierer, Banken oder andere). Prozessfinanzie-
rende Dritte haben dann wirtschaftliche Eigeninteressen und könnten daher versucht sein, 
Einfluss auf den Lauf des Verfahrens zu nehmen, insbesondere durch Vorgaben an den 
Inkassodienstleister das Verfahren nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Durch § 4 RDG 
und etwa einschlägige Straftatbestände (§§ 263, 266 des Strafgesetzbuches) werden 
Rechtsuchende zwar davor geschützt, dass Inkassodienstleister ausschließlich Interessen 
des wirtschaftlich stärkeren Dritten bedienen und rechtliche Entscheidungen allein zulasten 
des Rechtsuchenden treffen. Die Grenzen zwischen noch zulässigen und die Rechtsuchen-
den unzulässig gefährdenden Vereinbarungen zwischen Inkassodienstleistern und pro-
zessfinanzierenden Dritten sind jedoch nur schwer zu ziehen, zumal auch durchaus nach-
vollziehbare Vereinbarungen unter bestimmten (möglicherweise nur unwahrscheinlichen) 
Umständen gegebenenfalls zum Nachteil der Rechtsuchenden missbraucht werden könn-
ten. Die Vorschrift in Nummer 2 ergänzt deshalb den durch § 4 RDG und Straftatbestände 
bestehenden Schutz um zwei Hinweispflichten. Verbraucherinnen und Verbrauchern soll 
so vor Augen geführt werden, inwieweit Dritte Einfluss auf ihr Verfahren nehmen können 
und dürfen. Dies soll ihnen ermöglichen, die Angebote von Inkassodienstleistern auch hin-
sichtlich der wirtschaftlichen Verbindung mit Prozessfinanzieren zu bewerten. Unter Pro-
zessführung ist das gesamte Verfahren der Forderungseinziehung zu verstehen. Es um-
fasst daher die außergerichtliche Geltendmachung wie auch die Geltendmachung im ge-
richtlichen Mahnverfahren und im gerichtlichen Streitverfahren. Damit werden insbeson-
dere auch die Befugnisse von Dritten erfasst, auf außergerichtliche Vergleiche zwischen 
dem Schuldner und dem Inkassodienstleister hinzuwirken. Nach Nummer 2 ist im Übrigen 
auch dann ein Hinweis zu erteilen, wenn der Inkassodienstleister die Forderung an den 
prozessfinanzierenden Dritten zur Sicherheit abtritt. 
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Zu Nummer 3 

In den Fällen einer ihnen erteilten Berechtigung Vergleiche abzuschließen werden den In-
kassodienstleistern mit der Nummer 3 weitergehende Informationspflichten auferlegt. Ver-
gleiche führen dazu, dass die Verbraucherin oder der Verbraucher einen zusätzlichen Anteil 
der Forderung aufgeben muss. Zugleich können sie Einfluss auf die der Verbraucherin oder 
dem Verbraucher entstehenden Kosten haben. Die Ablehnung eines Vergleichs kann Aus-
wirkungen auf die weitere Geltendmachung der Forderung haben. Daher ist es erforderlich, 
dass Verbraucherinnen und Verbraucher über die Voraussetzungen und Folgen eines Ver-
gleichs hinreichend informiert sind. 

Zu Buchstabe a 

Nach Buchstabe a muss der Inkassodienstleister die Modalitäten darlegen, nach denen die 
Verbraucherin oder der Verbraucher Einfluss auf den Abschluss oder den Bestand eines 
abzuschließenden oder bereits geschlossenen Vergleichs nehmen kann. Davon sind auch 
besondere Vereinbarungen erfasst, wie zum Beispiel der Fall, dass ein Vergleichskorridor 
oder ein Mindestvergleichsbetrag vereinbart wird. 

Zu Buchstabe b 

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen sich vor Vertragsschluss Klarheit darüber ver-
schaffen können, welche Folgen die Entscheidung über Zustimmung oder Ablehnung eines 
Vergleichs haben kann. Hierzu ist vom Inkassodienstleister erstens darzulegen, wie sich 
die Ablehnung eines Vergleichs auf die Höhe der Vergütung auswirkt und zweitens, wie der 
Inkassodienstleister im Falle der Annahme oder Ablehnung eines Vergleichs weiter ver-
fährt. Er hat diese Folgen in klarer und verständlicher Weise zu erläutern. 

Zu Buchstabe c 

Buchstabe c verpflichtet den Inkassodienstleister dazu, die wirtschaftlichen Folgen eines 
Vergleichs darzustellen und zu erläutern. Es müssen Angaben dazu erfolgen, welche Kos-
ten bei einem Vergleich entstehen und wie in diesem Fall die Vergütung des Inkassodienst-
leisters bestimmt wird. Insbesondere ist zu erklären, ob die Kosten für den Vergleich von 
der Vergütung erfasst sind oder ob sie von der Verbraucherin oder dem Verbraucher ganz 
oder anteilig zu tragen sind. Falls ein Erfolgshonorar vereinbart wurde, müsste sich ein Hin-
weis auf die Auswirkungen des Vergleichsschlusses auf die Vergütung zwar bereits aus der 
Regelung in Nummer 1 Buchstabe d ergeben. Die ausdrückliche Einfügung der Vorschrift 
ist jedoch erforderlich, um auch solche Fälle zu erfassen, in denen kein Erfolgshonorar ver-
einbart wurde. 

Zu Buchstabe d 

Nach Buchstabe d müssen Inkassodienstleister Verbraucherinnen und Verbraucher infor-
mieren, wenn sie Forderungen mehrerer Kundinnen und Kunden in einem Verfahren bün-
deln und diese gemeinsam einem Vergleich zuführen wollen. Die Information hat die Folgen 
eines solchen Vergleichs für die einzelnen Gläubiger zu umfassen. Die Bündelung mehrerer 
Forderungen in einem einzelnen Vergleich kann für Inkassodienstleister und für die Par-
teien des Verfahrens ein hilfreiches Mittel sein, Verfahrenskosten zu senken und den 
Rechtsstreit zügig zu beenden. In diesen Fällen sind aber häufig nicht alle Forderungen 
wirtschaftlich äquivalent. Vielmehr können einzelne Forderungen, die als solche gute Aus-
sichten auf Durchsetzung haben, den Vergleichsabschluss zugunsten aller Gläubiger be-
einflussen, während solche mit schlechteren Erfolgsaussichten den Vergleichsabschluss 
zulasten aller Gläubiger beeinflussen können. Für einzelne Gläubiger könnte ein Massen-
vergleich mit festen Quoten daher einerseits vorteilhafte, andererseits aber auch nachteilige 
ökonomische Folgen haben. Dies könnte bei einer Bündelung von Ansprüchen dazu führen, 
dass einzelne Kundinnen und Kunden als Zedenten am Risiko partizipieren, das mit der 
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Durchsetzung anderer, aber weniger aussichtsreichen Forderungen verbunden ist (verglei-
che LG München I, Urteil vom 7.2.2020, 37 O 18934/17, Rn. 138). Die Vorschrift soll dieser 
Sonderkonstellation bei außergerichtlichen Vergleichen begegnen. Damit Verbraucherin-
nen und Verbraucher in diesen Fällen eine bewusste selbständige Entscheidung treffen 
können, ob sie ihre Forderung ebenfalls zum Gegenstand einer Anspruchsbündelung ma-
chen wollen und damit am Risiko der Durchsetzung der anderen Forderungen partizipieren, 
müssen Inkassodienstleister künftig auf die möglichen Auswirkungen eines solchen Vorge-
hens hinweisen. Sie sollen hierbei auch erklären, ob der Anteil an der Vergleichssumme, 
der der Verbraucherin oder dem Verbraucher zusteht, pauschal bestimmt wird oder anhand 
der Erfolgsaussichten im Einzelfall. 

Zu Nummer 4 

Die Regelung in Nummer 4 entspricht vom Rechtsgedanken der Regelung in § 13a Ab-
satz 1 Nummer 8 RDG. Die Inkassodienstleister sind danach verpflichtet, die für sie zustän-
dige Aufsichtsbehörde und den Kontakt zu dieser zu benennen. Damit können Verbrauche-
rinnen und Verbraucher einfach und schnell den Weg zur Aufsicht suchen, wenn sich beim 
Inkassodienstleister unlauteres Verhalten zeigt. 

Zu Absatz 2 

Inkassodienstleister soll nach Absatz 2 zudem eine Hinweispflicht für den Fall treffen, dass 
sie das Zustandekommen des Inkassoauftrags ablehnen. Häufig werden Inkassodienstleis-
ter einen Anspruch lediglich schematisch prüfen, da sie vor Annahme eines Auftrags die 
Forderung in der Regel technisch unterstützt automatisiert prüfen. Zudem lassen sich auch 
Fehler bei der Prüfung von Seiten der Inkassodienstleister nicht ausschließen. Dies könnte 
dazu führen, dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher auf die Rechtsprüfung durch 
den Inkassodienstleister verlassen und deshalb ihre möglicherweise gegebenen Ansprüche 
nicht weiterverfolgen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollen durch die Hinweise 
angehalten werden, ihre Rechtsverfolgungsmöglichkeiten gegebenenfalls noch einmal zu 
prüfen. Deshalb sind die Informationen auch mit der Ablehnung der Beauftragung zu ertei-
len. Hinsichtlich der Art und Weise der Mitteilung des Hinweises ist auf eine deutliche und 
für den durchschnittlichen Verbraucher klar erkennbare Gestaltung zu achten. Die Mittei-
lung hat in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen. Bei elektronischen, durch E-Mail übermit-
telten Erklärungen genügt, dass die Empfängerin oder der Empfänger sie speichern und 
ausdrucken kann. 

Zu Satz 1 

Inkassodienstleister sollen den wesentlichen Grund für ihre Verweigerung angeben müs-
sen. Damit sollen Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage versetzt werden nachzu-
vollziehen, woran die Beauftragung gescheitert ist. Die bloße Angabe, dass die Forderungs-
durchsetzung aufgrund mangelnder Erfolgsaussichten abgelehnt wird, genügt nicht. Es ist 
näher zu konkretisieren, ob die Ablehnung auf einer rechtlichen Prüfung der Angaben der 
Verbraucherin oder des Verbrauchers beruht und welche rechtliche Wertung der Inkasso-
dienstleister vorgenommen hat oder ob die Ablehnung Folge einer statistischen Auswertung 
der Erfolgswahrscheinlichkeit ist und damit im Wesentlichen nur auf der Wirtschaftlichkeit 
der Forderungsdurchsetzung für den Inkassodienstleister beruht. Diese Pflicht zur Konkre-
tisierung des Ablehnungsgrundes auf den abgelehnten Einzelfall ist geboten. Verbrauche-
rinnen und Verbraucher erhalten so Kenntnis darüber, dass eine weitere Verfolgung des 
Anspruchs gegebenenfalls nicht aussichtslos ist, und können dann prüfen, ob sie ihre An-
sprüche anderweitig verfolgen möchten.  

Zu Satz 2  

Da der Ablehnung der Forderungsdurchsetzung häufig nur eine schematische Prüfung vo-
rausgeht, soll mit dem Hinweis verhindert werden, dass der Eindruck einer abschließenden 
und vollständigen rechtlichen Prüfung entsteht, die bei einer Rechtsanwältin oder einem 
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Rechtsanwalt erwartet werden dürfte. Mit dem Hinweis darauf, dass eine Prüfung automa-
tisiert oder teilweise automatisiert vorgenommen wurde, soll der Verbraucherin oder dem 
Verbraucher vor Augen geführt werden, dass eine Prüfung durch eine qualifizierte natürli-
che Person bisher nicht stattgefunden hat.  

Zu Satz 3 

Die Regelung ist geboten. Zwar dürfen Inkassodienstleister eine substantielle rechtliche 
Prüfung und Beratung bei der Forderungseinziehung leisten, allerdings dürfte eine solche 
im Geschäft mit Massenforderungen eher unüblich sein. Aus diesem Grund erscheint der 
klarstellende Hinweis erforderlich, dass eine weitere Verfolgung der Forderungsdurchset-
zung möglich bleibt. 

Zu Nummer 8  

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich zum einen um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung des neuen 
Absatzes 2 in § 13 RDG-E. Zum anderen soll das Unterlassen von Mitteilungen nach § 13 
Absatz 5 Satz 1 und 2 RDG-E demjenigen von Änderungsmitteilungen nach § 13 Absatz 4 
Satz 1 RDG-E inhaltlich gleichgestellt werden. Künftig soll daher auch das beharrliche Un-
terlassen solcher Mitteilungen zu einem Widerruf der Registrierung führen können. Dies ist 
sachgerecht, weil beide Mitteilungspflichten für die von der zuständigen Behörde vorzuneh-
menden Prüfungen von vergleichbarer Bedeutung sind. Werden notwendige Ergänzungen 
zu den nach § 13 Absatz 2 Satz 2 RDG-E (beziehungsweise § 7 Satz 2 RDGEG-E) zu täti-
genden Angaben der zuständigen Behörde nicht mitgeteilt, kann diese nicht überprüfen, ob 
der Inkassodienstleister noch über die erforderliche fachliche Qualifikation verfügt oder ob 
er gegebenenfalls unzulässige Nebenleistungen erbringt. 

Zu Buchstabe b 

Die Anpassung von § 14 Satz 1 Nummer 3 RDG bewirkt, dass die zuständige Behörde 
künftig auch beharrlichen Verstößen gegen die Darlegungs- und Informationspflichten in 
§ 13f RDG-E mit einem Widerruf der Registrierung begegnen kann. Dies ist sachgerecht, 
weil die Darlegungs- und Informationspflichten nach § 13f RDG-E in ihrer Bedeutung den-
jenigen nach § 13a RDG gleichstehen, bei denen beharrliche Verstöße bereits jetzt zu ei-
nem Widerruf führen können. 

Zu Nummer 9 

Es handelt sich wiederum um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung des neuen 
Absatzes 2. 

Zu Nummer 10 

Es handelt sich um weitere Folgeänderungen zu den Änderungen in § 13 RDG-E. Inhaltlich 
sind sie damit verbunden, dass künftig auch das Unterlassen von nach § 13 Absatz 5 Satz 1 
oder 2 RDG-E zu erstattenden Ergänzungsmitteilungen zu den nach § 13 Absatz 2 Satz 2 
RDG-E (beziehungsweise § 7 Satz 2 RDGEG-E) zu tätigenden Angaben bußgeldbewehrt 
sein soll. Zu den Gründen für die Gleichbehandlung dieser Verstöße wird auf die Begrün-
dung zur Änderung des § 14 Satz 1 Nummer 1 RDG durch Nummer 8 Buchstabe a verwie-
sen. 

Zu Artikel 4 (Änderung der Rechtsdienstleistungsverordnung) 

Die zuständigen Behörden prüfen im Registrierungsverfahren, ob Antragsteller den Nach-
weis hinreichender theoretischer Sachkunde erbracht haben. Die Ergänzung von § 2 Ab-
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satz 1 RDV um den neuen Satz 4 dient der Klarstellung, dass die zuständige Behörde zu-
sätzliche Nachweise verlangen kann, wenn ihr dies aufgrund der Komplexität der vom An-
tragsteller angestrebten Tätigkeit in einem bestimmten Rechtsgebiet oder aufgrund der Er-
bringung bestimmter Nebenleistungen erforderlich erscheint. Sie schließt insbesondere an 
die Einfügung des neuen § 13 Absatz 2 RDG-E an, wonach der Aufsichtsbehörde künftig 
detailliertere Angaben zu der beabsichtigten Tätigkeit zu machen sind, wenn diese auf be-
sonderen Rechtsgebieten erfolgt. § 12 Absatz 5 RDG ermächtigt insoweit ausdrücklich 
dazu, auch die inhaltlichen Anforderungen an die Sachkunde durch Rechtsverordnung zu 
konkretisieren. Beim bisherigen Wortlaut könnten Zweifel bestehen, ob die Befugnisse der 
zuständigen Behörde, auch zusätzliche Sachkundenachweise zu verlangen, hinreichend 
klar zum Ausdruck kommen. Die Schaffung einer klaren Regelung ist insbesondere erfor-
derlich, weil Inkassodienstleister, die für Verbraucherinnen und Verbraucher tätig werden, 
ihre Leistungen häufig in Bereichen des Rechts erbringen, die typischerweise speziellere 
Kenntnisse des Rechts und der Rechtsprechung erfordern. Zudem liegen ihre Leistungen 
nicht selten auf solchen Gebieten, die von erheblicher persönlicher Bedeutung für Verbrau-
cherinnen und Verbraucher sind, wie zum Beispiel dem Miet-, Versicherungs- oder Sozial-
recht. Ist daher für die Erbringung der Rechtsdienstleistung eine besondere juristische Qua-
lifikation erforderlich, kann die Aufsichtsbehörde zum Nachweis der Sachkunde auch die 
Vorlage eines Zeugnisses über die erste juristische Prüfung (§ 5d Absatz 2 des Deutschen 
Richtergesetzes) verlangen oder die eines Abschlusszeugnisses einer deutschen Hoch-
schule oder Fachhochschule über einen mindestens dreijährigen Hochschul- oder Fach-
hochschulstudiengang mit überwiegend rechtlichen Studieninhalten. Die Nennung dieser 
Zeugnisse ist aber nur beispielhaft, es kommen nach wie vor auch andere Sachkundenach-
weise wie zum Beispiel besondere Lehrgänge oder auch Berufserfahrungen in Betracht. 
Welche Nachweise die Aufsichtsbehörde im Einzelfall verlangt, steht in ihrem pflichtgemä-
ßen Ermessen. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz) 

Mit der Übergangsregelung des § 7 RDGEG-E wird sichergestellt, dass die bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes bereits registrierten Inkassodienstleister, die nicht auf den in § 11 Absatz 1 
RDG genannten Gebieten tätig sind oder Nebenleistungen zur Inkassodienstleistung für 
Rechtsuchende erbringen, innerhalb einer angemessenen Übergangsfrist von neun Mona-
ten der Aufsichtsbehörde eine Darstellung der ausgeübten Tätigkeiten im Sinne des § 13 
Absatz 2 RDG-E mitteilen. Die mit § 13 Absatz 2 RDG-E bezweckte Stärkung des Vertrau-
ens in den Bestand der Inkassodienstleistung und von Nebenleistungen soll damit auf be-
reits aktive Marktteilnehmer ausgedehnt werden. Andernfalls würden etablierte Inkasso-
dienstleister ungerechtfertigt gegenüber neueintretenden Marktteilnehmern bevorzugt und 
es beständen bei ihnen die Risiken fort, die mit der Neuregelung in § 13 Absatz 2 RDG-E 
künftig minimiert werden sollen. Die Pflicht zur Beibringung einer Darstellung der Tätigkeit 
wird zudem auf solche Inkassodienstleiter erweitert, die beispielsweise im Verwaltungs-, 
Sozial-, Straßenverkehrs- oder Reiserecht Tätigkeiten erbringen. Kommen betroffene In-
kassodienstleister dieser Pflicht nicht innerhalb der Frist des § 7 RDGEG-E nach, so kann 
die Aufsichtsbehörde Aufsichtsmaßnahmen nach § 13e RDG ergreifen. Die Regelung in 
§ 7 Satz 3 RDGEG-E entspricht von ihrem Charakter denjenigen in § 13 Absatz 3 Satz 5 
und Absatz 5 Satz 2 RDG-E. In Anbetracht dessen, dass den Aufsichtsbehörden nach § 7 
RDGEG-E viele Darstellungen gleichzeitig zugehen werden, ist für diese mit vier Monaten 
eine etwas längere Prüfungsfrist als in § 13 Absatz 5 Satz 2 RDG-E vorgesehen. Gegen 
Maßnahmen der Aufsichtsbehörde können betroffene Inkassodienstleister auf dem Verwal-
tungsrechtsweg vorgehen. 

Zu Artikel 6 (Änderung der Patentanwaltsordnung) 

Die bisherige Regelung des § 43b Absatz 2 PAO, die derjenigen des derzeitigen § 4a Ab-
satz 1 Satz 1 RVG entspricht, soll entsprechend der in Artikel 2 Nummer 4 vorgesehenen 
Neuregelung des § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 RVG-E gefasst werden. Zur Begründung 
wird auf die Ausführungen zu § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 RVG-E verwiesen. 
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Zu Artikel 7 (Änderung des Steuerberatungsgesetzes) 

Die Änderung entspricht der für die Vereinbarung von Erfolgshonoraren durch Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte vorgesehenen entsprechenden Streichung in § 4a Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 RVG-E (derzeit § 4a Absatz 1 Satz 1 RVG). Auf die dortige Begründung 
wird verwiesen. 

Zu Artikel 8 (Änderung der Wirtschaftsprüferordnung) 

Die Änderung entspricht der für die Vereinbarung von Erfolgshonoraren durch Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte vorgesehenen entsprechenden Streichung in § 4a Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 RVG-E (derzeit § 4a Absatz 1 Satz 1 RVG). Auf die dortige Begründung 
wird verwiesen. 

Zu Artikel 9 (Inkrafttreten) 

Artikel 9 bestimmt das Inkrafttreten. Mit der Bestimmung wird gewährleistet, dass Inkasso-
dienstleister für die Umsetzung der Informationspflichten ausreichend Zeit (das heißt min-
destens drei Monate) erhalten. 
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